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Zu Punkt . 4i- der Tage sordnung 

Der Hagistrat 
Bauverwaltungsamt 
-Friedhofsverwaltung-

Kiel, den 19. Sept. 1980 

Drucksache Nr. 

Betr.: Änderung von Gebühren im Friedhofswesen 
BoE.: Stadtbaurat BarteIs 
Antrag:Der anliegenden 8. Nachtrags8atzung zur Gebühren

satzung für Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen 
der Landeshauptstadt Kiel vom 27. Dez o 1972 in der 
Fassung der 7. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung 
vom 21. Dez. 1979 wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Die Finanzlage der Landeshauptstadt Kiel zwingt dazu, 
kostendeckende Gebühren für den Bereich des Friedhofswesens 
zu erheben. 

Die beigefügte Gebühren- und Entgeltsbedarfsrechnung, be
stehend aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem Er
läuterungsbericht, weist die Höhe der voraussichtlich 
anfallenden Kosten und die erforderlichen Gebühren und 
Entgelte aus. 

Auf der Grundlage dieser Bedarfsrechnung ist die vor
liegende 8. Nachtragssatzung erstellt und - um eine 
weitgehende Angleichung zu erzielen - mit dem Kirchen
gemeindeverband als größtem Friedhofsträger in Kiel ab
gestimmt worden. 

Als Beispiele für die Erhöhung bei stark in Anspruch 
genommenen Leistungen der Stadt sind anzuführen: 

Einäscherungen 
Benutzung einer Feierhalle 
Urnenreihengräber ( 2 Urnen) 
Urn8nwahlgräber (2 Urnen) 

1980 

225,--
175,--
325,--
575,--

1981 

248,--
190,--
350,--
650,--

Der Bauausschuß berät die Vorlage in seiner Sitzung am 
30. Okt. 1980. 

Der lvlagistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 05 .11.1 980 zugestimmt. 

Bar tel 8 
Stadtbaurat 

Besmluß: Nam Antrag 
ja _ e1DatilDmia-



8. Nachtragssatzung 

zur Gebührensatzung für Friedhöfe und Feuer
bestattungsanlagen der Landeshauptstadt Kiel 

vom 

Auferund des § 4 der Gemeindeordnung für SChleswig-Holstein 
in der Fassung vom 11.November 1977 (GVOBI. Schl.-H. S. 410', 
geändert durch Gesetz vom 15. Februar 1978 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 28) und der §§ 1, 5 und G des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holsteil\ in der Fassung vom 17.März 1978 
(GVOSl. Schl.-H. S. 71), wird nach Beschlußfassung durch die 
Ratsversammlung VOlll' und mit Genehmi-
gung des Innenministers des Landes SChleswig-Holstein fol
gende 8. Nachtragssatzung erlassen: 

Artikel I 

§ 3 der Gebühren satzung für Friedhöfe und Feuerbestattungs
anlacen der LandeshRuptst ad t Kiel vom 27.Dezember 1972 
(Kieler Nachrichten ,vom 30.Dezember 197~ in der Fassung 
der 7. Nachtragss~tzung vom 21.Dezember 1979 (Kieler Nach
richt en vom 29.Dezember 1979) lautet: 

§ 3 

Die GcbUhrcn für die Uberlassung von Grabstätten auf die Dauer 
von 25 Jall:c €: n, flir Xi nder , die nicht älter als 5 Jahre s ind, 
auf die D~uer VOll 15 Jahren sowie fUr nachstehend i~ einz eln c~ 
aufgeführte Leistun~en betraGen : 

1. 1 l~e ii1Cn p;rab 
T'{fr-eTil--:l\.lnd 
b:i.s ~u 5 Jahren 

1.11 \'hl, hl [~l'(:tb : 

~~n ':~~~~_0Aerel:..J:.age ~ 
mit e :Lnfacllr;j,-' Rand-

a) 

Standard 

DM 

413, ... -

150,--

950,--

DM 

bepflan L,un f~ 1 .200,-

mit rn ehrfucher Rand-
bepflanz un g 1.350,--

b) 

als Rasengrab 
einschl. el'st
maliger Herr ich
tun g und Rasen
pflege auf di e 
Dauer von 2 ~ J ~ hren 

m1 

825,--

1.475,--

1.750,--

1.850,--
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a) 

Standard 

DM DM 

1. 2 Grabmcü(· 

rar das Setzen eines 
stehenden Grabmals 

liegenden Grabmals 

1 .3 Beisetzl.:ne;en 

für Reihen- und 
Rasent',eihenc;rab 

f ar ein Wahl- oder 
Rasenwahlgrab 

1.11 Benutzung einer Feier
hal le 
einsehl. Pflanzendeko
ration, Benutzung des 
Aufbewahrungsraumes, 
Licht, Heizung , Reini
gung und ,Bahrenwagen 

1.5 Erwerbsurkunde oder 
Inhaberbescheinigung 

fUr die Grabstätte 

2. Feuerbestattung (Urnenßrab) 

2.1 Reihengrab für 2 Urnen 

2.11 Wahlgra~ - je Grabbreite 

für 2 Urnen 650,--
775,-für 1~ Urnen 

in besonderer Lage 

mit einfacher Rand
bepfJ.anzung 

für 2 Urnen 

fUr 4 lJrn en 

mit mehrfacher Rand
bepfJ. 211 zun g 

fUr 2 Ul'nen 

: 'ür LI Urnen 

925,--
1.100,--

1.125,--
1.275,--

135,-~ 

57,--

330,--

470,--

190,--

23,--

b) 

als Rasengrab 
einschI. erst
maliger Herrich
tung und Rasen
pflege auf die 
Dauer von 25 Jahre~ 
DM 

1 0200,--

1 .400,--

1 .550,-... 
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a) 

Standard 

DM DM 

2.12 Urnenra senfeld 

einschl. Urnenbeiset
zung und Rasenpflege 
auf die Dauer von 
20 Jahre n 

anonyn]. = 330,-
mit gemeinschaftl. 
Gedenk s tei"n - j e
doch ohne Be
schriftung -

= 440,--

2.2 Grabmal e 
f ür das Setzen eines 
stehenden Grabmals 

li eGenden Grabmals 

2.3 Be}_:?.e~~~np.; einer Urne 
mit Teilnahme von Ange
hör i l2;en 
ohn e rl'eill"'c:thm~ von An ge 
hörlgen 

2./1 Be l1\~t z uEl f; einer Feierhalle 

e in schI . Pfl anz0 ndekorat ion, 
Benut zung de s Aufbewahrungs
raume s , Licht, Heizung, 
Heinlr;\HlG und l3ahr e nwagen 

135,--
57,--

196,--

108,--

190,--

23,--

2.G Eingschi. run~ 
e in f; e·~~T .-·-Clei' e r ung der Aschen
l\ap se l \ ~ n d Ausferti cung der 
Einätl cllC l' llnGGurkundc 248,--

:~. B8.3c'n :1('l 'e Lej s t ungen -----'-- .. ,_ ..... _ .. _------_.,-

b) 

als Rasengrab 
einschl. erst
maliger Herrich-
tung und Rasen- 11 

pflege auf die 
Dauer von 25 Jahre9 
DM I 

1 1 , I 
1 ' 

I 

:5.1 y.~rJ ___ ~i]2fL~.:.\l_~~1,:; d el=--Nut :'; un fr, szei~_ fÜr Ha1"2~0:d'tb e r 1/25 
der ErVler't) ::; -
gebühr 

- j e () J'ab bre ite - p:co Jab:' 
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3.11 Urkunde über Verlängerung der Nut
zungszeit um 10 Jahre und länger, 
Zweitschr i ften von Urkunden und Um
schreiben vori Gräbern 

3.2 Zuschläge 

3.21 

3.22 

).23 

Für Benutzurtg eines Abschiedsraumes 
- ohne HarlT.omiumspiel 

Für Beisetzu~g oder Trauerfeier, so
f ern Beginn an Ar beit stagen ab 
15.00 Uhr i~ Krematorium und a b 
14.00 Uhr auf den städ t e F~ledhöfen 

pür' Abnahme eines Vers torbenen außer
halb der Dienstzeit im K~ematorium 

3.3 Auft~C'.'rahrunge n und Ob er f ührun ßen 

3.31 Annahme von Sti~gen und Aufbewa hrung 
ohne Benutzung von Fe i erha llen 

3.32 Einzelraum für Au fbe wa hrung 

3.3::> l\ufb e \'lahl'en von Urnen über einen 
Monat hinaus, je angefangenen Monat 

3.34 Aufbewahren von Särgen , sofern Be
stattung nicht auf den st ädte Fried
höfen in Kiel erfolgt 

- je Na cht im Kremat orium 
- Zuschl8g je Nacht im Kühlraum 

im KrelT!,J. torium 

3.35 überführung und Versendung von Urnen 
einschI. Verpack-ung 

- innerha lb Deutschlands -
- außel"'ba lb Deut s ch l a nds -

3.4 ~u:::crab_'-:.12JLn und Umb e t tun.Ge n 

).!Il l~u sgrCl. bcn eine s Ver !3 torb enen e:1nschl. 
üb er'fLihr tw g his vor di e neue Gr 2.b 
stätt e a uf demselben Fri edhof, j e 
doc h aus sc hI. Sare;ge s t e llung 

3. 112 i\ u sgl'aben einer Urne 

3. /13 Umbet tune einer Urn e innerhalb 
de sselben Friedhofes 

23,--DM 

67,--W 

88,--DM 

44,--DM 

98,--DM 

67,--DM 

29 ,--DM 

33,--m 

17,--DM 

29 ,--DM 
57,--DM 

1.150,--DM 

140 ,--DM 

248,--W 
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Artikel 11 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 1981 in Kraft. 

Die Genehmigung nach § 7 der Verordnung zur Durchführung 
des Feuerbestattungsgesetzes vom 10.08.1938 (RGBl. I. S. 
1000) wurde mit Erlaß des Herrn Innenministers des Landes 
Schleswig-Eo1 3tein vom 
Gesch.Z. 
erteilt. 

Kiel, den 

De~ Oberbürgermeister 



Bauverwaltungsa.t 
60.11.37 

Ein nah m e n 

Hausha lts
stelle 
(Er 1 ösart) 

115 
140 
156 
159 
1691 
171 

205 
209 
2641 

Summe A 

Kameralrechnung 
(HH-Plan-Ansatz) 

2 

290 .000 
20.000 

100 
129.100 

117 .500 

152.700 
5.200 

300.000 

1.014.600 

----------------~--~------~------------------------------

:--:-. I.". 

, Kostenrecnnende Einrichtung IFeuerbestatfung und Friedhöfen 

- Gebührenbedarfsberechnung - Haushaltsjahr - 1981 -

Neutrale 
Rechnung 

3 

290.000 

129.100 
./. 235 .000 

152.700 
5.200 

342.000 

Wirtschafts_ E r 1 Ö s s tell e 
rechnu ng 751 752 853 

Krema- Urnen- Nord-
torium friedhöfe frie dhof 

4 5 6 7 

20 .000 
100 

5. 700 
70 

10.000 
30 

754 755 
Ost - Friedhof 
friedhof Russee 
8 q 

4.800 

235 .000 
117 .500 

75 .100 94 . 000 35 . 200 15 . 400 

300.000 138.000 133.200 27. 000 900 

672 .600 218.370 237.230 67.000 16.300 

756 
Friedhof 
Mei mers dorf 

10 

15 . 300 

900 

16.200 

757 
Ehrengräber 

11 

117 . 500 

117 .500 



Aus g a b e n 

Hausha 1t s- Kameral - Neutrale Wirtschafts- K 0 s t e n s t el 1 e 
stelle rech nung Rechnung rechnung 

Verwa 1 tungs/ (Kostenart) Kremato rium Urnen- Nord- Ost- Fri edhof Fri edhof Ehrengrä ber 
friedhof fri edhof friedhof Ru ssee Meimersdorf Gew,ei nkosten 

2 3 4 ~ 6 7 9 9 10 11 12 / 

Perso nalaus-
2.7 6.900 7.706 . 900 21,3 . 600 812.100 757 .000 378.000 94.700 94. 000 110.900 216. 600 gaben 4 

Sacnausgaben 
500 79.000 79 .000 46.600 3.900 11 .850 11 .850 2.400 2.1,00 
501 39. 400 39 . 400 23.ono 4.500 4. 900 4.600 1. 200 1. 200 
502 30. 000 30 .000 9.600 9. 400 5. 400 1.100 1.000 3.500 
511 12. 000 12.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 
5210 40 .000 40.000 1.200 10.000 15. 200 6. 600 2. 400 2.1,00 2.200 
5211 7.000 7.000 3.400 1. 400 800 600 300 500 
532 18 .000 18.000 18.000 
540 4.000 4.000 4.000 
543 45 .200 45 . 200 25 . 200 900 8.200 10.900 
544 200 200 200 
545 2.600 2.600 2.600 
546 800 800 800 
550 1.000 1.000 1.000 
551 200 200 200 
560 4.000 4.000 4.000 
571 3.000 3.000 3.000 
572 105.000 105 .000 75 .000 12. 600 12.100 2.600 1.600 1.100 
5~0 .'1 . 000 -1000 'i oD -l 00 

3.099. 300 3.099 .300 414.600 860.000 823.050 423.750 106.400 103.900 117. 200 250. 400 



Aus 9 • ben 

Hausha 1t s· Ka. eral· Neut r. le Wi rtschaft s· K 0 • t • ft S t • 1 1 • 
stell e rechnung Rechnung rechnung 
(Kos tenart ) Krelator iul Urnen. Nord· Ost· Fri edhof Fri edhof Ehrengräber Verwa Hungsl 

fri!!dhof friedhof fri edhof Russee I':ei lllersdorf Gen ei nko sten 
2 3 4 ~ 6 7 9 9 10 11 12 / 

Übertrag 3.099.300 3.099 .300 414 .600 860.000 823.050 423.750 106.ltoo 103. 900 117.200 250. 400 
= 

621 220. 000 220 .000 4.700 57 .500 85 .800 32 .000 14.000 12.500 13.500 
622 200 200 200 
623 40 .000 40 .000 40.000 
6401 115.700 115,700 
6402 13. 400 13.400 
650 4.000 4.000 4.000 
651 100 100 100 
652 5. 400 5.400 5.400 
653 1.000 1.000 1. 000 
654 2. 500 2. 500 2.500 
6791 11 .000 11 . 000 11.000 
6790 140.700 140.700 140.700 
6792 8.500 8.500 8. 500 
6793 10.400 10. 400 10. 400 
8421 447.900 447.900 

Summe B 4.120.100 577 .000 3.543.100 459.300 917 .500 908 .850 455 .750 120. 400 116.400 130: 700 434.200 

Aufl äsung der 
Hilfskostenstelle 65 1100 125.200 125. 900 64.600 16.200 17.000 181800 ./. 434 . 200 

Summe C (Grundkosten) 524. 400 1.043. 400 1.034.750 520. 350 137. 300 133. 400 149. 500 
Zusatzkosten 
680 Abschreibungen 154.900 110.000 7.000 23 . 230 7.700 6. 200 270 500 

685 Zinsen 337 . 400 195.100 60 .700 40. 500 231600 15.000 1.000 900 
577.000 4.035.400 150.900 

Betriebsfremder 33. 400 . /. 33. 400 ./. 33.400 
Aufwand + 

Summe 0 (Betriebsbed. Kosten 610.400 4.002.000 830.100 1.11 1 .100 1.098. 480 551 .650 158.500 134.670 117. 500 
./. Summe A (Erlöse) 672.600 218.370 237 1 230 67 1000 16.300 16.200 117.500 

Gebührenbedarf 3,329,400 830.100 892,730 861 , 250 ':"84;650 142.200 118.470 



Bauverwaltung 
60.11.32 

Gebührenbedarfsrechnung 1981 für die kostenrechnende 
Einrichtung "Feuerbestattung und Friedhöfe" 

Erläuterungsbericht 

1. Allgemeines 

1.1 Die Gebührenbedarfsrechnung für das Rechnungsjahr 1981 
Wll rcl.e in Form des Betr ie b,<;a brechnungs bogens au fge bau t. 
Hierbei wurde der Gesamtbetrieb in Betriebszweige unter-
teilt, wobei es sich anb ot, ne ben dem Krematorillm nie einzel
nen Friedhöfe als Betriebszweige anzusehen. Für jeden Be
triebszweig wurde eine Erlös - bzw. Kostensteile eingerichtet. 
Außerdem mußten Erlöse und Kosten für die Ehrengräber besonders 
erfaßt werden. Daneben waren in einer allgemeinen Kostenstelle 
die Aufwendungen für di e zentrale Verwaltung und die Gemein
kosten zu erfassen. 

1.2 Die Gebührenbedarfsrechnung stellt die Haushaltsrechnune 
(Kameralrechnung) und die Wirt s chaftsrechnung gegenüber, 
wobei die Haushaltsrechnung um den betriebsfremden Aufwand 
(neutrale Rechnung) bereinigt wird. 

Soweit Erlöse und Kosten rien Endkostensteilen nicht direkt 
zugeordnet werden konnten, wurden sie zunächst in die allge
meine Kostensteile übernommen. 

Es wurden die folgenden Erlös- bzw. Kostenst e ilen ein~erichtet: 

Endkostensteilen: 

75.1 - Krematorium 
75. 2 - Urnenfriedhöfe I + 11 
75.3 - Nordfriedhof 
75.4 - Ostfriedhof 
75.5 - Friedho f Russe e 
75.6 - Fri e dhof Meimer s dorf 
75.7 - Ehrengräber 

Vorkost ens teil e (Allgemeine Kostensteile): 

75.8 - Zen tral e Verwaltung Gemei nkosten . 

1.3 Rechtsgrundlagen für die Ge bührenerhebung sind : 

das Kommunal abga be ngesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 
10.03.1970 (GVOBl . Sc hl.-H. S . 44) in der Fa ssung vom 17.03.1978 
(GVOBl. Schl.-H . s. 71), 
die Satzung für die s tädtisch en Friedhöfe in Ki e l vom 
27 .1 2 .1 972 (Ki ele r Nachri c hten vom 30.12.1972) mi t dazugehö riger 
GebÜhr e nsatzung und Entgeltsordnung in der Fass ung vom 21 . De z .~ ~ 
(Ki e l e r Nac hri ch t en vom 2 q . De~ .1 9 ~ S ) . 

- 2 -



2,. Kqstendeckuf,lgsprinziQ 

B ~putzungsge bühren sollen nach § 6 11 KAG so bemess en sein, daß 
ste die Kosten der lauf~nden Verwaltung und Unterhaltung der Ein
rio:h tung deQ.ken (Kos telldeckungsprinzip ) . 

Zur Ermittlung des Geb~~renbedarfs ist es zunächst erforderlich, 
die zu erwartenden Kost#n und Erlöse dieser Einrichtung für 1981 
gegenüberzu~tellen. Der sich aus der Differenz ergebende Gebühren
b~darf muß bei einer koetendeckenden Bewirtschaftung dem in der 
Ko~tenträgerrechnung (siehe Punkt 8.1) ausgewiesenen gesamten 
Ge~ührenaufkommen ents~rechen. 

Di~ses Ziel war aufgrund der gestiegen~n Kosten nur durch eine An
h~~ung der Gebühren zu erreichen . 

3 .. Kameralrechnung 
I 

Die in die Spalte Kameralr e chnung eingesetzten Beträge stimmen mit 
de~ Beträgen überein, die der Verwaltungshaus halt für das Haushalts
jahr 1981 enthält. 

Die Ansätze des Vermögenshaushalts wurden nicht erfaßt. Die Aus
wirkungen dieser Ausgaben auf die Wirts chaftsrechnu ng sind durch 
die Veranschlagung von Abschreibungen (sieh e Punkt 7) berücksichtigt 

4. Neutrale Rech nung 

4.1 In die neutrale Rechnung gehören der sac hfr emde und de r zeit
fremde Aufwand und die entsprechenden Erträge. Ze itfr emder 
Aufwand und zeitfremde Erträge treten nur in so geringem 
Umfange auf, daß auf eine besond e re Auswei sung verzi chtet 
werden konnte . 

Als sachfremder Aufwand bzw. als sachfremde Ertr äge wur den in 
die neutrale Rechnung gebucht: 

Auf der Ertragsseite die Einzahlungen für Grabdau e rp flege un d 
die Zinsen aus der Anlage des Rückl agen bestandes; au f der 
Aufwandseite die Zuführung dieser Beträge zur Rü c kst e llung 
für die spätere Verwendung. Auf der Ertrags se it e di e Mehrwert
steuer; auf der Aufwandseite die Umsatzst e uerzahllast und 
die abzugsfähige Vors teuer sowie der ungedeckte Aufwand für 
Ehrengräber. 

4.2 Die Kostenerstattung für öffentliche Grün anlagen in Höhe 
von 235.000 DM wurde auf der Ertragsseite als Minusb e trag 
verbucht, da dieser Betrag nicht im Hau shaltsplan 198 1 auf
geführt ist. 

5. Wirtschaftsrechnung 
'5 .1. :2r lös e 

Als wesentliche Erlöse standen zur Verfügung : 

5.1.1 Landeszuweisungen für die Pflege von Ehrengräbern. 

Es wird für das Jahr 1981 eine Zuw e isung von 117.500,- DM 
erwartet. Diese Zuweisung wurde der Erlöss t e ll e 75 .7 

Ehrengräber - direkt zugeordnet. 

- 3 -
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5.1.2 Kostenerstattung für öffentliche Grünanlagen. 

Die Friedhöfe mit ihren Pflanzungen und ihrem erheblichen 
Baumbestand sind wenigstens teilweise als öffentliche 
Grünanlagen und Erholungsanlagen anzusehen. Dies recht
fertigt, daß ein Teil der Kosten nicht in die Gebühren
deckung einbezogen wird. 

Die Gesamtleistung von 235.000 DM wurde auf die Erlös
stellen entsprechend den Friedhofsflächen aufgeteilt. 

Aus der Fachliteratur ist bekannt, daß überall ein ge
wisses öff'e n tliches Intere s se bei der Gestaltung der 
Gebührenhaushalte d er Friedhbfe berücksichtigt wird und 
der Kostenanteil mit 20 - 50% ~er Gesamtkosten aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln aufgebracht wird. 

5.1.3 Entnahmen aus Rückstellungen für Grabdauerpflegen. 

Soweit frühere Einzahlungen für Grabdauerpflegen im 
Jahre 1981 zur Deck~ng des Pflegeaufwandes verwendet 
werden müssen, werden die Rückstellungen aufgelöst. 
Hieraus ergibt sich eine Einnahme von 300.000,- DM, die 
den einzelnen Erlösstellen entsprechend den für die 
einzelnen Friedhöfe erteilten Pflegeaufträgen zugeordnet 
wurden. 

5.2 Grundkosten (ordentlicher Betri e bsaufwand) 

5.2.1 Personalausgaben 

Die Personalausgaben wurden den einzelnen Betriebszweigen 
prozentual zum Vorjahr direkt zugeordnet. 

5.2.2 Sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben 

Die sächlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben konnten zu 
einem erheblichen Teil den Kostensteilen direkt zugeordnet 
werden. Der verbleibende Betrag wurde zunächst in die 
allgemeine Kostensteile aufgenommen. 

6. Auflösung der Vorkostensteile 

In der Allgemeinen Kostenst e ile 75.8 wurden alle Kosten aufge
fangen, die entweder für d e n Gesamtbetrieb entstehen oder deren 
direkte Zuordnung zu den anderen Kostensteilen schlüsselmäßig 
zugeordnet we rden. 

7. Zusatzkosten (kalkulatorisch e Kost en ) 

Aufgrund des Kommunalabgab e ngesetzes und der Gemeindehaushalts
verordnung ist neben den Kost e n für die laufende Verwaltung 
und Unterhaltung einer öffentlichen Einrichtung auch eine ange
messene Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals zu veran
schlagen. 
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Durch diese Maßnahme sollen die Benutzer an den Kosten für 
Er.naltungsinvestitionen (Wiederbeschaffung abgeschriebener 
Anlagen) und Zinsverlusten oder -kosten, die durch die Bindung 
von Kapital ,in dieser Einrichtung entstehen, beteiligt we rden. 

D{~ kalkula~orischen Kosten · - in der Betriebsanrechnung 
Zusatzkosten genannt - werden nach den Vorschriften des KAG 
in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung ermittelt. 

7.1 Abschreibungen 
'. 

Abschre~bungen wur~en von den Wiederbeschaffungsz e it-
werten unter Berücksichtigung der Gesamt nutzungsdauer 
de r Anlagegüter errechnet, 

Der Berechnung wurden die Wiederbeschaffungszeitwer t e 
nach dem Stande vom 31.12.1979 zugrunde gelegt, für sol-

. , ehe Anlagegüter, die durch Alter oder Verbrau ch einer 
Abnut~ung unterliegen. 

Sie betragen in den einzelnen Betriebszweigen: 

Betriebszweig/ DM (rd. ) Abs ch rei-
Kostenstelle bungssatz 

75. 1 Krematorium 4.429.400 - 10 % 
75.2 Urnenfriedhöfe 246.100 - 10 % 
75.3 Nordfriedhof 1.027.300 - 10 % 
75.4 Ostfriedhof 636.200 - 10 % 
'75.5 Friedhof Russee 397.800 10 % 
75.6 Friedhof Meimersdorf 31.700 1 ,5 % 
75.7 Ehrengräber 10.000 4 - 5 % 

Hierin sind die Werte der Grundstücke und der Pflanzungen 
mit rd. 1. Mio DM nicht enthalten, da auf sie nicht abge
schrieben wird. 

7.2 Kalkulatorische Zinsen 
BerechnungsgrundBgen für die kalkulatorischen Zinsen sind 
die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellu ngskosten 
für die Vermögensanlagen abzüglich der Zuschüs se und Bei
träge Dritter, der Abschreibungen für die bisherige Nutzungs
dauer. 

Der so ermittelte Buchrestwert ist mit 7 % zu verzinsen. 
Das Kämmereiamt hat bei der Berechnung des Zinssatzes einen 
Durchschnittssatz aus der effektiven Verzinsung der Schulden, 
den gegenwärtigen Kapitalmarktbedingungen sowie den Sätzen 
für Festgeldanlagen zugrunde gelegt. 

- 5 -
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Folgende Werte sind Grundlage für die Berechnung der 
kalkulatorischen Zinsen gewesen: 

Betriebszwei~ t Anlagevennögen Zuschüsse/ Abschrei-
Kostenstelle nach Anschaffungs- Beiträge bungen für 

oder Herstellungs- Dritter die bis-
werten herige 

Nutzung 

- Tsd. DM -

15.1 Krematorium 3. 191 523 

15.2 Urnenfriedhöfe 914 31 
75.3 Nordfriedhof 184 10 108 

15.4 Ostfriedhof 383 48 

15.5 Friedhof Russee 296 40 

15.6 Friedhof 16 2 Meimersdorf 

15.1 Ehrengräber 1 

5.591 10 159 

8. Kostenträgerrechnyng --------=--------

- 6 -

Buchrest-
werte 

2.668 

811 

666 

335 

256 

14 

6 

4.822 
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8.1 Durch die Anhebung der Getdhren- und Entgeltsätze ab 
1.1.198 sollen folgende Einnahmen erreicht werden: 

Gebührcn-/ 
Entgeltsart 
(Erl~sart) 

zu erwar-
Gebühr tende 

1981 Fallzahl 

Rechts
grundlage 
in den 
Satzungen 

----------------~~~~-~~---------\ , 
1981 

Erdbestattung: 
Reihengrab 
Wahlgrab 

hasenreihengrab 

nasenwahlgrab 

Wahl grab mit 
einfElcher Hand
b/;pfJanz ung 

Watllgr'ab mit 
do ppe lter Rand
b .pf:~al1z ung 

Kinder Heihen
grab ' 

R.:l.senwahlgrab 
mit einfacher 
Randhep f'la nzung 

F\asenwahlgrab 
,;:,1 t dopp e 1 ter 
Handbepfla.nzung 

Ei~!.~! sc~T.unt~ 

!?cu~.l.'be s ta ~ tunii:. 
urnenreihengrab 
(2 Urnen) 

LT!'lIenwahlt;rab 
(2 Urnen) 

Urnenwahlgrab 
(4 Urnen) 
Rasem,rahlgrab 
(4 Urnen) 

Urn en\'lah1erab 
(2 Urnt:>n) mit 
~infach2 r Rand
bepflan {,ung 

Urnenwahlgrab 
(4 Urnen) mit 
einfachc):' Rand
t epflan ~;u ng 

1.1 a 

1.1.1 a 
1.1 ' b 

1.11 b 

1. ,11 a 

1.11 a 

1.1 a 

1.11 b 

1.11 b 

2.6 

I 
2.1 a! 

2.11 a 

2.11 a 

2.11 b 

2.11 a 

2.11 a 

413,-- 27 
950,-- 80 
825,--

1475,--

1200,--

1350,--

150,--

1750,--

1850,--
248,--

350,--

650,--

775,--

925,--

1100,--

15 

12 

20 

10 
3540 

91 

153 

45 

5 

1 5 

zu erwarten
des GebUhren
aufkommen 

1981 

11 .. 151 ,--
76.000,--

18.000,--

16.200,--

35.000,--

18.500,--
877.920,--

31 .850 ,--

99.450,--

34.875,--

4.625,--

160500,--



GebUhren-/ 
Ent geltsart 
(El'lösart) 

Urnenwahlgrab 
(2 Urnen) mit 
doppe l ter Ran'd
bepflanzung 

Urnenwahlgrab 
(4 Urne n) mit 
doppe lter Rand
bepflan zung 

Ra 3enwahlgrab 
(2 Urnen) mit 
doppe '.f:e r Rand
bepf:anzun6 

Ur ncngcmein
Bchaftsgrab 
ohne Grab
denkma l 

mit Grab
denkma l 

Grab ma. le --_._-
Für da s Auf
stel len e ines 

a ) stehend en ~ 
b) . 1 i I.-' r:e nden 

Grabmales 

~~J8~ t z u nfSe n: 

In einem Rc ihcn
odr.!l· Ra st:!n rei
heng)"J.b 

In e jnern h' a. hl·~ 
ode r Har,cD'rlClhl
gr ab 

~e i s e tzun g einer 
UPI1r: ehne Jin O'c -
h ör- i g p. 0 

BCJset~ung e iner 
U:r.'nc mi t J\ ngc 
hörige; 

1--
Hechts
grundlage 
in den 
Satzungen 

2.11 a 

2.11 a 

2.11 b 

2.12 

2.12 

1.2 
2.2 
1.2 

2.22 

1.3 

1.3 

2.3 

i 
. i 

I 

Gebühr 
1981 

11"25,--

1275,--

330,--

440, --

135, --
57,--

330,--

470,--

108,--

196,--

zu erwar
tende 
Fallzahl 

198.1 

20 

504 

2 

300 
283 

27 

180 

518 

444 

zu erwartc,, 
des OebUhren
aufkommen 

1981 

25.500 , - -

1 66 . 3 20, __ 

880 ,--

40.500,--
16.131,--

8.910 ,--

84.600, --

55.9 44,--

. 87. 024,--



'-0-
GebUhren-1 Rechts- zu erwar- zu erwarten-
Entgelt~:lart grundlllge GebUhr tende des GebUhren-
(E~"1ösart ) in den 1981 Pallzahl aufkommen 

Satzunfien 1981 1981 -,....- ; 
J .• 

' . 

Benutzung einer 
Fel.Elrh?il1e onne 
Or~elspru:eL 1.4 190,-- 2200 418.000,-

.1 ,,, 

. :~~~. 

Erwerb~~rkunden 
,tl} 

Erwerbs\1'rkunde 
bzw. Inhaberbe-
sche inigung fUr .. r-•. • :> 
den Erwerb oder 2.5 
~liedererwerb 3.11 23,-- 705 16 0215,--
einer Gr abstätte , 

VerltJ.nge;r.ung der -, , Nutzungszeit 
~ , . 

Ve:olängerung der 1/25 der versch. 188.500,--Nut zungszeit für . Erwerbsgebühr 
Wahlgräber 

Zuschlä~e 

FUr die Benut-
zung eir~~s Ab-
schü:draumes 3.21 

Sp:1tzllschlag 
fllr Fp.iern 3.22 88,-- 280 24.640, - -

Annahme i.l'. 

Auße r h. Dienst-
zeit Kr~mato-
rium 3.23 44,-- 459 200196,--

Aufbewahrungen 
~-übcrfuhi:;-tlnge n 
--~ .. - -
Annahme von 
Särgen ohne 
Benutzung der· 
Feie l'halle 3.31 98,-- 1674 164.052,--

Einzelräume 3.32 67,-- 700 460900,--

-..... ~ .. .... ... ~- . - '," ~ , . ' r ' - :" , .. ... ', '. " .:' :"T ' ' ,. - . • - ..... . .. . . ~ _.- ",' ..... . , __ , ~ ~ "U _' '''''' · ... 



~\ 

,~ 

GebUhren-1 
Ent ge ltsart 
(Erlösart) 

Aufbewahrung 
Von Urnen üb. 
1 Monat 

AU!'bewahrung 
von Särgen 

Urnenversand 
i.nnerhalb 
Deutschland 

Urnenversand 
außerhalb 
Deutschland 

~gr~blJ.ngen 

Q!nbc t t~tn ge n: 
u. 

AUsgraben eines 
Verstor benen 

Au sgraben einer 
Urne 

Umbettung einer 
Urne 

~~1j)01t~ (in Klammern 

N~b ~'nkosten der ---.. _----
~c:..L~_e t zu n e..:. 
Au sSchmücke n 
der Gruft 

2..!:abpfl ep:.e : -. . _'- - '---
Für ein Sal'ßgrab 

FUr eitl Urn en-
gra.b 

Gr" ' )) f J ---'::'. )?.:.. .. :..?-J.li~._ u-=.. 
~epfl ant~ un'T, : ..... --.-._._._-~, .-

FUr ein Sarggrab 

:B'(! 1"' ein Urnen-
8r'ab 

.J! 

Rechts
grundlage 
in den 
Satzungen 

3.33 

3.34 

3.35 

3.35 

3.41 

3 . !12 

3 .l! 3 

OebUhr 
1981 

29,--

33,--

29,--

57,--

1150, --

1 40,--

248,--

mit Nehrwertsteuer) 

( 82,--) 
§ 3 (2 72,56 

§ 3 (3 (106, --) 
1.1 93,81 

§ ., 
. ) ( :5 ( 82,--) 

2. 1 72,56 

§ ( 3 3 (175,--) 1.2 
154,87 

§ 3 ( 3 (132, --) 
2.2 11 6,81 

zu erwar
tende 
Fallzahl 

1981 

10 

4 

234 

5 

1 

10 

65, 

186 

187 

90 

1000 

2230 

zu erwarten
des GebUhren
aufkommen 

1981 

290,--

132,--

6.786,--

285,--

1.150,--

1.400,--

16.120, --

13.496,--

170542,--

60530,--

1540870, --

260.'486,--

~<ltJ ·-



-- 1(1 --
Oebühren-/ Rechts- zu erwar-
E.ntg~l t:3ar.t grundlage Oeb<lhr tende 
(E).'lösq.rt) in den 1981 Pallzahl 

, -.. _- Satzun~en 1981 
. -.' .. . . ;;-._ .. ... _ .. . 

,. '. 
-, ,'1 

GMrtr.'e'rische 
;. .. . \ 

Neu- "oder \Yi.e-
---r -
dere~rt:richtu~ 
eineJ' '\ il'ab-
8ttitt~, _ .-,< , 

{175,--) Filr ein Sarg- § 3 (lf) . 
reiheI1ligrab 1. 154,87 27 

r"'Ur ein Sarg- § 3 (4) (276,--) 
wan.lgr'ab 1. 244,25 390 

FüI' ein Urnen- . § 3 (4) (110, --) 
g ;.'ab (2 Urnen) 2. 97,35 280 

PUr e in Urncn- § 3 (.4 ) (132,--) 80 
grab ( 4 Urnen) 2. 

Musikalische ( 67,-- ) 
Hegl. Orgel- § 3 (5) 59,29 1852 
spiel 

A.2 Q.~ß(mübE'~ellun~ 

Einnahmen 1 t. Gebührenbedarf :5 • 329 .4 c-, O, --DM 

Erwartete Einnahme It.Tab. 8.1 3.329.315,-~DM 

Kiel, im September 1980 

zu erwarten-
des GebUhren-
aufkommen 

1981 

4.181 ,--

95.257 ,~-

27.258,--

9.344,--

109 .805,--

3. 329 . 315 ,-- DM 
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Zu Punkt ,.qg~ der Tage sordnung 

. Der l"iagi str at 
Bauverwaltungsamt Kiel, den 19 o5ept. 1980 

Drucksache Nr. ~l+ 

Betr.: Änderung von Entgelten im Friedhofswesen 

B.E.: Stadtbaurat BarteIs 
Antrag:Dem anliegenden 8. Nachtrag zur Entgeltsordnung 

für die städtischen Friedhöfe in Kiel vom 
27.Dez.1972 in der Fassung des 7. Nachtrages 
zur Entgeltsordnung vom 21. Dez. 1979 wird zuge
stimmt. 
- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Die Finanzlag e der Landeshauptstadt Kiel zwingt dazu, 
kostendeckende Entgelte für den Bereich des Friedhofs
wesen zu erheben. 

Die beigefügte Gebühren- und Entgeltsbedarfsberechnung , be
stehend aus einem zahlenmä ßigen Nachweis und einem Erläu
terungsbericht, weist die Höhe der voraussichtlich an
fallenden Kosten und die erforderlichen Gebühren und 
Entgel te aus. 

Auf der Grundlage dieser Bedarfsberechnung ist der vorlie
gende 8. Nachtrag zur Entgeltsordnung erstellt und - um 
eine weitgehende Angleichung zu erzielen - mit dem Kirchen
gemeindeverband als größtem Friedhofsträger in Kiel 
abgestimmt worden. 

Als Beispiele für die Erhöhung bei stark in Anspruch ge
nommenen Leistungen der Stadt sind anzuführen: 

Grabpfleg e und -bepfl anzung fü r 
ein SarggTab incl. ~ffiS t. 

Grabpflege und -bepflanzung für 
ein Urnengrab incl. MWSt. 

1980 

160 , --

120,--

1981 

175,--

132,--

Der Bauausschuß berät die Vorlage i n se iner Si tzung 
am 30. Okt. 1980. 

Der Magistrat hat d Gfil !~n trag in seiner Sitzung arn 05 . 11 .1 980 zuges timmt . 

Bar tel s 
Stadtbaura t 

Beschlul :: t tU , 1 trag 
""" •• ' T .... ex ' , 0 -

- ~t.i.IWnii --
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8. Nachtrag 

zur Entgeltsoronung für die städtischen 
Friedhöfe in Kiel 

vom 

Aufe;rund des § 28 Abs.l Ziff.l0 der Gemeindeordnung fUr 
SChleswig-Hclstein in der Fassung vom 11.November 1977 
(GVOBI. Schl.-n.S. 410), geändert durch Gesetz vom 
15.Februar 1978 (GVOBl. Schl.-H. S. 28) wird nach Be
schlußfassung durch die Ratsversammlung vom . 

und Best Htigung durch den Innenminister des Landes 
Schleswig-Holstein der folgende 8. Nachtrag zur Entgelts
ordnung erlassf.C1: 

Artikel I 

§ 3 der Ent ge ltsordnun g fU~ die städtischen Friedhöfe in 
Kiel vom 27.De zember 1972 (Kieler Nachrichten vom . 
30.Dezember 1972) in der Fassung des 7. Nachtrags zur Ent
geltsordnung vom 21.Dezember 1979(Kieler Nachrichten vom 
29. Dezember 1979 ) lautet: 

§ 3 

Entge lte 

(1) Die im § 3 f es t ge s e t z t en Entgelte enthalten den 
jeweils gUlti ce n f\Jehr'd ertsteuel'satz. 

(2) Nebenkost en fUr Beisetzungen: 
AusschmU c ken der Gruft 

(3) Gr a bpfl cr;e : 
Fiir die Grabpfl ege oder' die Gra bpflege und 
Gra bb epfl a nzun g werd e n pro Jahr berechnet 

1. fUr c in Sar r;gr a b - je Grabbreite -

1.1 Pfl eGe 
1.2 Pf1 0ge und 8'p fl a nzung 

2. fUr e in Urn~n Gr a b - j e Gra bor'c ite -

2.1 Pfl ege 
2. 2 Pflege und Bcp fl a nzun g 

(Jj) Be i gö.l~t n er isc her Ncu hc:t'r i cht un g sowi e Wi eder
herricllt ung nac h c inc:c Deisetz un g wcrden j e 
Grabbreite ber'cchnet f Ur 

1. Sar gr eihengr a b 

1.1 Sarßwa h lf~ra b. 

- 2 -

82,--DM 

106,--DM 
175,";'-DM 

82,--DM 
132,--DM 

175,--DM 

276,--DM 

~ ,~ .. ". , ~ 
.~ ••• '\ . . ... . , ... . ,. ...... ..... _ • • •. • • • ,., ~ .. _ .. .. I ._r" .~_ -.. .. • ..., ... ,; 0 .'·,. 



2. Urnengrab 

2.1 för 2 Urnen 
2.2 für 4 Urnen 

- 2 -

(5) Musikalische Begleitung von Trauerfeiern 

Orgel- oder Harmoniumspiel 

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 1981 in Kraft, 

110,--DM 
132 ,--DM . 

67,--DM 

DIe Bestätigung nach § 1~ des Kommunalabgabengesetzes 
'les Landl's SChleswig-Holstein in der Fassung vom 
17.März 1978 (GVOBl. Schl.-H. S. 71) wurde mit Erlaß 
def' Herrn Innenministers des Landes SChleswig-Holstein 
v(lIl1erteilt. 

Kiel, . den 

Der Oberbürgermeister 

I 
I 

~ 
I 
I 
! 
! 
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Zu Punkt ,4Q der Tagesordnung 
Der ~1agistrat 
Bauausschuß 
Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr. <+ +~ 

Kiel, den 2 5. ~! rp, 1980 

Betreff: 3. Nachtrag zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Die 3. Nachtragssatzung zur Satzung der Landeshauptstadt 
Kiel über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird 
entsprechend dem in der Anlage beigefügten Wortlaut be
schlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Beg r ü n dun g : 
---------------------

Der § 1 wurde um die Worte "und § 6" ergänzt. Der Zusatz wurde 
eingefügt, da erst die Verbindung des § 3 mit § 6 die Ermittlung 
des umlage fähigen Aufwandes ermöglicht. 

In § 9 Abs. 1 ist der zweite Satz, der die Ermittlung der Geschoß
flächen nach § 11 Baunutzungsverordnung vorsieht, gestrichen worden 
(Anpassung an die ergangene Rechtssprechung) • 

Der § 15 Abs. 2 ist um folgenden Satz erweitert worden: 

Sind die Grundstückseigentümer einer Straßenseite zu den 
Kosten für die Befestigung des Gehweges vor ihren Grund
stücken alleine, d. h. ohne Beteiligung der gegenüber
liegenden Straßenseite, herangezogen worden, so fällt 
der auf sie entfallende Anteil des umlagefähigen Auf
wandes für die Hers t el lung des Gehweges auf der gegen
überliegenden Seite zu Lasten der Stadt Kiel aus. 

Bis zum Jahre 1961 wurden zu den Kosten der Befestigung eines 
Gehweges nur die Anlieger der begünstigten Seite zu Straßen
kostenbeiträgen veranlagt. Diese Regelung erfolgte aufgrund 
eines Urteils des SChleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts 
aus dem Jahre 1962. Erst 1961 und in den folgenden Jahren änderte 
sich die Rechtssprechung, daß bei der Befestigung eines Gehweges 
die Anlieger beider Seiten zu den Kosten beizutragen haben. 
Jetzt treten die ersten Fälle auf, daß auch die ge~enüber
liegende Gehwegseite mit Platten belegt wird. In e1nem Ge-
spräch mit Herren des Verwaltungsgerichtes Schleswig haben 
diese sich unmißverständlich geäußert, daß die jetzt an
fallenden Kosten auf alle Anlieger der Straße zu verteilen 
sind. Unser Hinweis, daß ein Teil der Anlieger vor Jahren 

- 2 -
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doch schon einmal voll die Kosten "ihres Gehweges" bezahlt 
hätten, stand nicht durch. Ein Rechtsanspruch auf gleich
bleibende Rechtssprechung bestehe nicht. Die Ratsversamm
lunghat eine .gleichlautende Regelung bereits für die KAG
Satzung in ih~~r Sitzung am 25. 9. 1980 beschlossen. 

~as Rechtsamt ~at die Voriage mitgezeichnet. 

Das Rechnungspr üfungsamt Uhd das Kämmere~ämt haben die Vor
lage mitgezeiqnnet, soweit es den § 15 A&s . 2 betrifft. 

Der Bau a.usschuß hat dem Abtrag in seiner Sitzung am 4 . De z . 80 
einstimmig zugestimmt . 
Der Magist rat hat dem Antrag i n ·seiner Sitzung crfu 10.12 . 1980 zugestimmt . 
Bar te l s 
Stadtbaurat 

Beschluß.: Nach Antrag . .. 
- eins timmig -

\ 

" 



3. Nachtragssatzung 

zur Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Vom 

Aufgrund des § 132 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB1. I 
S. 341) in der Neufassung vom 18. 8. 1976 (BGB1. I S. 2256) i. V. m. 
§ 4 der Gemeindeordnung für SChleswig-Holstein i. d. F. vom 11. Nov. 
1977 (GVOB1. Schl.-Holst. S. 410), geändert durch Gesetz vom 15. Febr. 
1978 (GVOB1. Schl.-Holst. S. 28), wird nach Beschlußfassung durch die 
Ratsversammlung vom folgende 3. Nachtragssatzung erlas s en : 

Artikel I 

Die Satzung der Landeshauptstadt Kiel über die Erhebung von Er
sChließungsbeiträgen vom 6. 10. 1978 (Kieler Nachrichten vom 
11. 10. 1978) und der 2. Na chtragssatzung vom 27. 2. 1980 
(Kieler Nachrichten vom 3. 3. 1980) wird wie folgt geändert: 

A. § 7 lautet: 

Der nach § 3 und § 6 ermittelte umlagefähige Aufwand ist auf 
die erschlossenen Grundstücke des Abrechnungsgebietes in dem 
Verhältnis zu verteilen, in dem die Summen aus den Flächen 
und Geschoßflächen der einzelnen Grundstücke zueinander 
stehen. 

B. § 9 Abs. 1 lautet: 

(1) Die Geschoßflächen im Sinne des § 7 errechnen sich aus 
den Festset~ungen des Bebauungsplanes. Ist im Bebauungsplan 
eine Baurnassenzahl festgeset zt, so ergeben sich die Geschoß
flächen aus den Grundstücksfl ä chen, vervielfacht mit der Bau
massenzahl, geteilt durch 3, 5 . 

c. § 15 Abs. 2 lautet: 

(2) Die Stadt kann zur Vermeidung unbilli ger Härten Stundung , 
Ratenzahlung oder Verrentung bewilli gen oder von der Erhebung 
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des Beitrages ganz oder teilweise absehen. Eine Freistellung 
ist auch für den Fall zulässig, wenn die Beitragspflicht noch 
nicht entstan4en ist. 

Sind die Grundstückseigentümer einer Straßenseite zu den Kosten 
f ür die Befestigung des Gehweges vor ihren Grundstücken alle i ne, 
d. h. ohne Beteiligung der gegenüberliegenden Straßenseite, heran
gezogen worden , so fällt der auf sie entfallende Anteil des um
lage fähigen AUfwandes für die Herstellung des Gehweges auf der 
gegenüberliegenden Seite Zu Lasten der St adt Kiel aus. 

Bei Verrentung wird der Beitrag durch schriftlichen Bescheid 
in eine Schuld umgewande 1t. In dem Bescheid werden Höhe und 
Fä~ligkeit der Jahreslei~tungen bestimmt sowie eine Anpassung 
an 've rände r t e wirtschaftliche Ve r hältnisse des Beitragspflich 
t ig~n vorbeha~ten. 

Ar t i kel 1 1 

Diese 3. Nachtragssatzung tri t t mi t dem Tage nach der Bekannt
machung i n Kr aft. 

Kiel, den 

Der Oberb ürgermeister 
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Zu Punkt SO der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Stadtplanungsamt K . 1 d 2 o. 0 ~ .. :. 1980 1e, en 

Drucksache Nr. ~O 

Betr.: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 525 (Aufstellungs
beschluß) 

B.E.: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Der Bebauungsplan Nr. 525 für das Baugebiet Preetzer 
Straße/Bielenbergstraße/Mühlenteich/Ostgrenze des 
Flurstücks 220/Hofstraße/Sörensenstraße/Werftstraße 
wird geändert. Die Änderung wird hiermit als Auf
stellung beschlossen. Das Änderungsgebiet ist in dem 
beigefügten Ubersichtsplan gekennzeichnet. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Der Bebauungsplan Nr. 525 ist von der Ratsversammlung am 17. 
Mai 1973 als Satzung beschlossen worden. Der Innenminister 
genehmigte mit Erlaß vom 10. August 1973 einen Teil vorweg. 
Das von der Genehmigung erfaßte Gebiet ergibt sich aus dem 
während der Sitzung aushängenden Plan. 

Die Vorab genehmigung wurde mit Auflagen erteilt, deren Er
füllung die Ratsversammlung am 20. Dezember 1973 beschloß. 
Mit Erlaß vom 18. März 1974 bestätigte der Innenminister die 
Erfüllung der Auflagen. Mit der Bekanntmachung der teilweisen 
Vorab genehmigung und Auflagenerfüllung in den Kieler Nach
richten am 3'. Mai 1974 wurde der Bebauungsplan teilweise 
rechtsverbindlich. 

Die Änderung des rechtsverbindlichen Teiles des Bebauungs
Planes Nr. 52 5 ist aus städtebaulichen Gründen geboten. An
laß dazu geben vorliegende Bauanfragen. 

~ie Anfang der 70-er Jahre de n St ädtebau bestimmende Leit-
1dee mit im Stadt gebiet verteilten baulichen Dominanten von 
1? und mehr Geschossen entspricht nicht mehr den heutigen 
Z1elvorstellungen einer maßstabs gerechten . 
Stadt. Der im B-Plan fest gesetzte Baukörper V0n max. 12 Ge
schossen fü gt sich nicht in die umgebende Bebauung ein und 
erdrückt optisch die vorhandene 3- und 4- geschossige Wohn
bebauung. 
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Die Verteilung ,der festgesetzten Baumassen und die vorge
sehenen Parkha.uszufahrten lassen weder eine den Straßen
räumen (Preetzer Straße und Sörensenstraße) entsprechende 
Randbebauung ZU, noch begrenzen sie raumbildend die süd
lich angrenzen4e Grünfläche Der Brook. 

Durch, die rel'tiv hohe Ausnutzung der ehemaligen Gewerbe
grund,stücke (F~urstücke 286 und 275) und detß damit verbun
denen sehr hohen Stell- und Parkplatzbedarf wird die Grün
fläd6e im Eingangsbereich Sörensenstraße $owie südlich der 
Buschfeldstraß~ mehr als vertretbar eingeengt und z.T. zer
stö~t. Der Erholungswert der für diesen Bereich Gaardens 
wich tigen Parkanlage mit Oildeplatz und Kinderspielp latz 
~l.il'd gemindert . 

Die Vorhaben der bisher vorliegenden Bauanfragen, die über
wiegend das Wohnen zum Inhalt haben, sind derzeit planungs
rechtli ch nicht zUlässig oder sie sind an diesem Standort 
mit de r vorgegebenen Gebäudesteilung aus Gründen des Immissions
schutzes nicht zustimmungSfähig. 

Für die Neuplanung stellen sich folgende Ziele dar: 

- städtebauliche Neuordnung des Bereiches Sörensenstraße/ 
Preetzer St raße und Reduzierung der Bebauungshöhe 

- Erweiterung und Aufwertung der Grünflächen im Eingangs
bereich Sörensenstraße 

- pl anungsrechtliche Voraussetzung für Wohnen in dem Umfang, 
wie es aus der Sicht des Immissionsschutzes, vertretbar ist. 

Der Bauausschuß berät die Vorlage in seine r Sitzung am 30. Okt. 80. 

Der l-1agistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 05 .11.1 980 zugestimmt. 

B ar tel s 
Stadtbaurat 

Bei der Beratung der Tagesordnung wurde mitgeteilt, daß diese Vorlage in der 
gestrigen Magistratssitzung vom Stadtbaurat zur ü c k g e zog e n 
worden ist. 
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Der 11agistrat Zu Punkt 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

.51 der Tage so r dnun g 

Drucksache Nr. 4fo3 

Kiel, den 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 664 (Satzungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Der Bebauungsplan Nr. 664 für das Baugebiet Kiel-Projensdor f , 
südlich Steenb e ker Weg, zwischen B 503 und Schwarzer We g, 
wird entsprechend dem in der Sitzung aushän g enden Plan 
als Satzung beschlossen. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsv e rsammlung -

Begründung: 

Die Ratsversammlung hat am 17.01.1980 die Aufstellung des B-Plane s 
Nr. 664 beschlossen. Der Be bauungsplan soll die planungsrechtlichen 
Voraussetzung e n für di e Errichtung einer Privatklinik und der 
Anlage von Kl e in gärte n schaffen. 

Die Bürger wurden frühzeitig gern . § 2 a Abs. 2 BBauG am Bauleit
planverfahr e n wä hrend der öffe ntlichen Darlegung in der Zeit vom 
03.12.1979 bis 18.1 2 .1 9 79 un d b ei der Anhörung in Gegenwart von 
Bauausschußmitgli eder n am 05.06 .1 98 0 bet e iligt. Meinungen zum 
B-Plan wurden, soweit s i e Gege n stand d e r Festse tzun ge n waren, 
berÜCksichti gt. 

Planrelevant e Äuß e run gen im Rahmen der Beteiligung der Träger 
Öffentlich e r Belange gern . § 2 Abs. 5 BBauG wurd en eingearbeitet. 

Nach dem Entwurfsbeschluß durch den Bauausschuß am 03.07 .1 980 
hat der Plan vom 01.08.1980 bis 01 , 09.1980 gern. § 2 a Abs. 6 BBauG 
Öffentlich ausgelegen. Di e Tr äger ö ffe ntlic h e r Belange wurden 
davon vorh e r rechtzeitig unt err i cht e t. 

Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentl ich er Be lan ge ge rn. § 2 
Abs. 5 BBauG hatte das Gewerbeauf s ichtsamt gebete n, " anhand des 
zu erwartenden Verkehrsaufkomme n s im Bereich der B 503 d en Sc hall
peg e l zu ermit te ln und danach die Wallh öhe und die passiven 
Schallschutzmaßn a hm e n a m Bauvo rhab e n abzust imm e n. Sonstige Be denk en 
sind nicht vorzubringen." Di e Be r e ch nun g d e r aktiv en Sc h allsc hut z
maßnahm e n, also der Wall h öh e und Br e it e anhand des zu e rwart e nden 
Ve rk e hrsaufk omme ns ~rfo lgt durch das no ch n icht abßes ch lo ssene 
Pl anfe s t st ell1..m gsv erfGll 8n Q Zs war daJ.1.e r n i cht möglich , d em . 
Geworbeau fu i chtsamt d e taillie rte Li...i.rmochut z'lmt crl ~.gen mit, de r 
Information 'Li.be r d i e Offenl egu,ng ue:s Entwurfes ' zu üb e r mit teln. 
~~ S}:l~b "ha.t c1 e.~:l Ge'!/erbeaufs i ch t samt unte r d em 11 ~ 9 0 1980 auch 
~ t e;8 ce ll t , daß ;:;e i n e I3o d cnkcl1 nicht a l s Clu8 (;er i:.ll"IDlt bet r acht e t 

'-'I erden lr O"ll ""''''n .u... .l..L\:; (J 
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E. ißt davon auszugehen, daß ein fUr den Klinikbetrieb ver
tFäglicher Schallpegel nur durch eine Kombination von ak
tiven und pas~iven Schallschutzmaßnahmen erreicht werden 
kann. Dies~r Uberlegung trägt der Bebauungsplan Rechnung. 
Er setzt ~ußer dem Lärmschutzwall,dessen Abmessungen nach 
Abschluß d,~ Planfeststellungsverfahrens in den B-Plan nach
richtlich ij~ernommen werden sollen, ausreichende passive 
S~hallschut~maßnahmen durch entsprechenden Text fest. Den 
V.OD der Gew~rbeaufsicht vorgetragenen 'Bedenken wird mithin 
Rechnung getragen. 
Weitere Ein~elheiten ergeben sich aus dem b der Sitzung 
aushängend~n Plan und ~er dieser Vorlage beige fUgten städte
baulichen BegrUndung. 

Der Bauauss'chuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 20. Nov . 80 
einstimmig zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

ber Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 10.1 2.1980 zugestimmt . 

Beschluß: Nach Antrag 
j. - - einatimmig -
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BEBAUUNGSPLAN NR. 664 

La ndes
hauptstadt 
Kiel 

Baugebiet: Kiel Projensdorf: Südlich Steenbeker Weg 
zwischen 8 503 und Schwarzer Weg 
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Der Bebauungsplan ist noch 6cn Vorschriften des ~undesbau
'Jesctzes (BBauG) aufgestellt und enthält die rechts"erbind
lichen Festsetzungen für die sUidtebauliche Ordnuns in 

, seinem ~eltungsbereich. Er reqelt ~ie baul iche und sonstige 
Nutzung der GrundstOcke und bi ldct d~e Grundlage für weitere 
Z~~ Durchfnhrunq des BBauG erforderliche Maßnahmen. Damlt 
wird eine geordnete Entwicklung und eine dem Wohl der A11ge
melnheit en~sprechende sozialgerechte Bodennutzung gewähr
leistet. 
Dieser ßebauur.~lsplan berücksi~htigt insbesondere: 

die altqemeinen Anforderungpn an gesunde Wohn- und Ar- , 
beitsve;h5Jtnlsse und die Sicherheit der Hohn' und Arbeits- , 
bev5~kprunq, 

- die sozialen und kultureli~n Bedürfnisse de~ 5ev6lkerung, 
- die 11 e J an 9 e von Per ;; (I (\ eil, die nach ihren pe:r s ö n I ich e n 

Leb 1;' n s ums t ä n den b e s C fI d e f' e r H i I fe nun dEI n r ich t L: n q e n b e -
dUrfen, insbesonder..! die ,fh: laJ"qe köroerlich Behin-ierter, 

- die Bei~nge des Bildungswesens, 
- , die 'natür; iL~~n Gegebenheiten sowie die Entwicklung 

der Landschaft und d'ie Landschaft als Erholungsr~um, 
- die Gectdltung aes Orts- urid Landschaftsbildes, 
- die Be;ange des U~weltschutzes, 
- die ~el~nge von Sport, Freizeit und Erholung, 
- d j c Bel a n ge der E n erg i c -, \-, ii r me - und I/ ass e r ver s 0 r gun g , 
- die 3elange des Verkehrs einschließlich einer mit der 

angestrebten Entwicklun0 abgestimmten Verkehrsbe~ienung 
dur eh (i ~ n i~' f e n t I : ehe n Per s 0 n e n nah ver k ehr . 

2.~ntwlcklung. 

Uie Festsetzungen des Bebauunqsplanes sind aus den D~rstel
) u n gen des I- i : ~ -: r. 2 n nut z u n 9 s P I an!: s der S ta d t K i e I :J nd s ~ i ne r 
~5. 'Änderung entwickelt worden. 

Weiterhin wl , rden die Planungen der Straßenbauverwdltung 
Schleswia-Holstein zur Auto:'ahn Kiel-Eckernförde 
(8 76 ~) J un d zum Landsch~ftsplan Steenbek-Projensdo~f 
<\uc:hsdorf-Ost b ~ rücksichti 9 t. 

3.Ausgangslage. 

Das bezeichnete Plangebiet lieqt im Stadtteil Kiel-Projensdor f 
mit einer Gesamtqröße von ca. 9,1 ha. 
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GegenwHrtig werGen riTe i~ Plangebiet I iegenden GrundstUcke 
~ ~:- ~ u ein e m ger i n q e j . T ~ : i ,~ I sKI ein gar te na n lag e gen' u tz t . 

. Uberw;ege~d I iegen die bctrti;Ondeh Flächen brach. Nord 
westlich des Plangebjetes befinJdn SIC ~ einige Einfami
Hc;,hi3usel', deren ZU l15ssi~kei t nach § 35 ß~...:uG zu beur-
telle" Ist. 
Haltestellen des öPNV sind ;n unmittelbarer ~ähe vor-
handen. 

lf.Planunqsziel. 

Durch die ' im Beb~uung'SpJan getroffenen Festsetzungen in der 
p~ lanzeichnun~ - Teil ' A - und im Text":" Teil . B - wird eine 
~ cord n ste Be bauung un4 Erschließung des Baug e b i etes si cher 
~ estellt. Bauliche An ~ agen und son s t ige Vorhaben sin d da n~ ch 
! u l;jssig, . wenn sie gemäß § 30 BBauG di ese n F!:: stse tz un gen 
nicht wi dersnrechen und ~:c E r schli e3 ~n g gesiche rt ist . 

Auf der ca. 4 ha großen Sondergebiet~f l~ che sol l ei~ e ca. 
150 5etten u~fassende Klinik nebs t e iner o rthop ä di s~ h e n 

\I e r k s t a t t s O\-J i e ein e r Kr a r, k eng y r.l n a s t i k s c h u I f' e r r ich t e ~ 
wer Cl e ". ci ade r S t a n d 0 r tau c h f ti r ein e z u k ü n f t ! q e Nu t i u n 9 
als Unfallkr~nkenhaus als be~0nders gee i1net ersche int . 
Die Klinlkqehäude werden ' von teils hestehenden; teil s 
geplanten Kleingartenfl~chen umgeben, die n it der vorge 
la ger ten Lärmschutzanlage eine Pufferzone zum geplanten 
Autobahnknoten bilden. 

5.Konsequenzen. 

Der Ausbau des Autobahnknotens erfordert d i e Verl a ger u ng 
einiqer Kleing~rten im SUdo~ten Je c Plan gebi e te s . I m SU de n 
des Plangebietes k5nnen jedoch gdc;gnet e F ~5 ch e n fUr die 
Anlage von Kleingärten zur Verf~~unq gest e llt we r den. 
An de r": K I i n i k q e b i:i ud e s i n d 11 aß ;1 Fl h me n des pas s i ve n L :.; r m -
schutzes zur AiH'Jehr der zu cn~ ,1rtenden U:i rr.1imm i ssi o ,H: n 
dur c h d <~ n 9 e P 1 () n t e n [', u tob L' h n k n Q t e n z '. t r e f f e n . 

B. Inhalt der Planuna. · --- - --- - _. - ._ .. -- ._-- - - - _ ..... "- -

l.Bau}:che und sonsti~c NutZUf]. 

Der I'\ e hauungsplan setzt die b<lu'icht.: und sonst ige Ilut z un g 
der GrundstUcke nach den Vorschriften des ßund es b a u g c 3L~~e ~ . 
des 5tädtebauförderungs~esetzes, der Baunut z un qs v c rordnun g 
und d p r L a n des bau 0 r d nun 9 f UrS c h ~ t ::; \-J i 9 - Hol s t e in f es t . 
DarUber hinaus sind die sonst zu beacht e nd e n Ge s e t ze, Ve r
ordnungen und Er13sse berUcksichtigt worden. 

DIe. ~autlöhenbeschränkunl) von 45,73 m iL Nr~ be rüc ks ichti g t 
den B .1 u 5 eh u t z ~ e re ich d :: s F 1 \j 9 P I .J t z e sKi e 1 - Hol t e r, c u. 
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2.Gestaltungsanforderungen. 

ln derPlanzeichnung und tm Te~t werden bes6ndere gestal
(ertsche Anforderungen an Verk~~rs- und GrUnfl~chen ~e~tge
leqt. 

3.Verkehr - Erschließung - Rechte. 

Die Im Bebauun~~plan festgesetzten Straßenverkehrsfl3chen, 
deren Führung und Ausbaubreiten, die Unterbringung der er
f.orderllchen öffentlichen Par:'-.rlätze, die zur ört:lichen u·nd 
Oberörtlichen Erschließung und Versorgung der Baugebiete 
dlenende" Anlagen und Elnrfcht~lngen sowie die Bffentllch
:-echtqch zusichernde '. Geh ··, Fahr- und leitungsre,=-hte ent
s~rechen den Vorschriften ~~s Bundesbaugesetzes, ier Landes
bauordllllng und des Straßen- l.~d Wegegesetzes des Laildes 
Schlesw:;-il')lsteln, unter Beacillui,g der Richtlinien für .dle 
Anlage .von ~tadtstraßen (RAST-E). 

Die Erschl I~ßung ~ ? ~ Pl~nqebietes erfolgt Ober die Stich
straße, 1r d~~ ein öffcntl icher Parkplatz und die nicht
öffentl!che Erschließung des Klinikgeländes angebunden 
s i n d. l) asS t ra ß e n pro f i I die s e r S t Ich s t ra ß eis -t i n d e ,. 
Anlage -l zur Begründung dargestellt. Der Im Norden 
des Pla~gebletes vorgesehene öffentliche Parkplatz soll 
vornehml ;~h den Benutzern der Kleingärten zur VerfOgung 
stehen. Das i'.:3wegeil8tz im Bereich der Kleingärten wird 
durch geeignete Absperrmaßnahmen von Kraftfahrzeugen f , €;i 
Ijehalten. 
Zur ordnungsgemäßen Beseltigll:.g des Oberfläc:,enwasse r s 
s ind auf d ~ ~ Klinikgrundstück entsprechend dimensionierte 
r. e gen rt1c k haI te;'. ~ c : ~ f"! n zu er r Ich t l ' n . 
~J!", In der PIanzeichnung eingetragenen Lärmscjllltz~nladen 
\,r erd e n I m Zug e des Bau 5 der A u tob ahn K i e I - E (" k ern f ö r c. e 
(9 76 n) her~estel It. 

1; • G r Ü n f I ä. ehe n • 

Die C r Ü r, f 1 ä ehe nun d . ihr e j e \'1 eil I g e Ein z eIn u t z u n 9 s I n d 
.. nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes festgesetzt. 

Dabei sind insbesondere die B~stlmmungen aus dem Gesetz 
über Naturschutz und Landschdftspflege (BNatSchG) vom 

- lt -
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10.12.t9,6, dem Landeswaldgesetz y6m 18.3.1971, dem land
schaftspf.legegesetz vom '16.4.1973 und den dazu ergangenen 
Verordn~ngen und Erl ,assen berOckslc-htlgt worden. 

DIe P f1 Hzb t n dungen ,a,uf de r Son de rgeb lets fläche umgeben , 
die Kltn/~geb~ude, ,ro dIese gegen d ~ e angrenzenden Bereiche 
abzuschIrmen, während die Stellplat# f1ächen für die KlInik 
tntensly , ~urchgrOnt .erden sollen • 

. 
5.Um~e1ts~hut~ - bes. Vorkehrungen • 

. Grundlage fQr dIe F~.tsetzung von U.weltschutzmaßnahmen im 
Bebauungsplan sind n~ben dem Bundesbaugesetz Bestimmungen 
aus dem Bundeslmmlss ~ onsschutzgesetz (BlmSchG) vom 15.3.1974, 
dem Gese tz zum SchutJ gegen Flu glä r~ vom 30.3.1971 und der 
Vorno rm Dt N 18065 Ober den Scha lls c~utz Im Städtebau. 

D~r endg~ltlge Umfan~ der lärmsch utlan lagen Im SOde n und 
Osten des Plangebietes ergibt sich aus den Plariunterla gen 
z um Bau der Autobahn Kiel-Eckernförde {B 76 ~); 

Im'Beba~ungsplan sind M~ßnahmen zur Sicherung de~ Infras t ruk
tur gemä ß § 9a BBauG nicht vorqeseheri. Die Zulä s sigkelt von 
Vorhaben richtet sich nach § 30 BBauG. 

2.Sozlale Maßnahmen - Sozfa1plan . 

Die Erarbeltung von Vorstellun gen Ober Grundsätz e so
zialer Maßnahmen und deren RealIsierung durch einen SozIal
plan Ist entbehrlich. 

3.Verwlrkllchungsgebote - Substanzschutz. 

S ow e I t s t ä d t e bau 1 Ich e G r tl n d e e s e r f 0 r der 1 Ich mac h e n, b e h ä 1 t 
sIch die Stadt nach Erörterung und Beratung mit den betrof
fenen Bürqern Maßnahmen zur Verwirklichung ihrer Planungsab-
sichten nach den §§ 39b bis 3ge BBauG vor. I ' 
Dazu gehören: das Bau- und Pflanzgebot (§ 39b BB~uG) 

das Nutzungsgebot (§ 39c BBauG) 

Hfeter, Pächter und sonstige Nutzungsberech
tigte haben die DurchfOhr~ng der genannten 
Maßnahmen zu dulden.' 
Es gelten dIe Vorschriften Ober die Aufhe
bung, BeendIgung und Verlängerung von Miet
und Pachtverhältnissen. 

(§ 39f BBauG) 

(§ 39g BBauG) 

- 5 -
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~Or Entsch5digungsansorOche sind an7~wenden: (§§ 39J bis 
l+4c BBau G) 

4 • B 0 den 0 r d nun 9 - . I- , : tel g n' u n 9 • 

r'ills erforderlich, kÖ'I :en zur Neuordnung des Grund lll ~ j 30dens 
angewendet werden: diE' I~ Ir. leg Ufl Cl (§§ 45 bis 73 BBauG) 

dfe Grenzre~elung (§§ 80 bis e4 ~BauG) 
die Entp.ignung (§§ 85 bis 122 BBautl 

5.Elschlleßungsbeit~äge. 

Zur Deckunq des anderweitig nicht gedeckten Aufwandes f(r Er
schließungsanlaqen werden Erschließungsoeiträge nJch den Vor
sc h r i f te n der § § ~ 2 7, b i c; 1 35 B Bau Ger hob e n . 0 i e ~ ta ci t träg t 
gemäß § 129 BBauG urrd~er Satzung il~er die Erhebun g vo~ Er
sc h I i e ß Ur' q 5 b ~ i t r ä gen in ' der J ewe i 's 9 ü 1 t i c: e n Fassung 1 0 v . H • 
des beitragsf ~ i ; lgen Erschließun~saufwandes. 

D. Kosten unf finanzierung 

1. Über'schlägliche ;(ostenerraittlung und vorgesehene Finanzierung. 

Bei der Ver\<!irlclichung des Bebauungsplanes entstehen für die Stadt 
fo l gende i.ib erf3cl1h~gj_g e11 r,ü t t eH e ;~osten: 

1. 1 Hert des Grund und Bodens, Fr'eHegung und Herstellung 

der Verx:ehrsni:~chen 

der GrUnflächhen 

ÜberschHigi ge Gesautkosten 
oS tami 1 S 00 

800 .000 , -:- D~1 

707.000,-- ])[1 

S92 . 000 ,-- U1 

Die übe r s ch Wgig e rmitte lten Gesal.1tkosten He11 den aus I-Iaushaltsrütte ln 
der Stadt gedeckt. 

In Vertre tung 

S~; i:l d t 0 a ur a t 
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Drucksache Nr. 41~ 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 611, Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 497 (Satzungsbeschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Für das Baugebiet Elmschenhagen zwischen Ellerbeker Weg 
und Radebrook wird der Bebauungsplan Nr. 611 entsprechend 
dem in der Sitzung aushängenden Plan als Satzung be
schlossen. 

Gleichzeitig wird der durch den B-Plan Nr. 61 1 zu ersetzende 
Teil aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 497 
für das Baugebi e t beid e rseits des Ellerbeker Weges im 
Bereich Trönd e lweg und Radebrook aufgehob e n. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsv e rsammlung -

Begründung : 

Die Ratsversammlung hat a m 19 . 01 .1 9 7 8 di e Aufst e llung des Bebauungs
planes Nr. 611 beschlo sse n. 

Der B-Plan soll di e planung srec htlich e n Voraussetzungen für die 
Errichtung eines Regelkrankenhauses schaffen . 

Die Bürger s ind ge m. § 2 a Abs. 2 BBauG frühzeitig am Bauleitplan
ver fahren währ e nd d e r öffentlichen Darlegung in der Zeit vom 
15.06.1 978 bi s 29 .06 .1 978 und b e i der Anhörung am 06 . 07 .1 9 78 in 
Gegenwart von Bauau ssc hußmitgl i eder n bet e iligt word en . Planändernde 
Meinungen wurd e n nicht vor geb r ac h t . 

ÄUß e rungen der Trä ge r öffentlicher Be lange gem. § 2 Abs. 5 BBauG 
sind/soweit planrelevant,in den Entwurf eingearbeitet word en . 

Nach dem Entwurfsbeschluß durch den Bauausschu ß a m 05 . 06.1980 hat 
d e r Bebauun gspla n gem . § 2 a Abs. 6 BBauG vom 23 .06 .1 980 bis 
23.07 .1 980 öffe ntli c h ausge l egen . Die Tr äge r öffe ntliche r Belan ge 
Wur den davon vorher rechtzeitig un terric h tet . 

Au fgr und v o n Anre gungen und Bedenke n, di e wä hr end dieser Ze i t von 
e ini gen Anli egern im Be reich Radebrook g e äußert wurd e n, sind d i e 
ursprün g li ch vorg e sehenen F e sts e tzungen in ei n em Teilbereich des 
B-Pl a n-En t wur fes geänd e rt worden . Die Änderung betrifft das 
Flur stüc k 52 sow i e Teilflächen des Flurstückes 5 3 im südliche n 
Ab sc hnit t des B-Pl anbere i ches und bei nh altet folgende Punkte: 

- Umw a n d lun g d e r zwe i g eschossigen Bebauun g in eine 
e in geschossi ge Bebauung 
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Umwandlung der geschlossenen ln elne offene 
Bauweise 

- Reduzierung der Grundflächenzahl von 0,4 auf 0,3 
sowie der Geschoßflächenzahl von 1,1 auf 0 , 5 . 

Gem. § 2 a Abs. 1 BBauG konnte nach der öffentlichen Auslegung 
eine Änderung durchgeführt werden, da die Grundzüge der Planung 
nicht berührt und den Beteiligten Gelegenh e it zur Stellungnahme 
gegeben wurde. In dieses Verfahren wurden die v o n der Änderung 
b e troffenen Grundstücke, die benachbarten Grundstücke un d die 
von der Änderung in ihren Aufgaben berührten Trä ger ö ff e ntli c her 
Bel ange einbezogen. Bedenken und Anregungen wurde n nic h t vorge 
bra.cht . 

Weit e r e Einzelheiten ergeben sich aus dem in d e r S it zung aus -
/ h änge nde n Pl an und d e r dieser Vorl a ge bei gefü g t en s täd tebaulichen 

Be g ründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Si tzung am 20. Nov. 80 
e instimmig zugestimmt. 
Ba rteIs 
Stad toa u rat 

Der Magi strat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 10 .1 2 .1 980 zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
. t' . -em8 1mmlg-
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BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR. 611 
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Begründungsinhalt : 

A. Ziel und Zweck der Planung. 

1. Grundsätze 

2. Entwick lu ng 
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2. Gesta ltungsanforderungen 

3 . Verkehr - Erschließung - Rechte 

4. Grü n" und W asserf lächen 

5. Umweltschutz - bes . Vorkehrung en 
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C. Sicherung der Plandurchführung. 
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5. Erschließungsbeiträge 

D. KosJen und Finanz ierung. 

1. Überschlägige Kostenermittlung 
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A. Ziel und Zweck der Planu~~_ 
1.Grundsätze. 

Der Bebauungsplan ist nach den Vorschriften des Bundesbau
gesetzes (BBauG) aufgestellt und enthält die rechtsverbind
lichen Festsetzungen fUr die städtebauliche Ordnung in 
seinem Geltungsbereich. Er regelt die bauliche und sonstige 
Nutzung der GrundstUcke und bildet die Grundlage fUr weitere 
zur DurchfUhrung des BBauG erforderliche Maßnahmen. Damit 
wird eine geordnete Entwicklung und eine dem Wohl der Allge
meinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewähr
leistet. 

Dieser Bebauungsplan hat das Ziel, die Krankenversorgung 
fUr die Bevölkerung der Ostuferstadtteile der Landeshaupt
stadt Kiel durch den Bau eines Re ge lkrankenhauses zu ver
bessern, die Erschließung z u sichern und den erforderlichen 
Lärmschutz zu gewährleisten. 

2.Entwicklung. 

Die Festsetzunge n des Bebauungsplanes sind aus den Darstel
lungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel und seiner 
46. Änderung entwickelt worden. 

Der Neubau eines Regelkrankenhauses ist im Krankenhausziel
plan des Landes SChies wi ß -Holstein vom Oktober 1973 und 
im Kreis e ntwicklun gsplan Kie l 1977-1981 vorgegeben. 
Als Standort wurde durch Beschluß der Ratsversa~mlung am 
20.1.1977 das o.g. Plan gebiet am Ellerbeker Weg bestimmt. 

3.Ausgangs lage . 

Das bezeichnete Plangebiet lieet im Stadtteil Kiel-Elmschen
hagen mit einer GesamtgrBße von c a . 4,0 ha. 

Die Wahl des Baugrundstückes am Ellerbeker Weg erfolgte 
im Rahmen einer Gesamtbewertunr, mehrerer zur Auswahl stehen
der Standorte auf dem Ost ufer. 
Die bisher i ge n Ausweisungen des Bebauungsplanes Nr. 497 
sahen das Gelände als Wohn gebiet vor. Zu diesem Zweck wurde 
es bereits vom Süden her durch den Ellerbeker Weg erschlossen. 
Darüber hinau s besteht eine Anbindung an das ÖPNV-Netz 
durch 2 Buslinie n, di e vorra ngig die umfangreiche Wohnanlage 
zwis c hen Ellerbeker Wef und Tröndelweg versorge n. 
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4.Planungszie l. 

Durch die i~ Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen in der 
Planzeichnung - Teil A - und im Text - Teil B - wird eine 
geordnete Bebauung und ~rschließung des Baugebiet e s s icher
gestellt. Bauliche Anlagen und sonstige Vorhaben sind danach 
zulässig, wenn sie gem~ß § 30 BBauG dies en Fests e tzungen 
nicht widersprechen und die Erschließung gesichert is t. 

,\ 

D~f Bau des ' ~e~elkrankenhauses soll auf der Grundla~e eine s 
Eri~~urfs realisiert werden, der aus einem im Jahre 1978 
b ~~chränkt ,usgeschriebenen Wettbewerb hervorging . 
Dieser Entwurf erfüllt die in der Wettbewerbsausschreibung ge
fg~derten s tädtebaulichen Ziele , di e Ge s amt anl age unter 
BerUcksi chtigung ihres exponiert e n St andorte s ge~enüber 
deF offenen Land s chaft und zur benachbart en Bebauung zu 
f~es ta l t e n . 

Dem zentralen Standort des Kranke nhause s au f dem Ost ufe r 
e rt t s pricht ge genwärtig noc h nicht die Ve r kehrs verhindung 
zu de n nör dli chen St ad t t ei l en. Aus di esem Grunde s ol l der 
Ellerbeker We g nach den Zielen des Ge nera lverkehrsplanes 
von 1977 zum Klausdorfer We g verlä nge rt werde n und im 
Enda usb au die Stadt gebiete Ellerbek, We l l in gdor f und Di et 
richsdorf mit dem Raum Elmschenha ge n /We l lsee ve rb i nden. 
Die bereits vorhandene An dienung de s ÖPNV soll de ment 
spre chend aus ~ebaut bzw. erwei tert we r den. 

5. Kons equen zen . 

Mit der Rechtsverbindlichkeit die se s Bebauungs planes sind 
Fe stset zungen im bisher filr diesen Gel tungsbere i ch gülti gen 
Bebauungsp l an Nr. 497 oder anderen ve r g l eichbaren Plänen 
mi t en t s pre chender Normensetzung (z. B. Fluchtlinienpläne) 
außer Kra ft getreten , s o fern solche Pl äne bestanden hab en . 

Die f ilr die ehemals ge plante Wohnbeb a uung be r eits bestehen 
den Anlagen des fließenden und ruh enden Ve r kehrs s ind de n 
Belangen der Krankenhausnut zun g an~e p aßt und e ntsp re chend 
umgeplant worden. 

B. Inhalt der Pla~~ 

1. Bauliche und sonsti ge Nutzung . 

Der Bebauun gsplan setzt di e bauli che und sons tige Nutzung 
der Grundstücke nach den Vors chriften de s Bunde s hauge setzes, 
des Städtebauförderun~s geset z es, der Baun ut zungs ve r ordnung 
und der Landesbauordnun g fijr Schleswi ß-Holst e in f est . 
Darüber hinaus sind di e sonst zu beac hte nde n Geset ze, Ver 
ordnun ~en und Erlasse berücksichti r, t worden . 

- 3 -
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In Ubereinstimmunr, mit der 46. Änderung des Flächennutzungs
planes ist die ehemalige WOhngebietsfläChe als Gemeinbedarfs
fläche ausgewiesen worden. Die durch Baugrenzen festgelegte 
überbaubare Grundstücksfläche ermöglicht spätere Erwei
terungen des Krankenhauses, ohne daß der Bebauungsplan ge
ändert werden muß. 
Die das Krankenhaus umgebenden Freiflächen sollen vor
wiegend den künftigen Patienten als Erholungs- und Aufent
haltsbereiche zur Verfügung stehen. 
Auf der Fläche westlich des Krankenhausgebäudes, entlang des 
Ellerbeker Weges, werden neben öffentlichen Parkplätzen 
Besucherstellplätze in erforderlichem Umfang angelegt. 
Die Stellplätze für das Krankenhauspersonal sind innerhalb 
der überbaubaren Fläche im nördlichen Randbereich vorgesehen. 

2.Gestaltungsanforderungen. 

Auf gestalterische Festsetzungen im Bebauungsplan konnte 
verzichtet werden, da entsprechende Forderungen bereits ln 
der Wettbewerbsausschreibung aufgenommen und im Entwurf 
berücksichti g t wurden. 

3.Verkehr - Erschließung - Rechte. 

Die im Bebauung s p lan fest f, esetzten Straßenverkehrsflächen, 
deren FUhrun g und Ausbaubreiten, die Unterbringung der er
forderlichen öffentlichen Parkplätze, die zur örtlichen und 
Uberörtlichen Erschlie ßun g und Versorgung der Baugebiete 
dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie die öffentlich
rechtlich zu sichernden Geh-, Fahr- und Leitungsrecht e ent
spreche n den Vorschriften des Bundesbaugesetzes, der Landes
bauordnun~ und des Straßen- und We ge geset zes des Landes 
SChleswi g -Holstein, unter Be a chtunng der Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstra ß e n (RAST-E). 

In Verbindun~ mit der bere its beschriebenen Um- und Ausbau
planun g des Ellerb e ke r Wege s entlang des Krankenhaus grund
stücke s und seiner We iterführung ist die Anlage einer 
Bus endh a ltes t elle für mehrere Linien geplant und im 
BebauuDg splan aus gewi e sen. 
Durch die s en Haltepunkt könne n di e schon bestehenden 
Verbindun~en üb e r Elmsch e nhagen nach Klausdorf und zur 
Inne nst a dt mit de n Lin ie n de r nördlichen Stadt gebiet e 
ve rknüpft werde n . 

Die entwä ss e run gs mäß i ge Erschließung des Pl a ngebietes 
e rfol ß t ab e r be reit s vorh a n de n e Regen- und S chmutzw asser
l ei tun ge n i m Elle r bek e r Weg . 

- 4 -
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Das Oberfläqhenwasser des tiefer liegenden Geländes im 
Norden und Ö~ten des Grundstückes ist jedoch in das im Plan
~eb1et lie~eh4e Gewässer 2. Ordnung "Bach in der Hornwiese" 
Cl ~ .• e1nzuleiten; ' aas zu diesem Zweck ausgebaut werden muß. 
PU~ die Schmdtzwasserent80rgung ist wegen der Gelände
si~uation mit Hebeanlagen zu rechnen. 

, I 

FUn die Ausbauplanung des Ellerbeker Weges ist in der 
Anl~age 1 die.ser Begründung ein Regelprotil dargestellt. 

Oi~ Forderurig nach eirier unabhängigen L~schwasserversor
gu"ng wurde durch die Fe'stsetzung einer entsprechenden 
Fläche im Randhereich de~ StellplatzfläChe am Ellerbeker 
W~~ berUcksichtigt . 

. / ' .. 
4.G~Un- und Wk~serflächen. 

Aufgrund der im Wettbewerbsentwurf enthaltenen Freiflächen
planung, nach der die Außenanlagen parkartig ges t altet 
werden sollen, werden im Bebauungsplan keine besonderen 
Festsetzungen getroffen. 

5.Umweltschutz - bes. Vorkehrungen. 

Grundlage für die Festsetzung von Umweltschutzmaßnahmen im 
Bebauungsplan sind neben dem Bundesbaugesetz Bestimmungen 
aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.3.1974, 
dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30.3.1971 und der 
Vornorm OIN 18005 über den Schallschutz im Städtebau. 

Die Lage des Krankenhauses am Ellerbeker Weg bedingt 
wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens schallschutz-
technische Maßnahmen. 
Bereits in der Wettbewerbsausschreibun~ wurde ge fordert, 
das Krankenhaus baulich in einer Weise zu organisieren, daß 
Verkehrsimmissionen vorgebeugt werden kann. 
Außerdem wurden in Abstimmung mit dem Gewerbeaufsichtsamt 
Immissionsgrenzwerte für Aufenthaltsräume im Textteil 
des Bebauungsplanes fest gesetzt. Diese liege n z.T. noch unter 
den Werten, die nach der Vornorm zur DIN 18005 - Schall 
schutz im Städtebau - zulässig sind. 
Zur Beurteilung möglicher Lärmbelastungen durch die lang
fristig vorge~ehene Ostuferautobahn, deren Freihaltetrasse 
ca. 120 m entfernt vom Krankenhaus ~el ände im Generalverkehrs
plan dargestellt ist, wurde ein lärmtechni sches Gut achten 
angefertigt. Danach können - be günsti gt durch den 
Trassenverlauf im Geländeeinschnitt - durch Lärmschutz-
wälle von vertre t barer Höhe die in der Vornorm DIN 18005 
für ein allgemeines Wohngebiet z ulässi~en Lärmpegel 
eingehalten werden. 

- 5 -
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C ~ ___ Sicheru!!ß der Plandurchführ\lng. 
1. Infrastruktursicherung. 

Im Bebauun~splan sind Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruk
tur gemäß § 9a BBauG nicht vorgesehen. Die Zulässigkeit von 
Vorhaben richtet sich nach § 30 BBauG. 

2.Verwirklichungsgebote - Substanzschutz. 

Soweit städtebauliche Gründe es erforderlich machen, 
behält sich die Stadt nach Erörterung und Beratung mit 
den betroffenen Bürgern Maßnahmen zur Verwirklichung 
ihrer Planungsabsichten nach den §§ 39 b - 39 h BBauG vor. 

3.Bodenordnunr, - Enteignung. 

Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und Bodens 
angewendet werden: die Umlegung (§§ 45 bis 79 BBauG) 

die Grenzregelung (§§ 80 bis 84 BBauG) 
die Enteignung (§§ 85 bis 122 BBauG) 

4.Erschließungsbeiträge. 

Zur Deckun g des ander\'lei t i ß nicht ge de ckten Aufwandes für Er
schließungsanla~en werden Erschließungsbeiträge nach den Vor
schriften der §§ 127 bis 135 BBauG erhoben. Die Stadt trägt 
gemäß § 129 BBauG und der Satzunr über die Erhebung von Er
schließungsbeitr~gen in der jeweils gü ltigen Fassung 10 v.H. 
des beitra~sfähi ~e n Erschließun~saufwandes. 

~ __ . Kos ten und Finanzierung ._ 

1.Überschläßige Kostenermittlung und vorgesehene 
Finanzierung . 

Bei der Verwirklichun~ des Bebauungsplanes e ntstehen für die 
Stadt fol ge nde überschlägig ermittelte Kosten: 

1.1 Wert des Grun d und Bodens, Freilegun g und Herstellung 

800.000,--der Verkehrs fläch en ............ . DM 

• •••••••••••• Df"l 

der Grünflächen • •••••.••••• • DtJI 

der Gemeinbedarfseinrichtungen · ............ DM 
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1.2 Netzbaukösten 

für die Straßenbeleuchtung 
35.000,--

•.••.••••.•• . DM 

für die ~ntwässerung / innere Erschl.) ............. DM 
) 600.000,--

Straße R4debrook / äußere Erschl. ) ..•.......... DM 

.•.••.••.... . DM 

1.3 
300.000,--

Landschaftserhaltende Maßnahmen ............. DM 
Gewässerausbau 
überschlägige Gesamtkosten/Stand 19~~ ~:?~~:???!::.DM 

Die überschlägig ermittelten Gesamtkosten werden aus Haus
haltsmitteln der Stadt gedeckt. 

In Vertretung 

(BarteIs ) 
Stadtbaurat 



t::l 
w 
3 
I 
w 
t::l 

BEBAUUNGSPLAN NR. 611 
STRASSENPROFIL IM M. 1 :200 

ELLERBEKER WEG 
SCHNITT A- A 

z 
W 
LL -
W 
Cl:: 

Z ~ 
(j) w 
(j) LL W 
~ 

- N IX Z W ~ 

I W IX :<t :::l 
I t::l t::l I--- --.J Q <t 
Cl:: w (j) Q (j) 0) w w 3 z IX IX 3 ::.:: 
I I : ::;1 Cl::: I I 0 

<t ~ <t w IX <t « 
LL (j) a:: t::l t::l Q.. LL 

I I I I 

~o t-- -- 1000 070 11.60 1 2.15 1.01 5.00 J 
I I I 

600 

442 

r-- _____ _______ ~29~145~--________ _ 

ANL AG E 1 

w 
N 
~ 

:« 
-' 
Q 
--.J 
-' 
W 
~ 
(j) 

D 



, Zu Punkt S) 
De r l-1aglst r at 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

der Tagesordnung 

Kiel, 

Drucksache Nr. 

den 2:"\ c,: c, '1°8.0 .v"" ... .t ':l ~ ..J 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 683, Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 165 (Aufs t e llungsbeschluß) 

Berichterstatt e r: Stadtbaura t Bartels 

Antrag: Für das Baugebi et Kiel -Wellingdorf , zwische n der 
Sohst s traße, Lange nkampweg , Schönberger Straße , dem 
Grundstück Schönberger Straße 90 und dem Arsenal, wird 
der Bebauungsplan Nr. 683 aufgeste llt. 

I Das Gebiet i s t in dem b e igefügten übers i chtsplan geke nn
zeichnet . 
Gleichzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 16 5 mit dem Bau
gebiet Stolz eweg , Ballastberg, Soh s tstraße , Langenkamp
weg, Schönberger Straße aufgehoben . 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Der Bebauungsplan Nr. 165 ist se it 1958 rechtsv e rbindli ch. Im 
Gebiet östlich des Spielplatzes Sohs tstraße ist a ufgrund der Fest
setzungen des a lt e n Bebauungsplanes e ine Ve rflechtung von 
möglicherweise störendem Gew e rbe und Wohnnutzung nicht auszu
schließen. Der Plan setzt z ud em de n Eigentümern wenig Spie lra um 
bietende überb a ub are Fläc h e n fest . Für diesen Bere i ch soll der 
Beb a uungspl a n Nr . 683 a ufges t e llt werden. Ziel dieses Planes ist 
die Erweiterung der überbaub aren Grundstücksflächen . Durch die 
Stillegung der Tankstelle im Kurvenbe r e ich der Schönberger Straße 
ist nun in di esem Bereich die Mögl i chkeit z u einer geordnet e n Be 
bauung gegeben. 

Für den Bereich west li ch des Sp i e lpl atzes So hststraße , der ni cht 
durch den Bebauungsp l an 683 üb erp l a nt wird , ist kei ne städtebauliche 
Neuordnung vorgesehen. Die Beb a uung ist - abgesehen von e iner 
Baulü cke n schli eßung - im wesentliche n abgesc hlosse n. Dieser Teil 
des Bebauungsp l anes 165 so ll ersatzlos a u fgehobe n werden . 

Die Bürger we rden frühzeitig gern. § 2a des Bundesbaugesetzes an 
der Bauleitp l a nung beteiligt . 

Der Bau ausschuß hat dem An t rag in se iner Si tzung am 4. Dez. 80 
e ins timmi g zugestimmt . 

De r t'-lagist r at hat dem Ar.trag ir. se ir. e r 'itzur.g a rn 10 .1 2 . 19Bü zugestimmt. 
Bar tel s 
Stadtb a urat 

Bes luß: Nach Antrag 
- einsti.InJnig -
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Der Magistrat 
Stadtplanuhgsamt 

AUFSTELLUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR. 683 
Baugebiet: Kiel - Wellingdorf: Sohststraße 

r71 
L 

Landes
hauptstadt 
Kiel 

Langenkampweg - Schönberger Straße - Kinderspielplatz SOhststraße. 
Ubersichtskart e M 1: 10 000 

683 
Vorgesehene Plangrenze des räumlichen Geltungsbereiches (mit Plannummer) 

-. -----, Ersatzlos aufzuhebender Te ilbereich 

L _____ .! Stadtpl anungsamt Kiel , den ... ......... ............... .... . 

... ...... ..... .. ...................... ... ........... ... .. 
Stadtbaurat LId. Mag. Baudirektor 



Zu Punkt 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

der Tagesordnung 

Kiel, den 25. Mo~r 19ßß 

Drucksache Nr. 4tS 

Betr.: Bebauungsplan Nr. 688 
- Aufstellungsbeschluß -

B.E.: Stadtbaurat Barteis 

Antrag: Für das Baugebiet Prüne, Weberstraße, Herzog-Friedrich
Straße, Schaßstraße, Adelheidstraße wird der Bebauungs
plan Nr. 688 aufgestellt. Das Gebiet ist in dem beige
fügten übersichtsplan gekennzeichnet. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

In jüngster Zeit hat sich in dem o.a. Baugebiet eine Entwick
lung angebahnt, die so nicht vorhersehbar war und zu wesent
lichen Veränderungen der Nutzungsstruktur führen könnte. 

Eine Anwendung des § 34BBauG stößt wegen der vorhandenen sehr 
unterschiedlichen Nutzung und der Größe des potentiellen Ver
änderungsgebietes auf erhebliche Schwierigkeiten, so daß zur 
Planungsrechtlichen Absicherung der städtebaulichen Ziele die 
AUfstellung eines Bauleitplanes unumgänglich ist. 

Alternativ wird untersucht, öb sich hier neben Wohnbau
flächen Geme~nbedarfseinrichtungen und nicht störendes 
Gewerbe reali sieren lassen. 

Die städtebaulichen Ziele lassen sich ableiten aus den Aus
sagen des Flächennutzungsplanes und den Leitvorstellungen 
des Rahmenplanes der südlichen Innenstadt. 

~ie Bürger werden frühzeitig ge mäß § 2a am Bauleitplanverfahren 
eteiligt. 

De r Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 4. Dez. 80 
ein s timmig zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

~eschluß : Nach Antrag 
- awtimmig -

Hierzu wurde zu Beginn der Sitzung eine 
Änderung der Begründung auf den Ti sch 

gelegt. (siehe nachfolgend) 



-DER STADTBAURAT- Kiel, den 17. Dez. 1980 

Betr.: TOP 54 - Drs. 475 - der Ratsversammlung am 17.12.80 
- Bebauungsplan Nr. 688 - Aufstellungsbeschluß -

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 16.12.80 die 
Begründung, 3. Absatz, folgendermaßen geändert: 

"In der Planung werden Wohnbauflächen, Gemein
bedarfseinrichtungen und nicht störendes Gewerbe 
berücksichtigt, soweit es sich realisieren läßt." 

BarteIs 
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Zu Punkt 55 der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 

Drucksache Nr. 41to 

Betr.: Bebauungsplan Nr. 691 
- Aufstellungsbeschluß -

B.E.: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Für das Baugebiet Kiel-Oppendorf, nordöstlich des 
Schwentinewanderweges, umschlossen von der Stadt
grenze, der südöstlichen Grundstücksgrenze Oppen
dorfer Weg 44 und den rückwärtigen Grundstücksgrenzen 
Spitzenkamp Nr. 52 bis 62 wird der Bebauungsplan 
Nr. 691 aufgestellt. Das Gebiet ist in dem beige
fügten Ubersichtsplan gekennzeichnet. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Die Siedlung Oppendorf hat sich seit Ende der 20er Jahre im 
Verlauf von 3 Jahrzehnten zu einem Wohngebiet mit überwiegend 
kleinsiedlerischer Nutzung entwickelt. Dementsprechend ist die 
Siedlungsstruktur von einem hohen Gartenlandanteil und relativ 
kleinen überbauten Flächen bestimmt. 

Die bauliche ~ntwicklung der letzten Jahre vollzog sich im 
~ahmen bestehender Grundbesitzverhältnisse und hatte gemäß 
§ 34 BBauG unbedenklich gegenüber der vorhandenen Bebauung 
zu sein. Diese Praxis bewirkte neben einer Vielfalt von Ge
staltungselementen in der baulichen Struktur unterschiedliche 
Erweiterungen aufgrund unterschiedlicher Grundstücksbedingungen. 

Mit der Neufassung des §34 BBauG wurde die ZUlässigkeit von 
Bauvorhaben ohne Bauleitplanung weiter eingeschränkt, so daß 
eine noch stärkere Abhängigkeit für bauliche Erweiterungen 
vom Einzelfall entstand. 

Das städtebauliche Ziel, den Baubestand des Siedlungsgebietes 
Oppendorf im Rahmen einer geordneten Gesamtentwicklung den 
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heutigen Wohnbedürfnissen anzupassen und entsprechend zu 
erweitern, kann daher nur durch eine verbindliche Bauleit
planung gesichert werden ~ Hierfür soll der Bebauungsplan 
Nr. 691 die planungsrechtlichen Voraussetzungen Bchaffen. 

Bürger werden gemäß § 2a BBauG frühzeitig am Bauleitplan
verfahren beteiligt. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 4. Dez. 1980 
einstimmig zugestimmt. 

Der Magi strat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 10. 12 . 1980 zugestimmt. 
B <öl r tel s 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag 
- einstimmig-
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Zu Punkt ~0Jder Tage sordnung 

Der Magis trat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

Drucksache Nr. ~ 1l:f. 

Kiel, den 2 ~ ~~ ('V '1980 ... J. _. J . , k 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 676, Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 303 (Satzungsbeschluß ) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: 

A. 

I. Die in der Zeit der öffentlichen Auslegung vom 
1.8.1980 bis 1.9.1980 vorgebrachten Bedenken und An
regungen von 
a) Herrn W. Quedens, Franckestr. 20 
b) dem Wasser- und Schiffahrtsamt Kiel-Holtenau 
c) dem Minister für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
d) den Stadtwerken Kiel AG 
werden berücksichtigt, 
e) der Unteren Landschaftspflegebehörde 
werden teilweise berücksichtigt, 
f) Herrn Heinrich Karstens, Grödeweg 2 
g) dem Ehepaar Fiehn, Grödeweg 8 
h) Herrn Prof. Dr. Hamelmann, Langeneßweg 1, vertre ten 

durch Herrn Dr. Goldammer 
i) Herrn Alfred Schönfeld, Langeneßweg 5 
werden nicht berücksichtigt. 

11. Für das Baugebiet Kiel-Suchsdorf, Alte Chaussee, 
Pellwormer Weg, Nord-Ostsee-Kanal wird der Bebauungs
plan Nr. 676 entsprechend dem in der Sitzung aus
hängenden Plan als Satzung beschlossen. Gleichzeit ig 
wird der gebietsgleiche Bebauungsplan Nr. 303 aufge 
hoben. 

Der städt ebauliche n Begründung wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung 

Der vom Bauausschuß am 3.7.1980 bes chlossene Entwurf des Be
bauungsplanes Nr. 676 hat vom 1.8.1980 bis 1.9.1980 öffentlich aus
gelegen. 
Während dieser Zeit sind die im Antrag unter I. a) bis i) genannten 
Bedenken und Anregungen eingegangen. 

Zu I. a): 

Herr Werne r Quedens , zukünftiger Bauherr auf einer Teilfläche des 
Grundstückes Alt e Chaussee Nr. 13 regt an , die überbaubare Grund
stücksfläche auf diesem Grundstück um ca . 18 qm zu erweitern. Da
durch hab e er die Möglichkeit, den Bau einer Garage in seine 
weitere Planung mit einzubeziehen. 
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Die Ba.uverwaltung schlägt vor, die Anregungen zu berücksichtigen. 
Auf eine eingeschränkte Beteiligung gern. § 2 Abs. 7 Bundesbaugese tz 
wurde verzichtet, da diese geringfügige Änderung keine Auswirkunge n 
auf die Nachbarschaft, insbesondere auf die Bebauung a uf der 
nördlichen Seite des Langeneßweges hat. Der Eigentümer des zu
künftig direkt angrenzenden Grundstückes hat sein Ei nverständnis 
erklärt. 

Zu I. b): 

Das Wasser- und Schiffahrtsamt weist darauf hin, daß di e Ufer 
und Böschungsflächen als " Schutzstreifen de r Bundeswasserstraße " 
auszuweisen sind. Diese Ausweisung beschränkt sich jedoch nur auf 
die in ihrem Eigentum befindlichen Flächen. Der B-Plan-Entwurf 
W0 ~~t e i nen über di e tatsächl i chen Grundstücksgrenzen hinaus 
li e~ende~ Ber eich dafür aus . 
Fer ne r so ll in der Begründung aufgenommen werden, daß von Bauten 
und Anlagen im kanalnahen Bereich keine Bl endwirkungen, Spiegelungen 
u. ä . ausgehen dürfen, die die Sicherheit der Schiffahrt a uf dem 
Nürd-Ostsee -Kanal beeinträchtigen. 

Die Bauverwaltung schlägt vor, die Anregungen zu be rücksichtigen 
und di e Hinweise des Wasser - und Schiffahrtsamtes in die Pl an 
zeichnung bzw . Begründung aufzunehmen. 

Zu I . c): 

Der Mini s ter für Ernährung, Landwirt s chaft und Forst en regt an , 
die Grünflächen am Nord-Ostsee-Kanal, die dem Landschaftsschut z 
unt erliege n, nachrichtlich in den B-Plan-Entwurf aufzunehmen. 

Die Bauverwaltung schlägt vor, diesen Hinweis zu berücksichtigen. 

ZuI.d): 

Die Stadtwerke Kiel AG fordern eine planungsrecht l iche Sicherung 
einer Wasserversorgungsleitungstras s e nördlich der Matthias 
Claudius - Kirche. 

Di e Bauverwal tung s chlägt vor, die Forderung der St adtwerke zu 
berücks ichtigen. 
Zur Sicherung der Trasse, die auf dem Grundstück der Ki rchenge 
meinde verläuft, muß im B-Plan ein Leitungsrecht zugunsten der 
Versorgungsträger in einer Breite von ca . 2 , 50 m festgeset zt 
werden. . 
Die Matthias-Claudius-Gemeinde ist gern. § 2a Abs. 7 BBauG a n der 
Ergänzung des Bebauungsplanentwurfes beteiligt worden . 

Zu I. e): 

1. Die Unter e Landschaftspflegebehörde fordert , daß die im 
Kr euzungsb ere ich Langeneßweg innerha lb der Verkehrs flä che vur 
handene Eiche im B-Plan a ls erhaltenswe r t aus gewie sen wird . 

2 . Ferner bestehen Bedenken gegen die geplante Festsetzung vo n 
Parkp l ätzen am Kopf der Wendeplatte der Alten Chaussee . 
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Die Bauverwaltung nimmt wie folgt dazu Stellung: 

Zu 1.: Die Bauverwaltung schließt sich der Forderung der Unteren 
Landschaftspflegebehörde an und schlägt vor, den Hi~weis zu 
berücksichtigen. 

Zu 2.: Der Parkplatz am Kopf des Wendehammers wird als erforderl ich 
angesehen, um den Bedarf an öffentlichen Parkplätzen für 
die unmittelbar angrenzende Bebauung und z. T. für Benut zer 
des Kanalwanderweges zu sichern. Die Fläche für den vorge
sehenen Parkplatz wird bereits heute zum ungeordneten Parken 
benutzt. 

Die Bauverwaltung schlägt vor, Punkt 2 der vorgebrachten Bedenken 
der Unteren Landschaftspflegebehörde nicht zu berücksichtigen. 

ZuI.f): 

Herr Heinrich Karstens, Grödeweg 2-4, äußert Bedenken gegen den 
B-Plan-Entwurf, weil die überbaubaren Grundstücksflächen des 
Nachbargrundstückes bis auf 3,50 m an seine rückwärtigen Grund
stücksgrenzen heranreichen. Er befürchtet dadurch eine Wert
minderung für seine Grundstücke. 

Die Bauverwaltung nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der Abstand der überbaubaren Grundstücksfläche zur rückwärtigen 
Grundstücksgrenze von Herrn Karstens beträgt nicht 3,50 m, sondern 
5 m. Eine Wertminderung bzw. Beeinträchtigung der Grundstücke ist 
nicht erkennbar. 
Die Bauverwaltung schlägt deshalb vor, die Bedenken nicht zu 
berücksichtigen. 

Zu1.g): 

Die Eheleute Fiehn regen an, ihre nördliche Grundstücksgrenze 
abweichend von der tatsächlichen Grenzziehung im Bebauungsplan
entwurf um ca. 4 m auf das Grundstück der z. Z. noch bewirt
schafteten Erwerbsgärtnerei zu verlegen. Der alte Bebauungsplan 
Nr. 303 sieht diese Grenzregelung ebenfalls vor. 
Die Eheleute Fiehn befürchten durch diese Reduzierung eine Ver
minderung der Ausnutzungsmöglichkeit. 

Die Bauverwaltung nimmt wie folgt dazu Stellung: 

Grundstücksgrenzen sind als 'Darst e llung ohne Normcharakter" nicht 
Gegenstand der Festsetzung des Bebauungsplanes. Wenn die Eheleute 
Fiehn ihr Grundstück um die angegebenen 4 m vergrößern wollen, be
stehen planungsrechtlich keine Bedenken. 
Eine Ausnutzungsverringerung durch die Festsetzung des Bebauungs
planentwurfes Nr. 676 gegenüber dem B-Plan Nr. 303 bestehen nicht, 
zumal der B-Plan Nr. 303 keine Aussagen über das Verhä ltnis von 
überbaubarer zur anrechenbarer Grundstücksfläche (Grundflächenzahl) 
macht. 
Die Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken zurückzuweisen. 

Zu 1. h): 

Herr Prof. Dr. Hame lmann äußert Bedenken gegen den B- Plan-Entwurf, 
weil die bestehende Garage nicht in der üb erbaubaren Grundstücks
fläche festgesetzt ist. Er regt an , die überba ubare Grundstücksfläch 
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um die Fläche der Garage zu erweitern. 

Die Bauverwaltung nimmt wie folgt dazu Stellung: 

Eine Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen um den 
Garagenbereich hätte zur Folge, daß im Sinne der Gleichbehandlung 
eine Erweiterung aller überbaubaren Grundstücksflächen für den 
nördlichen Bereich des Langeneßweges erforderlich wären. Das ist 
städtebaulich nicht sinnvoll, da somit die Gefahr besteht, daß 
der offene Charakter des Baugebietes durch ein zu hohes Maß 
an Baurnasse gestört wird. 
Die vorhandene Garage, die aufgrund einer Befreiung von den Fest
setzungen des Bebauungsplanes Nr. 303 genehmigt wurde, hat weiter
hin Bestand. Die Bauverwal tung schlägt vor, die Bedenken nicht zu 
berücksicht igen. 

Zu I. i) : 

Herr Schönfeld erhebt Bedenken, weil durch die festgesetzten über 
baubaren Grundstücksflächen zwischen den vorhandenen Gebäuden 
nörd l ich des Langeneßweges und dem Grünstreifen am No rd - Ostsee 
Kanal der Wohnwert durch mögliche Gebäudeerweiterungen beein
trächtigt wird. Er regt an, die überbaubaren Grundstücksflächen 
so festzusetzen, daß weder Verschattungen noch Beeinträchtigungen 
des Wohnwertes gegeben sind. 

Die Bauverwaltung nimmt wie folgt dazu Stellung: 

Ei ne Zielsetzung des Bebauungsplanes Nr. 676 ist es , den offenen 
durchgrünten Charakter des Baugebietes zu erhalten . Um dieses zu 
s ichern, sind im B-Plan einschränkende textliche Forderungen ent
halten, bzw. wird durch eine niedrige Grundflächenzahl nur die 
Möglichkeit einer geringfügigen baulichen Erweiterung - max . 35 -
45 qm ~ gegeben. Eine Wertminderung der benachbart en Grundstücke 
wird dadurch ausgeschlossen . 
Die Bauverwaltung schlägt vor, die Bedenken nicht zu berücksichtigen . 

B. 
Zu II. 

Die Ratsversammlung hat am 21.2.1980 die Aufstellung des Bebauungs
planes Nr. 676 beschlossen. 

Die Bürger sind gern. § 2a Abs. 2 BBauG frühzeitig am Bauleitplanver
fahren während der öffentlichen Darlegung in der Zeit vom 
27.3.1980 bis 10 .4.1980 und bei der Anhörung in Gegenwart von 
Bauausschußmitgliedern am 15.4.1980 beteiligt worden. Die Meinungen 
der Bürger wurden bei der an~chließenden Überarbeitung des Planes 
größtenteils berücksichtigt. Planre levante ÄUßerungen, die im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gern . § 2 Abs. 5 
BBauG vorgebracht wurden, sind in den Entwurf eingearbeitet . Der 
Ortsbeirat Suchsdorf hat dem Entwurf des B-Planes Nr. 676 am 
6.6.1980 zugestimmt. Nach dem Beschluß des Bauausschusse s am 
3. 7.1980 hat der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 676 gern . § 2a Abs. 6 
BBauG in der Zeit vom 1.8.1980 bis 1.9.1980 öffentlich ausgelegt . 
Die Träger öffentlicher Belange wurden davon rechtzeitig vorher 
benachrichtigt. 
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Während der öffentlichen Auslegungszeit wurden Bedenken und An
regungen wie unter Teil A der Begründung aufgeführt vorgebracht. 

Nach der öffentlichen Auslegung sind die Festsetzungen für das 
Grundstück der Matthias-Claudius-Gemeinde geändert worden. Inhalt 
dieser Änderung ist es, in übereinstimmung mit den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes die Ausweisung"Gemeinbedarfsfläche -
Gemeindehaus"- durch "allgemeines Wohngebiet" zu ersetzen. Eine 
Einschränkung oder Ausweitung künftiger Bebauungsmöglichkeiten 
gegenüber dem Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 676 ist damit nicht 
verbunden, weil im allgemeinen Wohngebiet kirchliche Einrichtungen 
zUlässig sind. 
Gern. § 2a Abs. 7 Bundesbaugesetz konnte nach der öffentlichen Aus
legung eine Änderung durchgeführt werden, da die Grundzüge der 
Planung nicht berührt und den Beteiligten Gelegenheit zur Stellung
nahme gegeben wurde. In dieses Verfahren wurde das von der Änderung 
betroffene Grundstück und die benachbarten Grundstücke einbezogen. 
Bedenken und Anregungen wurden nicht vorgebracht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aus
hängenden Plan und der dieser Vorlage beigefügten städtebaulichen 
Begründung. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 4. Dez. 80 
einstimmig zugestimmt. 
Der Magistrat hat dem Antrag i n seiner Sitzung am 10.12.1980 zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Beschluß: Nach Antrag - - einstimmig -
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Der Magistrat 
Stadtplanungsamt 

BEGRÜNDUNG 
BEBAUUNGSPLAN NR.676 
Baugebiet: Kiel - Suchsdorf 

Alte Chaussee - Pellwormer Weg 

Begrü ndungsinhalt : 

A . Zie l und Zw eck der Pl anung . 

1 Gru nd sa l ze 

-

2 E ntw , c k l u n ~J 

3. Ausg ang Slöye 

4 Planungsz,el 

5 . Ko nsequenzen 

B . Inha l t d e r Pl a nung . 
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A. Ziel und Zwecke der Planun~ 

1. Grundsätze 

Der Bebauungsplan ist nach den Vorschriften des Bundesbau
gesetzes (BBauG) aufgestellt und enthält die rechtsverbind
lichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung in seinem 
Geltungsbereich. Er regelt die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke und bildet die Grundlage für weitere zur Durch
führung des BBauG erforderliche Maßnahmen. Damit wird eine 
geordnete Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. 

Dieser Bebauungsplan berücksichtigt insbesondere: 

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohnbevölkerung; 

- die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. 

2. Entwicklung 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Dar
stellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel ent
wickelt worden. 

Der Bebauungsplan berücksichtigt ferner die Inhalte der Ver
ordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Landschafts
schutzgebiet Nr. 20 (Kieler Förde/Kreis Rendsburg) vom 
6. Dezember 1955. 

3. Ausgangslage 

Das bezeichnete Plangebiet liegt im Stadtteil Kiel-Suchsdorf 
(Nord) mit einer Gesamtgröße von ca. 9,0 ha. 

Die im Plangebiet befindliche Bausubstanz ist ausschließlich 
in der Nachkriegszeit, zum überwiegenden Teil in den 60er 
Jahren auf der Rechtsgrundlage des Bebauungsplanes Nr. 303 
(Rechtskraft 1963) erstellt worden. 

Derzeit befinden sich im Plangebiet 63 Wohneinheiten. Auf
grund der landscnaftlich attraktiven Lage am Nord-Ostsee
Kanal ist die grundsätzliche Zielvorstellung des Bebauungs
planes Nr. 303, die Schaffung und Erhaltung einer durch
grünten Einfamilienhausstruktur, bis heute erhalten worden. 

Das Plangebiet ist über die Alte Chaussee an die regional 
orientierte Eckernförder Straße angeschlossen, die außerdem 
im Plangebiet befindlichen Straßen haben lediglich Anlieger
funktionen. 
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Mit dem Bebauungsplan Nr. 676 sollen Festset zungen des Be 
bauungspl~nes Nr. 303 abgel öst werden, die in ihr er Auss age 
nicht men~ den heutigen Zielvorstellungen der St a dt Kiel 
entsprechen. 

a) Der al~ e Bebauungsplan Nr. 30 3 se t zt sehr enge, auf 
einzelne Haustypen zugeschnittene Uberbaubare Grund
stücks f, lächen fes~ , Erweiterungsbauten k önne n au f d i eser 
Rechtsgrundlage ni eht mehr genehmi g t werden. 

b) Die im Bebauungspla n Nr. 303 aus ~ßm damaligen Be s tand 
f estges chriebene E~werbs gärtnerei ~ ntspri ch t we der der 
Ei genar t des Bauge b ie tes, noch den k ünftige n Nut z ungs
wünschen der Ei gentümer. Nach Ausk~nft der Eigent ümer 
soll in Kürze eine Teilstillegung u nd im Jahre 19 85 die 
vol ls t ä ndi ge Stillegung der Erwerb ß g ä rtnere i er f olgen. 

4. P lanungsziel~ 

Durch d ie i m beb a uungsp l an getroff enen Fe s ts e tz ungen i n der 
Planzeichnung - Teil A - und im Text - Te i l B - wird eine 
geordnete Bebauung und Ersch lie ßung de s Bauge b ietes s i cher
gestellt. Bauliche Anl a gen und s onsti ge Vo rh a be n si n d danach 
zu läs si g , we nn sie gemäß § 30 BBauG d ie se n Fe s t setzunge n n icht 
widerspre che n und die Ers chlie ßung ges i~hert ist . 

Die städteoaulichen Ziele des Bebauung s p lane s Nr. 676 e r 
geben sich im wesentlichen aus der da r ge s t el l ten Prool e m
situa tion: 

- Vergröße rung der überbaubaren Grund s t üc ks fl ä ch e n z ur 
Realisier~ng angemesse ner Erwei t erungs b aute n bei g le ich
zeitiger Erhaltung des lands chaftl iche n Gebietschara kters. 

- Umwandlung der im alten Bebauung s p lan Nr . 30 3 als Erw e rbs
gärtnerei ausgewiesenen Grunds tück s fl ä che in Ba u land. 

- Festsetzungen für den Bebauungs p lan Nr. 676 gemäß de n 
qualitativen Anforderungen heuti gen Planungsrechts . 

5. Konsequenzen 

Mit der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes Nr . 676 
soll der bisher für diesen Geltungsberei ch gülti ge Be 
bauungsplan Nr. 303 au ßer Kr a f t t reten. 

- 3 -
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Festsetzungen mit der Folge einer grundlegenden Neuordnung 
werden für den Geltungsbereich nicht getroffen. Damit sind 
zusätzliche Auswirkungen auf die umliegenden Baugebiete 
und öffentlichen Grünflächen nicht zu erwarten. 

Die Erschließung zusätzlicher Baugrundstücke für den Bereich 
der derzeit bewirtschafteten Erwerbsgärtnerei macht eine ge
ringfügige Erweiterung der vorhandenen Verkehrsflächen not
wendig. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 676 dürfte 
sich die Zahl der Wohneinheiten nur geringfügig (5 - 6 Stück) 
erhöhen. 

Folgende %- und Flä chenwerte der Bodennutzung ergeben sich 
aus den Festset zungen des Bebauungsplanes Nr. 67 6 : 

· Verkehrs flächen ( öffentlich) 
einschI. Parkplä tzen 

· Grünflä chen (öffentlich ) 

· Wasserflä che n 

· Brutto-Bauland 

2 - Netto-Wohnbauland 1 3 . 800 m 2 
- Private Freiflächen 41. 600 m 

Gesamtflä che des Geltungs
bereichs 

~~Inhalt der . Planu~ 

1. Bauliche und sonstige Nut zung 

ca. 12 .790 

ca. 22 .000 

ca. 55 .400 

ca. 90. 200 

2 m 

keine 

14 

24 

62 

100 

% 

Der Bebauungs plan set z t die bauliche und s onsti ge Nut zung 
der Grundstücke na ch den Vorschri f ten des Bundesbaugeset zes, 
der Baunut zunEs veror dnung , der Landesb a uordnung für SChleswig
Holstein s owie der sonst zu be ac htenden Ge s et ze, Verordnungen 
und Erlasse fest. 

- 4 -
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Die Konzeption des Bebauungsplanes Nr. 676 berUcksichtigt in 
~esönderem Maße die bestehende Nutzungsstruktur, die wesent
lich durch EinfamilienhäU$er mit hohem Anteil an privaten 
und' öffentlichen GrUnflächen geprägt ist. 

DieSe Prämiss~ soll in Abstimmung mit einer sinnvollen Er
weiterung der' Uberbaubaren GrundstUcksflächen erhalten bleiben. 
Daraus resultieren fol gende Festsetzungen: 

, 

- Reines Wohngebiet (mit Ausnahme des Gemeindehauses im öst
lichen Teil - des Geltung,bereiches) zur Vermeidung ortsun
t ypischer Nut~ungen; 

~, .. 

- geringe Erweiterung der überbaubaren GrundstUcksflächen be
zogen auf den kUnftigen Bedarf jedes EinzelgrundstUcks; 

- textliche F~stsetzungen (Teil B) mit gestalterischen Auf
lagen, die den landschaftlichen und baulichen Ge geoenheiten 
Rechnung tragen; 

- offene Bauweise bei Beschränkung der max. Gebäudelänge in 
Abweichung von § 22, Abs. 2 der BauNVO. 

2. Gestaltungsanforderung~n 

Uber die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 67 6 (Teil A, 
Planzeichnung und Teil B, Text) hinausgehende Aussa gen zu ge
stalterischen Anforderungen werden nicht getroffen . 

Die Festsetzung einer Unter- und Obergrenze fUr Dachneigungen 
(Teil B, Text P~t. 4) berUcksichtigt die bestehende Bebauung 
im Geltungsbereich. 

3. Verkehr.- Erschließung - Rechte 

Die im Beöauungsplan festgesetzten Straßenverkehrs fl ä chen, 
deren FUhrung und Ausbaubreiten, die Unterbringung der er
forderlichen öffentlichen Parkplätze, die zur örtlichen 
und Uberörtlichen Erschließung und Versorgu ng der Baugebiete 
dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie die ö ffentlich
rechtlich zu sichernden Geh-, Fahr- und Leitun ~srechte ent
sprechen den Vorschriften des Bundesbaugesetzes, des Straßen
und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein und der Landes 
bauordnung des Landes Schleswig-Holstein unter Beachtung der 
Richtlinien fUr die Anlage von Stadtstraßen (RAST-E). 

- 5 -
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Die verkehrstechnische Konzeption wird sich gegenüber den 
bestehenden Anlagen nicht ändern, abgesehen von geringfügigen 
Detaillösungen der Schaffung öffentlicher Parkplätze sowie 
der punktuellen Verbreiterung des Langeneßweges. 

Die geplante und vorhandene Bodennutzung erfordert ent
sprechend den Merkmalen des reinen Wohngebietes ca. 15-17 
Parkplätze des öffentlichen ruhenden Verkehrs. 

4. Grün- und Wasserflächen 

~ine Festsetzung zusätzlicher Grünflächen ist über den oe~ 
stand hinaus nicht vorgesehen. Die Funktion des Schutzstreifens 
der Dundeswasserstraße (Nord-Ostsee-Kanal) bleibt gegenüber den 
Festsetzungen des alten Bebauungsplanes Nr. 303 unverändert. 

Die Flächen entlang des Nord-Ostsee-Kanals (Schutzstreifen 
der Bundeswasserstraße, Parkanlage) unterliegen der Verordnung 
zum Schutze von Landschaftsteilen im Landschaftsschutzgebiet 
Nr. 20 (Kieler Förde/Kreis Rendsburg) vom 6. Dezember 1955. 

Auf die Festsetzung eines Kinderspielplatzes kann im Geltungs
bereich des Bebauungsplanes Nr. 676 verzichtet werden. Gemäß 
dem Kieler Jugendplan ( Spielbezirksplan) ist das Plangebiet 
nördlich der Nordseestraße durch die Fläche des ehemaligen 
oolzplatzes am Kanal quantitativ hinreichend versorgt. 

Die unmittelbare Nachbarschaft des Baugebietes zur Bundes
wasserstraße erfordert Einschränkun~en für die im Kanalbereich 
befindlichen Nutzungen. Weder von Gebäuden noch von der Straßen
beleuchtung noch von Autoscheinwerfern darf Licht mit hoher 
Intensität zum Kanal aus gestrahlt werden. Von der Wasser-
straße aus sollen ferner weder rote, grüne oder blaue Lichter 
noch mit monochromatisch-gelben Natriumdampflampen direkt 
leuchtende oder indirekt beleuchtete Flächen sichtbar sein. 

5. Umweltschutz - besondere Vorkehrungen 

Scnallschutzmaßnahmen für den Geltungsbereich des bebauungs
planes Nr. 676 sind aufgrund der Lage des Plangebietes im 
Stadtteil sowie zu überregionalen Verkehrseinrichtungen ent
behrlich. 

Weitergehende Umweltschut zmaß nahmen sind eDenfalls entbehrlich. 

- 6 -
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C. Sicherung der Plandurchführu~ 

1. Infrastfuktursicherung 

Im oebauungsplan sind Maßnahmen zur Sicherung der Infrastruktur 
gemäß § 9 a BbauG nicht vorgesehen ~ 

2. Soziale Maßnahmen -dSozialplan 

Die Erarbeitung von Vorstellungen a~er Grundsätze sozialer 
Maßnahmen und de ren Realisierung durch einen Sozialplan ist 
en tb ehrli ch. 

3 . Verwirklichungsgebote - Substanzsch~tz 

Soweit städtebauliche Gründe es erforderlich machen, behält il 
sich die Stadt nach Erörterung und Beratung mit den be- V 
troffenen Bürgern Maßnahmen zur Verwirk lichung ihrer Planun gs 
absichten nach den §§ 39 b - 39 h BBauG vor. 

Für Entschä digungsansprüche sind die §§ 39 j - ~~ c BBauG 
anzuwenden. 

4. Bodenordnun~ - Enteignung 

Falls erforderlich, können zur Neuordnung des Grund und 
Bodens angewendet werden: 

die Umlegung ( §~ 45 bis 79 BBauG) 
die Grenzregelung(~ § 80 bis 84 oBauG) 
die Enteignung ( ~§ 85 bis 122 BBauG) 

~. Erschließungsbeiträ~ 

Zur Deckung des anderweitig nicht gedeck t en Aufwandes für 
Erschließungsanlagen werden Erschließungsbeiträge nach den 
Vorschriften der §§ 127 bis 135 BBauG erhoben. Di e Stadt 
trägt gemäß § 129 B5auG und der Satz ung über die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen in der jeweils gültige n Fas sung 10 v.H. 
des beitragsfäni gen Erschließungs aufwandes. 

D. Kosten und Finanzierung 

dei der Verwirklichung des Bebauunes planes entstehen für die 
Stadt Kiel folgende überschläglich ermittelten Kosten: 

- 7 -
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- Die Kosten für die erweiterten Verkehrsflächen zum Straßen
und Wegebau belaufen sich überschläglich auf 50.000 DM; 

- die Kosten für das Anlegen zusätzlicher Grünanlagen liegen 
bei max. 35.000 DM. 

J3 Cl r te l 0 
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ANLAGE 1 

Bebauungsplan Nr. 676 
Baugebiet: Kiel-Suchsdorf- Nord 

Alte Chaussee, Pellwormer Weg, Nord-Ostsee-Kanal 
Darstellungen dhne Normencharakter 

Strassenquerschnitte Maßstab 1: 100 

LANGENESSWEG, GRÖDEWEG10-18,PELLWORMER WEG 
SCHNITTE A-A, B-B, C-C 

fußweg Strasse fußweg 

1,50 5~50 2,00 

GRÖDEWEG 1-11 - .... 
;' \ 

SCHNITT D-D [ \ 
\ I J 

Fußweg Strasse '~ fußweg 
~~ Wß~~~"-~ 

2,50 5,50 1,75 2,25 

ALTE CHAUSSEE /-
I \ 

SCHNITT E-E " ) 

Fußweg Strasse + Fußweg 
~~~ ~~ 

3,50 7,00 2,00 2,50 



Zu Punkt 51-' der Tagesordnung 

Der Magistrat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den .2 5. t~ O~. 1980 

Drucksache Nr. 

Betr.: Bebauungsplan Nr. 653 (Auflagen- und Hinweiserfüllung) 

B.E. : Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Für den genehmigten Bebauungsplan Nr. 653 mit dem Bau
gebiet Kiel-Wik, Nord-Ostsee-Kanal, Schleusenstraße, 
Prinz-Heinrich-Straße, Wiker Sportplatz werden folgende 
Auflagen als Satzung beschlossen: 

1. Im Einmündungsbereich der als Geh-, Fahr- und Lei
tungsrechte fest gesetzten Verbindung der Straße 
"Auberg" und der "Schleusenstraße" wird die einge
zeichnete Baugrenze durch eine Straßen begrenzungs
linie ersetzt. 

2. Im Einmündungsbereich der "Glücksburger Straße" 
in die "Schleusenstraße" wird die überbaubare Grund
stücksfl~che nördlich der Glücksburger Straße bis 
auf das Sichtdreieck zurückgenommen. 

3. Die Auflage hinsichtlich der erforderlichen Stand
orte der Transformatorenstationen, der Sicherung 
der Hochdruck-Gasleitung und der für diese erforder
lichen Sicherheitsabst~nde wird nicht berücksichtigt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung _ 

Begründung 

Mit Erlaß vom 13.10.1980 hat der Innenminister des Landes SChleswi g
HOlstein den Bebauungsplan Nr. 653 mit den im Antrag aufgeführten 
AUflagen und mehreren Hinweisen genehmigt. 

Die im Antrag unter 1. und 2. aufgeführten Auflagen sind in den 
Bebauungsplan aus Gründen der Rechtseindeuti gkeit bzw . Verkehrs
sicherheit eingearbeitet worden. 
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Die Auflage Nr. 3 soll nicht berÜCksichtigt werden. Die in 
der Planzeichnung dargestellte Trasse der Hochdruck~Gasleitung 
soll den Bestand kennzeichnen. In der städtebaulichen Begrün
dung zum Bebauungsplan Nr. 653 wird darauf hingewiesen, daß 
die innerhalb der Gemeinbedarfsflächen liegenden Ver- und Ent
sorgungsleitungen ggf. in künftige Verkehrsflächen umgelegt 
werden müssen, da eine Oberbauung unzulässig ist. Eine Sicherung 
des Bestandes ist daher aus den genannten Gründen nicht erfor
derlich. 

Die erforderlichen Standorte für Umspannstationen können erst 
im Zusammenhang mit den zukünftigen Baumaßnahmen festgelegt 
werden. 

Die in diesem Antrag aufgeführten Auflagen und die berücksich
tigten Hinweise sind in dem in der Sitzung aushängenden Plan 
durch blauen Eintrag eingearbeitet. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 4. Dez. 1980 
einstimmig zugestimmt. 
Der Magistrat hat dem Antrag in seiner Sitzung am 10.1 2.1 980 zugestimmt . 
B ar tel s 
St adtbaur at 

Beschluß: Nam. Antrag 
- einstimmig-



Zu Punkt 
-g .5 _ der Tagesordnung 

Bauausschuß 
Stadtplanungsamt Kiel, den 27.Nov.1980 

Drucksache Nr. 4 g ~ 

Betr. : Veränderungssperre Nr. 26 

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: Die beigefügte Satzung der Landeshauptstadt Kiel 
über die Veränderungssperre Nr. 26 für ein Teil
gebiet aus dem Plangeltungsbereich des Bebauungs
planes Nr. 688, bestehend aus dem Grundstück der 
Brauerei "Zur Eiche" wird beschlossen. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 688 soll die zu
künftige städtebauliche Entwicklung im Baublock zwischen 
Herzog-Friedrich-Straße und Prüne beschrieben und planungsrecht
lich abgesichert werden. Dieser B-Plan ergänzt die bereits im 
Verfahren befindlichen benachbarten Pläne zwischen Exerzierplatz 
und Ringstraße, Kirchhofallee, so daß hier für einen großen, 
zusammenhängenden Bereich in der südlichen Innenstadt die Ziel
vorstellungen der künftigen Entwicklung eindeutig formuliert und 
rechtlich abgesichert sein werden. 

Innerhalb dieses Bereiches hat das Grundstück der Brauerei "Zur 
Eiche" aufgrund seiner Lage und Größe eine Schlüsselfunktion. 
Seit kurzem werden größere Teilflächen des Grundstückes, die nicht 
mehr für betriebliche Zwecke benötigt werden, bundesweit zum 
Verkauf angeboten. 

Um zu verhindern, daß vor Rechtskraft des aufzustellenden Bebau
ungsplanes Tatsache n geschaffen werden, die der anzustrebenden 
städtebaulichen Entwicklung entgegenstehen, sollte für den in der 
beigefügten. Satzung definierte n Bereich eine Veränderungssperre 
gemäß § 14 Bundesbaugesetz besch lossen werden. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung arn 4. Dez. 80 
einstimmig zugestimmt. 

Bar tel s 
Stadtbaurat 

Besd.11uß: Nach Antrag 
_ einstimmiS -
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Satzung 

der Landeshauptstadt Kiel über die Veränderungssperre Nr. 26 

vom 19 

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbauge
setzes vom 18. August 1976 (BGB1. I Seite 2256), geändert durch 
Gesetz vom 6.7.1979 (BGB1. I Seite 949) in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
11. Nov. 1977 (GVOB1. Schl.-Holst. Seite 410), geändert durch Ge 
setz vom 15. Februar 1978 (GVOB1. Schl.-Holst. Seite 28), wird 
nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 
mit Genehmigung des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein 
folgende Satzung erlassen: 

§ 1 

Für folgende Grundstücke innerhalb eines Teiles des Geltungsbe
reiches des Bebauungsplanes Nr. 688 mit dem Baugebiet Kiel 
Prüne, Weberstraße, Herzog-Friedrich-Straße, Schaßstraße, Adel
heidstraße wird eine Veränderungs sperre erlassen: 

Gemarkung: Kiel 
Flur: L 16 
Flurstücke: 142,143,144,490,491 

§ 2 

Im Gebiet der Veränderungs sperre entsprechend § 1 dieser Satzung 
dürfen: 

1. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen der 
Grundstücke nicht vorgenommen werden; 

2. nicht genehmigungsbedürftige, aber wertsteigernde bauliche 
Anlagen nicht errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher 
Anlagen nicht vorgenomme n werden; 

3. genehmigungsbe dürftige bauliche Anlagen nicht errichtet, ge
ändert oder bese itigt werden. 

§ 3 

Diese Satzung tritt mit ihrer Be kanntmachung in Kraft. Sie tritt 
außer Kraft, sobald und soweit f ür ihren Ge ltungsbereich (siehe 
§ 1) der Be bauungsplan Nr. 688 in Kraft tritt, spätestens jedoch 
am , nach Ablauf von zwe i Jahren nach Inkraft-
treten dieser Satzung. Auf die Zweijahresfrist wird d e r seit der 
Zustellung der e rst e n Zurückste llung eine s Baugesuches nach § 15 
Abs. 1 BBauG i.d.F. 1976, geände rt durch Ge setz vom 6.7.1979 
(BGB1. I Seite 949), abge l a ufe n e Ze itraum ange r e chnet. 
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Die Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BBauG wurde mit Erlaß des 
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein vom 
Geschäftszeichen: erteilt. 

Kiel, den 

Oberbürgermeister 

( 
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Der Hagistrat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

Drucksache Nr. 

Kiel, den 

Betreff: 46. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Endgültiger Beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

10. Ne:. 1980 

Antrag: Die 46. Änderung des Flächennutzungsplanes - Fassung 1970 -
für einen Bereich in Elmschenhagen-Nord, östlich des 
Ellerbeker Weges, nördlich der Bebauung Radebrook, wird 
entsprechend dem in der Sitzung aushängenden Plan 
endgültig beschlossen. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Der Bauausschuß hat am 01.09.1977 die Aufstellung der 46. Flächen
nutzungsplanänderung beschlossen. 

Durch diese Änderung sollen die vorbereitenden planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung eines Regelkrankenhauses ge
schaffen werden. 

Die Bürger sind gem. § 2 a Abs. 2 BBauG frühzeitig am Bauleitplan
verfahren während der öffentlichen Darlegung in der Zeit vom 
15.06. 1978 bis 29.06.1978 und bei der Anhörung am 06.07.1978 in 
Gegenwart von Bauausschußmitgliedern beteiligt worden. Planändernde 
Meinungen wurden nicht vorgebracht. 

Äußerungen der Träger öffentlicher Belange gem. § 2 Abs. 5 BBauG 
sind/soweit planrelevant,eingearbeitet worden. 

Nach dem Beschluß des Bauausschusses am 05 . 06.1980 hat der Entwurf 
gem. § 2 a Abs. 6 BBauG in der Zeit vom 23.06.1980 bis 23 .0 7.1980 
öffentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher Belange wurden 
davon rechtzeitig unterrichtet. Bedenken und Anregungen wurden 
nicht vorgebracht. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Sitzung aushängenden 
Entwurf und dem dies e r Vorlag e beigefü g ten Erläuterungsbericht. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 20. Nov. 80 
einstimmig zugestimmt. 
Bart e I s 
St ad tb aura t 

Der Hagi s tra t ha t dem Antrag in seiner Sitzung am 10.1 2 .1980 zuges timmt. 

!!eschluß: Nach Antrag~ 
- einstimmig -
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Landeshauptstadt Kiel 

Der Magistrat 

Stadtplanungsamt 

Erläuterungsbericht 

Kiel, den 27. Mai 1980 

zur 46. Änderung des Flächennutzungsplanes, Fassung 1970, 
für einen Bereich in Elmschenhagen-Nord, östlich des 
Ellerbeker Weges, nördlich der Bebauung Radebrook. 

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.1.1977 als 
Standort für den Neu- bzw. Erweiterungsbau eines Schwer
punktkrankenhauses das Grundstück des städt. Krankenhauses 
in der Metzstraße sowie für den Neubau eines Regelkranken
hauses ein Grundstück in Elmschenhagen-Nord, östlich des 
Ellerbeker Weges, nördlich der Bebauung Radebrook, be
schlossen. 

Dieser Beschluß wurde aufgrund eingehender Standortunter
Suchungen zur Sicherung einer guten Krankenhausversorgung 
auch für den Bereich des Ostufers gefaßt. 

Nach dem Krankenhausbedarfsplan für das Land Schleswig
HOlstein - Fortschreibung 197' - sind für die Landeshaupt
stadt Kiel neben den Hochschulkliniken ein Städtisches 
Krankenhaus West als Schwerpunktkrankenhaus mit 532 Betten 
und ein Städtisches Krankenhaus Ost als Regelkrankenhaus 
mit 276 Betten vorgesehen. 

Auch der Kreisentwicklungsplan Kiel 1977 - 81 geht von dem 
Bau zweier Krankenhäuser aus. 

Während das Grundstück des Städtischen Krankenhauses an der 
Metzstraße bereits als Fläche für den Gemeinbedarf - Krankenhaus 
dargestellt ist, soll eine entsprechende Darstellung für das 
Grundstück am Ellerbeker Weg mit der vorliegenden Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgen. 

Die für den Kra'nkenhausneubau vorgesehene ca. 4 ha große Fläche 
ist bisher größtenteils als Wohnbaufläche und zum Teil als 
Grünfläche - Dauerkleingärten - dargestellt. 

Bei den im Grundstücksbereich vorhandenen Kleingärten handelt 
es sich um private Gärten. Sie wurden bei der Kleingartenent
wicklungsplanung in die Kategorie der Flächen, die auf Dauer 
bestehen bleiben können, eingestuft. Das ist dadurch zu erklären, 
daß bei der Aufstellung des Kleingartenentwicklungsplanes die 
Krankenhausplanung an dieser Stelle noch nicht absehbar war. 
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Das ~ukünftige Krankenhausgrundstück wird vom Ellerbeker Weg 
aus erschlossen, der gemäß Generalverkehrsplan zwischen 
~lausdorfer Weg (Ostring) und Villacher Straße (B 76) als über
geordnete Verkehrsstraße ausgebaut werden soll. Die Darstellung 
~ieser Straße als Fläche für den überörtlichen Verkehr bleibt 
~unächst auf den Bereich der Änderung beschränkt. Der weitere 
Verlauf der Ausbautrasse des Ellerbeker Weges soll mit dem 
gesamten Netz des Generalverkehrsplanes im Rahmen einer Fort 
SChreibung in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. 

Nördlich des Grundstückes verläuft die Freihaleetrasse für 
dj~ ORtuferautobahn. Falls diese Straße gebaut ~ird, soll 
der Ellerbeker Weg eine Anschlußstelle erhalten. 

Für den öffentlichen Personennahverkehr sieht der General
ve rkehrsplan Buslinien im Zuge Ellerbeker Weg - Tröndelweg -
Poppenrade in Richtun~ Hauptbahnhof bzw. Elmschenhagen- Kroog 
\fore 

Die Wohnbaufläche östlich des Radebrook wird etwas reduziert. 

Hier i st in Übereinstimmung mit .dem Kleingartenentwicklungsplan 
zukünftig eine Kleingar tennutzung vorgesehen. 

In yertretung: 

Bar tel s 
stadt baurat 

-----_.~ - --.-~' . -- -
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Zu Punkt ·0.0 der Tagesordnung 

Der t1agi s trat 
Bauausschuß 
Stadtplanungsamt 

Drucksache Nr . 

Kiel, den 1 O. N c~: . 1980 

Betreff: 65. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Endgültiger Beschluß) 

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: Die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes - Fassung 1970 -
für einen Bereich in Kiel-Projensdorf, südlich des 
Steenbeker Weges, zwischen B 503 und Schwarzer Weg i 
wird entsprechend dem in der Sitzung aushängenden Plan 
endgültig beschlossen. 

Dem Erläuterungsbericht wird zugestimmt. 

Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung 

Beg r ü n dun g 

Der Bauausschuß hat am 10.01.1980 die Aufstellung der 65. Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Gemäß § 2a Abs. 2 BBauG wurden die Bürger frühzeitig am Bau
leitplanverfahren während der Darlegung in der Zeit vom 3.12.1979 
bis 18.12.1979 und bei der Anhörung in Gegenwart von Bauausschuß
mitgliedern am 5.06.1980 beteiligt. Meinungen wurden nicht vor
gebracht. 
Planrelevante Äußerungen im Rahmen der Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gern. § 2 Abs. 5 BBauG sind eingearbeitet. 

Nach dem Entwurfsbeschluß durch den Bauausschuß am 3.07.1980 
hat der Plan ge~. § 2a Abs. 6 BBauG in der Zeit vom 1.08.1980 
bis 1.09.1980.öffentlich ausgelegen. 
Die Träger öffentlicher Belange wurd e n davon vorher rechtzeitig 
benachrichtigt. 

Bedenken und Anregungen wurden nicht vorgebracht. 

Weitere Einzelheiten e rgeben sich aus dem in der Sitzung 
aushängenden Plan und dem di ese r Vorlage beigefügt e n Erläuterungs
bericht. 

Der Bauausschuß hat dem Antrag in seiner Sitzung am 20. Nov. 80 
einstimmig zugestimmt. 

Der Magi stmt hat der.1 Antrag in seiner Sitzung Ell;) 10 . 12. 1980 zugestimmt . 
Bar tel s 
Stadtbaurat 

Besdüu Na An g 
_ einstimmig -



Landeshauptstadt Kiel 
Der Magistrat 

- Stadtplanungsamt -

Erläuterungsbericht 

Kiel, den 2 7. Ju~ : 1980 

zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kiel, 
Fassung 1970, für einen Bereich in Kiel-Projensdorf, südlich 
des Steenbeker Weges zwischen B 503 und Schwarzer Weg 

Ausgangslage: 

Der Änderungsbereich ist im Flächennutzungsplan, Fassung 1970, 
als Grünfläche - Sportplatz - dargestellt. An dieser Stelle 
sollten Sport anlagen in Zuordnung zum Holstein-Stadion entstehen. 
Die Fläche wird teilweise kleingärtnerisch genutzt. 

Seit einiger Zeit läuft das Planfeststellungsverfahren für die 
BAB Kiel - Eckernförde. Nach der Trassierung der Autobahn mit 
ihren Verknüpfungselementen hat sich gezeigt, daß die Verkehrs
flächen im Bereich des Knotens am Holstein-Stadion umfangreicher 
ausfallen als bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes an
genommen wurde. 

Das hat zur Folge, daß die übungsplätze der KSV Holstein im vollen 
Umfang verlagert werden müssen. Zudem verkleinert sich die ur
sprünglich für Sport zwecke vorgesehene Fläche erheblich, so daß 
die für die Entwicklung moderner Sport anlagen erforderlichen Er
weiterungsflächen hier nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Die übungssportanlagen der KSV Holstein sollen deshalb im Bereich 
zwischen Suchsdorf und Projensdorf untergebracht werden. 

Parallel zu der oben beschriebenen Entwicklung hatte eine in Kiel 
ansässige Privatklinik den Grundstücksbedarf für einen Neubau an
gemeldet. Die Klinik ist gegenwärtig im innerstädtischen Bereich 
in einem Gebäude untergebracht, das den Anforderungen an ein mo
dernes Krankenhaus nicht mehr genügt. Ein entsprechender Umbau 
des Gebäudes ist nicht möglich; Erweiterungsmöglichkeiten sind 
nicht gegeben. 

Planung: 

Standortuntersuchungen haben ergeben, daß das Grundstück südlich 
des Steenbeker Weges, östlich des Schwarzen Weges wegen seiner 
relativ zentralen Lage und guten verkehrlichen Anbindung für den 
Klinikneubau geeignet ist. 

Die neue Klinik soll ca. 150 Betten umfassen. Es soll die Möglich
keit gegeben sein, eine orthopädische Werkstatt und eine Kranken
gymnastikschule anzugliedern. 

Zu diesem Zweck soll südlich des Steenbeker Weges eine ca. 4,5 ha 
große Sonderbaufläche - Klinik - in den Flächennutzungsplan aufge
nommen werden. 

2 



2 

Der Änderungsbereich ist Bestandteil des Landschaftsplanes für 
den Bereich Steenbek!Projensdorf!Suchsdorf-Ost. Diesem Plan ent
sprechend sollen die im Osten des Änderungsbereiches vorhandenen 
Kleingärten bis auf wenige Parzellen, die durch den Bau der Auto
bahn und der dazugehörigen Lärmschutzanlagen in Anspruch genommen 
werden, erhalten bleiben. Nördlich der BAB Kiel - Eckernförde, 
südlich der Sonderbaufläche sollen - als Bestandteil de s Klein
gartengürtels zwischen Steenbeker Weg und BAB - neue Kleingärten 
entstehen. 

Die im Bereich der Kleingärten geplante Wegeverbindung ist Be
standteil des Fußwegesystems zwischen dem Stadtteil Wik und 
Pro j ensdorf, Suchsdorf, der Universität sowie dem Bereich Klaus
brook. 

D~ e L~rmsc hutzmaßnahmen (Wälle) zu den geplanten bzw. vorhandenen 
Kleingär ten s ind im lands chaftspflegerisc hen Begleitplan zur 
Autobahnplanung festgelegt, der Bestandteil des Planfeststellungs
verfahren s ist. 

Darüber hinaus für die Klinik erforderliche Lärmschut zmaßnahmen 
können an den Gebäuden vorgesehen werden. 

In de r zukünftig als Anlageplan zum Flächennut zungspl an vorge 
sehenen Übersichtskarte "Vorgeschichtliche Denkmale und Fund
stätten" sind folgende Fundstätten gekennzeichnet: 

Wik (8) Nr. 23 Vorgeschichtlicher Urnenfriedhof unbekannter Aus
dehnung 

im Bereich der Sonderbaufläche. 

Mögliche Funde im Bereich des Denkmals können wichtige archäolo
gische Quellen sein und müssen durch wissenschaftliche Au sgrabung 
durch das Landesamt für Vor- und Frühgeschichte untersucht werden. 

Bei Gefährdung oder Beeinträchtigung der aufgeführt en archäolo
gischen Denkmäler sowie bei Bekanntwerden neuer Funde durch Bau 
maßnahmen, Erschließungsmaßnahmen und Eingriffe is t das Landesamt 
für Vor- und Frühgeschichte von Schleswig-Holstein, Schloß 
Gottorp, 2380 Schleswig (Telefon 04621/32347), gern. § 14 DSchG 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

Der Beginn von Erdarbeiten (Mutterbodenabschub) im Bereic h der 
aufgeführten Denkmäler ist mindestens 4 Wochen vorher schriftlich 
anzuzeigen. 

In Vertretung 

Bar tel s 
Stadtbaurat 
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tÜ: 
Jugendamt 

ri..J.J lQjt/J Oi c1u.~Ll:J C t1avl~kCl({) 
cl..;..; ~(! r~~al{.~~ I (12) 

Kiel, den 16. 12. 1980 

J)h ~J tt' ~ ~~. h QM. k lk J 

D-~(l(~ o..c.~e b~11 

Erhöhung der Dienstreisemittel des Jugendamtes 

Berichterstatter: Herr Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: Der überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 GO bei der Haus
haltsstelle 4685/654 - Dienstreisen - in Höhe von 2.682,07 DM 
wird zugestimmt. Zur Deckung wird ein gleicher Betrag bei 
der Haushaltsstelle 407/762 - Jugendpflegefahrten - gesperrt . . 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung 

Begründung: 

Die Reisekostenmittel des Jugendamtes sind im Deckungsring 419 
im Haushaltsplan 1980 mit einem Gesamtbetrag von 51.100, -- DM 
zusammengefaßt. Da abzusehen war, daß diese Mittel für die ge
setzlichen Aufgaben des Jugendamtes nicht ausreichen würden, war 
zum Nachtragshaushalt die Erhöhung mehrerer Ansätze bea ntragt worden. 
Die Anträge wurden jedoch auf die Kürzungsliste gesetzt und nicht be
willigt. Daraufhin hat das Jugendamt die nicht/erforderlichen Dienstreisen 
eingestellt und besondere Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Diese Maß
nahmen konnten jedoch nur z. T. erfolgreich sein, weil gesetzliche Ver
pflichtungen zu erfüllen waren. Da s gilt insbesondere für die Kontrolle 
und Beaufsichtigung der städtischen Spielplätze, die für einen Haftungsaus -
schluß bei Schadenersatzansprüchen erforderlich sind. Hier sind Mehrko
sten gegenüber dem Haushaltsansatz von 3.789,20 DM entstanden, die 
nur z. T. im Rahmen des Deckungsringes ausgeglichen werden konnten. 
/ unbedingt 
Es ist daher eine überplanmäßige Ausgabe von 2.682,07 DM erforderl ich. 
Zur Deckung wi rd ein gleich hoher Betrag bei der Haushaltsstelle 407/762 
angeboten, der nicht mehr ausgeschöpft werden soll. Das Kämmereiamt 
hat der über>planmäßigen Ausgabe, die wegen des Deckungsrings zunächst 
bei 407/654 beantragt worden war, nicht zugestimmt, weil es die Unabweis
barkeit nicht anzuerkennen vermochte. Es hat anheimgestellt, die Entschei
dung der Selbstverwaltungsorgane herbeizuführen. 

~\ \ ~ ~ '
Zimmer 

Da der bisherige Punkt 61) als Punkt 10 c) behandelt wurde, 
wird/unkt 63 als Punkt 61) behande It. 

dieser 

Beschluß: Nach Antrag -einstimmig-



\ 

S c h u I amt Kiel, 'den 11. Dezember 1980 

Betr.: Neubesetzung im Kuratorium der Volkshochschule 

Berichterstatter : Stadt schulrat Zimmer 

Antrag: In das Kuratorium der Volkshochschule der Landeshauptstadt 
Kiel wird Herr Peter Grüner als Vertreter des Deutschen Ge
werkschaftsbundes gewählt . 

- Endgültiger Beschluß durch die Ratsversammlung -

Begründung: 

Nach § 11 ( 3) der Satzung über die Volkshochschule der Landeshaupt
stadt Kiel vom 8. Juni 1977 sind die Mitglieder des Kuratoriums von 
den vertretenen Institutionen und Organisationen zu benennen und 
von der Ratsversammlung zu wählen. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat für den ausscheidenden Vertreter 
Herrn Heinz Ott Herrn Pet er Grüner benannt. 

Da der bisherige Punkt 62) als Punkt 4) behandelt wurde, wird dieser Punkt 
als Punkt 62) behandelt. 

Beschluß: Nach Antrag -einstimmig-



(' 

63) Verschiedenes 

a) Veranlagung der Bürger zur Entwässerungsgebühr am Wedenweg 
S t ä-;:rt-p-r-ij-s-f~re-;t-t;Ögt-~~;,-dä7ff;'~ie~-BUrger;pr~~h~t~;d-;~in Anlieger des Wehdenweges 
bei ihm war und sich darüber beschwert hat, daß die Anlieger des Wehdenweges auf der einen 
Seite erheblich höhere Anliegerkasten fUr die Herstellung der Entwässerungsleilung zu zahlen 
haben als die Anlieger auf der anderen Straßenseite. Das ist darauf zuruckzufUhren, daß auf An
ordnuhg des Ordnungsamtes stets eine Fahrspur am Wedenweg benutzbar sein muß. Deshalb sind 
die Entwässungsleitungen nicht in die Straßenmitte, sandern nur auf eine Straßenseite gelegt 
worden. Die Differenzen pro GrundstOck betragen ca. bis zu 2000, - oder 2500 , -DM. 
Stadtpräsident hält diese Regelung fUr ungerecht. Er bittet den Stadtbourat, zu prUfen, ob die 
Satzung nicht rUckwirkend geändert werden kann, um eine Gleichheit fUr die Heranziehung zu 
den An liegerkosten zu erreichen. 

b) _~~~~t~l~~Q~~~n_~e!jJ~~.9i3~~~~t!~r:a 
Ratsherr K U s t e r spricht nochmals die Baustelle G utenbergstraße;Westring an. Er fUhrt aus, 
daß jetzt bereits zu im dritten Mal gefrag;wird, wann die Baustelle endlich fertig ist. 
Stadtbaurat Bar tel s antwortet, daß der Straßenbau im Jahre 1981 an dieser Ecke beendet 
wird, ohne sich auf einen genauen Zeitpunkt festlegen zu wollen. 
Ratsherr KUster bittet daraufhin um genaue Zeitangabe. 
Stadtbourat sagt Beantwortung dieser Frage in der nächsten Ratssitzung zu. 

c) Nächste Ratssitzung 
S t ä-~rt-p-r-ij-s-fd-e-;t tei It mit, daß die nächste Ratssitzung turnusmäßi g am 15. Januar 1981 
stattfindet. Er fragt an, ob es wegen der Weihnachtsferien nicht besser wäre, diese Ratssitzung 
erst am 22. Januar durchzufUhren • 
Stadtrat M ö I I e r tei It darauf mit, daß in dieser Sitzung mehrere Umbesetzungen in AusschUssen 
und auch Wahlen vorgenommen werden sollen, so daß er bittet, die Sitzung am 15. Januar statt
finden zu lassen. 
Widerspruch dagegen wird nicht erhoben. 

d) Dank an ausscheidendes Ratsmitglied Lippe 
S t ~-Jtp~-ö~Td-;~-t-trtigt-;;r~-d~ß-Städt;at lippe der Ratsversammlung seit 1974 angehört. 
Er wurde 1978 zum ehrenamtlichen Stadtrat gewählt und Ubernahm das Dezernat fUr Wohnungsbau 
und Wohnungswesen. Während dieser Zeit hat er sich immer mit großen Engagement fUr den Woh
nungsbau und das Wohnungswesen in Kiel eingesetzt. Er scheidet auf einen WUr,lsch aus, um den 
Dienst bei der Kieler Wohnungslbaugesellschaft anzutreten. Dazu wünscht Stadtpräsident ihm viel 
Erfolg und eine allzeit glUckliche Hand. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

S t a d t prä s i den t wünscht allen Anwesenden geruhsame Weihnachtstage und ein gutes 
und gesundes Jahr 1981 . 

l~ö-;;::'7 ~ 
Rats rr 

Ratsherr ~ 
4 

Ut4l(*&~cu 
Ste Ilv. Stadtpräsident 

(Schriftführer) 

J·4 
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Kurzni ederschrift 

Uber die Sitzung der Ratsversammlung am 17. Dezember 1980 

- ~~c..~t.?.!~:.~tJ~c..~:..?i~~~~ -

~~§l~r:~:_ 20.49 Uhr Ende: 21.15 Uhr 

Keine 

Y.?.::.i.!::=~~=!:.:_ Stadtpräsident J 0 h 0 n n i n g 

1. Schriftführer : Ratsherr H e ß 

2. Schriftführer: Ratsherr K rum r e y 

Anwesend: Stadträte: 

Ratsherren: 

Außerdem sind anwesend: 

Balzersen, Diekelmann, Engelmann, Hagel
stein, Ipsen, Lippe, Möller, Sauerbaum, 
Schöning, Stgemann 

Bergien, Dr. Bernhardt, Bre i tkopf, Boysen , 
Diesel, Frau Detlef, Fröhlich, GUnther, 
Härsler, Heilig, Dr. Hermann, Heß, Hirte, 
Frau Hofer, Krumrey, Kuessner, fTOOi.."'O'1Tge'", 

Hans-Joachi m lange, Wolfgang lange, leest, 
Lüth, Nykam p, Jle.te.1.3", Petersen, Rapsch, 
Raupach, Dr. Reimers, Frau Reyer, Rösser, 
~üdeL, Frau Sievers, Prof. Spickhoff , Stein, 
Tschorn, Frau Witt, Frau Zörner-Goetzke 

Frau Ratsherrin Lange, Ra tsherr Peters 

Oberbürgermeister Luckhardt, Bürgermeister 
Hochheim, Stadtbaurat Barteis, Stadtschulrat 
Zimmer, -5t0dtrot-l:titgem; Stadtrat Dr. Moll, 
-5todtret~ 

Mitglieder der Ortsbeiräte, Amtsleiter 

./ . 



Verschiedenes 

.\ 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit gibt Stadtpräsident 
die in nichtöffentlicher Sitzung gefaßten Beschlüsse bekannt. 

74~ 
~herr 

(Schriftführer) 



Hau p tarn t Kiel, den Jo, Ac), )?to 

1) Je eine Abschrift der Kurznieder schrift über die Sitzung der Rats -
versammlung am 17.1 2.1 980 erhalten das Büro des Stadtpräsident en 

2) 

und das Rechnungsprüfungsamt zur Kenntnis . ab: .11/ ~.l" 9u 
Auszüge erhalten von der öffentlichen Sitzung : ~ 

Von Punkt 3 a der Niederschrift 61 z . K. 
" " 4 " " 72 z . K. 
" " 5 a " " 00 z . K. 
" " 5 b " " 03 z . K. 
" " 5 c " " a ) 92 z . K. 

b) 61 z . K. 
c ) 66 z . K. 
d) 64 z . K. 

'\ " " 6 a " " 42 z . K. 
" " 6 b " " 10 z . K. 
" " 6 c " " 66 z . K. 
" " 6 d " " 72 z . K. 
" " 6 e " " 30 z . K. 
" " 8 " " a) 10 z . K. u. w. V. 

b) 63 z . K. u . w. V. 
" " 9 " " a) 10 z . K. u. w. V. 

b) 00 z . K. 
" " 10 a " " a) 60 z . K. u . w. V. 

b) 01 z . K. u. w. V. 
c) 90 z . K. u. w. V. 
d) 00 z . K. u . w. V. 
e) Büro 

Stadtpräsident z . K. u. w. V. 
" " 10 b " " a) 64 z . K. u. w. V. 

b) 00 z . K. u. w. V. 
c) Büro 

Stadtpräsident z . K. u . w. V. 
" " 10 c " " a) 01 z . K. u . w. V. 

b) 00 (2x) z . K. u. w. V. 
c ) Büro 

Stadtpräsident z . K. 
" " 11 " " 61 z . K. u . w. V. 
" " 12 " " 05 z . K. 
" " 13 " " a) 13 z . K. 

b) 90 z . K. 
" " 14 " " 05 z . K. 
" " 15 " " a) 52 z . K. u . w. V. 

b) 90 z . K. 
" " 16 " " a) 20 z . K. u. w. V. 

b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 17 " " 20 z . K. u . w. V. 
" " 18 " " 20 z . K. 
" " 19 " " a) 20 z . K. u . w. V. 

b) 90 z. K. 
" " 20 " " a) 20 z. K. u . w. V. 

b) 61 z . K. 
c) 65 z , K. 

- 2 -
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Von Punkt 21 der Ni eder schrift a ) 20 z . K. u . w. V. 
b) 90 z . K. 

11 11 22 11 11 a ) 20 z . K. u . w. V. 
b) 90 z . K. 

11 11 23 11 11 30 z . K. u. w. V. 
11 11 24 11 11 Theat erver -

waltung z . K. u. w. V. 
11 " 25 " " a) 30 z . K. u. w. V. 

b) 90 z . K. 

" " 26 " " a ) 30 z/., K. u. w. V. 
b ) 90 (2x) z . K. 

" " 27 " " a) 40 z . K. u. w. V. 
b) 90 (2x) z . K. 

" " 28 " " a ) 42 z . K. u . w. V. 
b) 00 z . K. 
c ) 0 1 z . K. 

" " 29 " " a ) 42 z . K. u. w. V. 
b) 65 z . K. 

" " 30* 11 11 a ) 51 z . K. u . w. V. 
b) 02 z . K. 
c ) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

11 " 32 " " a ) 51 z . K. u. w. V. 
b) 90 (2x ) z . K. 

11 " 33 " " 64 z. K. u . w. V. 
11 " 34 " " a) 64 z . K. u . w. V. 

b) 90 z . K. 
c ) 61 z . K. 

11 11 35 11 11 a ) 71 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c ) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 36 11 11 a ) 71 z . K. u . w. V. 
b) 02 z . K. 
c ) 03 z . K. 
d ) 90 z . K. 

" 11 37 " 11 71 z . K. u . w. V. 

" 11 38 " 11 72 (2x) z . K. u . w. V. 

" 11 39 " 11 72 z . K. u . w. V. 

" 11 40 " " a ) 81 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c ) 03 z. K. 
d ) 90 z . K. 

" 11 41 " 11 60 z . K. u. w. V. 

" " 42 " 11 a ) 60 z . K. u . w. V. 
b) 04 z . K. 
c ) 61 z . K. 
d ) 62 z . K. 

" " 43 " 11 a ) 60 z . K. u. w. v. 
b) 04 z . K. 
c ) 61 z . K. 
d) 62 z . K. 

" 11 44 11 " a ) 60 z . K. u. w. v. 
b) 04 z . K. 
c ) 61 z . K. 
d ) 62 z . K. 

" " 45 " 11 60 z . K. u. w. v. 

* gilt gl ei chermaßen für Punkt 31 - 3 -
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Von Punkt 46 der Niederschrift 61 z . K. u. w. V. 

" " 47 " " a) 60 z . K. u . w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 48 " " a) 60 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 49 " " a) 60 z. K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c ) 03 z . K. 
d) 90 z. K. 

" " 50 " " 61 z . K. 

" " 51 " " 61 z . K. u. w. V. 

" 11 52 11 11 61 z . K. u. w. V. 

" " 53 11 11 61 z . K. u. w. V. 

" 11 54 11 " 61 z . K. u. w. V. 
11 11 55 " 11 61 z . K. u . w. V. . ' 
" 11 56 11 11 61 z . K. u. w. V. 

" 11 57 11 11 61 z . K. u. w. V. 
11 11 58 11 11 61 z . K. u. w. V. 

" 11 59 11 " 61 z . K. u. w. V. 

" " 60 11 11 61 z . K. u. w. V. 

" 11 61 11 11 a) 42 z . K. u. w. V. 
b) 90 (2x) z . K. u . w. V. 

11 " 62 11 11 20 z . K. u . w. V. 

" " 63 a 11 11 a) Stadtbaurat z . K. u. w. V. 
b) 60 z . K. u. w. V. 

11 " 63 b 11 11 a) 66 z . K. u. w. V. 
b) Stadtbaurat z . K. u. w. V. 

" 11 63 d 11 11 a) 00 z . K. 
b) Büro 

Stadtpräsident z . K. 



Nichtöffentliche Sitzung 

Von Punkt 1 der Nieder schrift 30 z . K. u. w. V. 
" " 2 " " 90 (2x ) z . K. u. w. v. 
" " 3 " " a) 30 z . K. u . w. v. 

b) 03 z . K. 
" " 4 " " 92 z . K. u. w. v. 
" " 5 " " 92 z . K. u. w. v. 
" " 6 " " 92 z . K. u. w. V. 



SITZUNG 

des Magistr~m ........ A~' '),i )qgo \,(.:: nu.~ldQj~Sh fL 
der Ratsversammlung vom ..... ' ..•. ' <r l 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des Ma~ats 
der Ratsversammlung ~)öffentliCh heute erhalten: 
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NIE DER S eHR 1FT 

über die Sitzung der Rats ver sammlung 

am 17. Dezember 1980 

Ra thaus , Rat ssaal 

Öffentliche Sitzung 

Beginn : 15 . 15 Uhr Ende : 20 .48 Uhr 

Sitzungsunterbrechung : 16. 39 Uhr bis 16.42 Uhr 
17.43 Uhr bis 18.02 Uhr (Pause ) 

Anwesend: Stadträ t e : 

Ra t sherren: 

Anwesende hauptamt
liche Magi s tratsmit
glieder: 

Es f ehlen ent schuldigt: 

Vor sitzende : 

1. Schrif tführer: 

2. Schriftführer: 

Außer dem s i nd anwesend: 

Die Nieder schrift wurde 
gef ert igt von: 

Balzer sen, Diekelmann, Engelmann, Hagel s t ei n , 
Ipsen , Lippe , Möller, Sauerbaum, Schöning , 
St egemann 

Bergi en, Dr. Bernhar dt, Br eitkopf , Boysen 
Diesel, Frau Detlef , Fröhlich, Günther, 
Häns l er, Heilig , Dr. Hermann, Heß , Hirte , 
Frau Hofer, Johanning , Krumrey, Hans -
Joachim Lange , Wol fgang Lange , Leest, Lüt h, 
Nykamp, Pet er sen, Rapseh, Raupach, Dr. 
Reimer s , Frau Reyer, Rösser, Rüdel, Schmidt
Br oder sen, Frau Si ever s , Prof. Spickhof f , 
St ein, Tschorn, Frau Witt, Frau Zörner-Goet zke 

Oberbürgermei s t er Luckhardt, Bürgermei s t er 
Hoc hheim, St adtbaurat Bartel s , St adtschul
r at Zimmer, Stadt r at Dr. Moll, 

Rat sherrin Lange , Ratsherr Pet er s 

St adtpräsident J ohanning 
St ellv. St adt präsident Schmi dt-Broder sen 

Ratsherr Heß , Ra t sherr Wol fgang Lange 

Rat sherr Krumrey, Ratsherr Boysen, Rat sher r 
Kuessner 

Amts l eiter, Mi tgl ieder der Or tsbeirät e 

Frau Mart i n 

- Die der Kurznieder schr i f t bei gefügt en Ber atungsunterlagen sind auch Best and
t eil dieser Nieder schrift -



1) Genehmigung der Tagesordnung 

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g gibt die Tagesordnung und die vor
liegenden Änderungen bekannt. Die Einladung zu der Sitzung am 17. De
zember ist rechtzeitig zugestellt worden . 
Es haben sich folgende Änderungen ergeben : 

Mit einer Zusammenstellung wurden auf den Tisch gelegt : 

Zu Punkt 5) - Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des 
Oberbürgermeisters -

c) der Bericht über die Hausbesetzung "Sophienhof" 

Zu Punkt 6) - Kleine Anf r agen - Fragestunde -

Fünf Anfragen von Ratsmitgliedern, und zwar 

zu a) Kindergartenplätze in Elmschenhagen und Wellsee 
- Anfrage der CDU-Fraktion -

zu b) Datenverarbeitung in der Bußgel dstelle 
- Anfrage der F.D. P.-Fraktion -

zu c) Radfahrer 
- Anfrage des SPD-Ratsherrn Raupach -

zu d) Energieversorgung des Ostufers mit Gas 
- Anfrage der CDU-Fraktion -

zu e) Geschäftsführer der "Pumpe" 
- Anfrage der CDU- Fraktion -

Zu Punkt 11 ) - Aufhebung der Gestaltungssatzung für Elmschenhagen -
ein neuer Antrag der CDU-Fraktion 

Zu Punkt' 14) - Satzung für den Beirat für türkische Arbeitnehmer -
eine neue Satzung zum Alternativantrag der CDU-Fraktion 

Zu Punkt 20) - Raumprogramm für den 2. Bauabschnitt des Berufsschulzentrums 
Gaarden -
ein neuer Antrag 

Zu Punkt 46) - Rahmenplan Südliche Innenstadt 
ein Änderungsantrag und eine neue erste Seite zur 
Anlage 2) der Vorlage 

Zu Punkt 54) - Bebauungsplan Nr. 688 -
eine Änderung zur Begründung 

Außer dem liegen folgende neue Anträge bzw . Vorlagen vor : 

Drucksache 519 - Wahl eines ehrenamtlichen Magistratsmitgliedes -
- Antrag der SPD-Fraktion -

- 2 -



- 2 -

Drucksache 520 - Genehmigung für den Bau von V-Booten fü r Chil e -
Antrag der CDV-Fraktion 

Drucksache 521 - Erhöhung der Mittel für Dienstreisen des Jugendamtes -

Drucksache 513 - Neubesetzung i m Kuratorium der Volkshochschule -

Bei den Punkten 5c ) Geschäftliche Mitteilungen und 6a) bis e) Kleine 
Anf r agen sowie bei den Anträgen bzw. Vor lagen der Drucksachen 519, 520, 
521 und 513 handelt es sich um dringende Angelegenheiten, zu deren An
erkennung eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist . 
Wider spruch wird nicht erhoben . Damit ist die Dringlichkeit anerkannt . 

S t a d t prä s i den t J 0 h a n n i n g schlägt vor, die beiden 
Fraktionsanträge, und zwar die Drucksache 519 - Wahl eines ehrenamt l ichen 
Magistr atsmitgliedes -, die von der Verwaltung als Punkt 61) ausgezeichnet 
wurde, als Punkt 10c) zu behandeln und die Drucksache 520 - Genehmigung 
für den Bau von V-Booten für Chile - die von der Verwaltung als Punkt 62) 
ausgezeichnet wurde, nach Punkt 4) zu behandeln. 
Auch dagegen wird Widerspruch nicht erhoben . 

Die beiden Verwaltungsvorlagen Drucksache 521, betr . Erhöhung der Mittel 
für Dienstreisen des Jugendamtes , und 513, betr. Neubesetzung im Kura
torium der Volkshochschule , die von der Verwal tung als Punkte 63) und 
64) ausgezeichnet wurden , werden al s Punkte 61) und 62) behandelt. 

Weitere Änderungen haben sich durch die gestrige Magistratssitzung er
geben , und zwar werden die Kleinen Anfragen 

zu Punkt 6d) - Energieversorgung des Ostufers mit Gas - und 

zu Punkt 6e) - Geschäftsführer der " Pumpe " 

heute nicht behandelt, da die beiden fü r die Beantwortung zuständ i gen 
Dezernenten in der gestrigen Magistratssitzung erklärt haben, daß sie 
die Antworten wegen der kurzfristig eingereichten Anfragen heute nicht 
geben können . 

Zu Punkt 24) - Die Vorlage "Übernahme der Planung und Durchführung der 
Sinfoniekonzerte des Philharmonischen Orchesters der Lan
deshauptstadt Kiel in städtische Regie" wurde abgelehnt 
und steht somit heute auch nicht zur Beratung an . 

Bürgermeister Hoc h h e i m (CDV) beantragt, noch drei Tagesord
nungspunkte betr . Grundstücksangelegenheiten in die Tagesordnung der 
nichtöffentlichen Sitzung aufzunehmen . Diese Vorlagen werden erst heute 
im Vmlaufverfahren beschlossen werden und in der nichtöffentlichen Sitzung 
mündlich vorgetragen. 
Für die Anerkennung der Dringlichkeit ist eine Zweidrittelmehrheit not
wendig . Wid erspruch dagegen wird nicht erhoben . Damit ist die Dringlich
keit anerkannt. 
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Bezug nehmend auf die Kleine Anfrage betr. Energieversorgung des 
Ostufers mit Gas weist Stadtrat Sau erb a u m (CDU) darauf 
hin, daß Oberbürgermeister Luckhardt mit seiner Erklärung in den 
Kieler Nachrichten vom 05 .1 2.1980 , wonach er die Versorgung des 
Ostufers mit Gas für eine historische Fehlentwicklung hält , erheb
liche Unruhe ausgelöst hat. Sprecher bedauert, daß der Magistrat auf 
diese Anfrage noch keine Antwort geben kann. Da er meint , daß der Ober
bürgermeister möglicherweise in dem Problem noch nicht ganz drin ist , 
erl aubt er s i ch, ihm für die bevorstehenden Feiertage eine Broschüre 
mit Informationen der Stadtwerke zu diesem Thema zu überreichen. 

Ratsherr Dr. B e rn h a r d t (CDU) geht dann auf seine Kleine 
Anfrage betr . Geschäftsführer der "Pumpe" ein und erklärt , daß er 
nichts zur Person des Geschäftsführers gefragt hat, seine Anfrage 
zielt l edigl ich auf den fachaufsichtausübenden Dezernenten ab. Für 
ihn hat auch er ein kleines Geschenk mi tgebracht, das etwas mit 
fernöstlicher Weisheit zu tun hat . 

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g empfindet es wirklich als zu 
weitgehend , daß bei*Ber atung der Tagesor dnung der Versuch gemacht wird, 
zu Punkten, die heute nicht Beratungsgegenstand sind , inhaltliche Aus 
sagen zu machen . 

Sodann beantr agt Stadtr at Bai zer sen (SPD) den Punkt 18) 
der Tagesordnung betr. Zuschüsse zum Schulessen an Ganztagsschulen 
bis zur Februar sitzung zurückzustellen . 

Außerdem beantragt er , den Punkt 24) betr . übernahme der Planung und 
Durchführung der Sinfoniekonzerte des Philharmonischen Orchesters der 
Landeshauptstadt Kiel in städtische Regie, der vom Magistrat in der 
gestrigen Sitzung abgel ehnt wurde , an die Ratsversammlung zu ziehen . 

Wid ersp ruch gegen diese beiden von Stadtrat Bal zersen vorgetragenen 
Änd erungen wird nicht erhoben . 

Da weiter e Änderungswünsche zur Tagesordnung nicht vorgebracht werden, 
ist die in der geänderten Form genehmigt . 

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g tei lt mi t , daß sich zwei Ratsmit
gl i eder für die heutige Sitzung entschuldigt haben und stellt die Be
schlußfähigkeit der Ratsversammlung fest . 

2) Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung 
am 06. November 1980 

Die Nieder schrift über die Sit zung der Ratsver sammlung am 06 . November 1980 
hat j_m Büro der Stadtpr äsidenten zur Einsicht ausgelegen. Einwendungen 
wurden nicht erhoben . Damit ist die Niederschrift genehmigt . 

3) Bürgerfragestunde 

a ) Gestaltung des Bebelplatzes in Elmschenhagen 

Hierzu liegt folgende Anfrage von Herrn Kempe vor: 

* der 

1) Stimmt es , daß Herrn Dombrowski zusätzlich seitens der Stadt 
ein Grundstück auf dem Bebelplatz verkauft wurde? Wenn j a , wurde 
dabei die Selbstverwaltung eingeschaltet? 
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2) I s t beabs i chtigt, den best ehenden Bebauungsplan Nr. 379 so zu 
änder n , daß Herr Dombrowski einen gr ößer en und höher en Bau 
hins t ellen kann? 

3) Si nd i n der Verwaltung Herrn Dombrowski Zus i cherungen gemacht 
worden, aus denen hervor geht , daß Herr Dombrowski Schadener sat z 
gel tend machen kann? 

4) I s t die St ad t Kiel ber eit, den Bebelplatz so zu ges t alten, 
daß er im Inter esse der Bürger Elmschenhagensal s bürgerfreund
liche Grünanlage und Kommunikationszentrum genutzt werden kann? 

Nachdem Herr K e m p e seine Anf r age verlesen und begründet hat, 
beantwortet St adtbaurat B a r t e l s (parteilos ) di ese im Namen 

/ des Magi stra t s wie in Anlage 1) zu dieser Nieder schrift wiedergegeben. 

Auf die Zusat zfr age von Herrn K e rn p e , ob dar an gedacht i s t, dieser 
zusät zlichen Maßnahme zuzus timmen oder aber s i e abzulehnen , erwidert 
Stadtbaura t B a r t e l s (parteilos ), daß die Stadt ni cht beabs i chtigt, 
den gültigen Bebauungsplan zu ändern . Das bedeutet, daß das Bauvorhaben 
i n Über ei nst i mmung mit dem geltenden Bebauungsplan ausgef ührt werden muß. 

Weiter e Wortmeldungen liegen ni cht vor. 

- Kenntnis genommen -

4) Geschäftli che Mitteilungen des St adtpräsident en 

- Es l iegen keine Geschäftlichen Mitteilungen vor -

4a ) Genehmigungen für den Bau von U-Boot en für Chile 

Hier zu liegt f ol gender Antrag der CDU-Fraktion vor : 

Der Magis trat wi rd beauf tragt, die Bundesr egi erung aufzuforder n , ihre 
für den Bau und den Export erteilten Genehmigungen von 2 U-Boot en f ür 
Chile nicht rückgängi g zu machen . 

Dieser Antrag wurde mit einer Zusammenstellung auf den Tisch gel egt . Die 
Dringlichkeit bei der Ber atung der Tagesor dnung anerkannt . Es wurde außer
dem f estgel egt, daß dieser Antrag nach Punkt 4 ber at en wi r d. 

St adtrat Sa u e rb a u m (CDU) begründet den Antrag f ür seine 
Fraktion und bemerkt , daß alle , die sich für die Stadt ver antwortlich 
fühien, durch die Meldung des Warns treiks bei der Howaldtswerke Deut sche 
Werft AG aufgeschreckt wurden . J eder is t s . E. aufgefor dert, im Inter
esse der Kiel er Bürger eine sachger echte Antwort zu geben . Seine Frak
tion s i eht ihren Bei t r ag in diesem Antrag . Dieser Antrag aber i s t und 
darf keine Sympathieerklärung für das Regime i n Chi l e sein und soll nicht 
erneut in die Grundsat zd i skussion einmünden , wann und an wen Waff en ge
lief ert werden sollen . Er - und sicherlich auch al le ander en - wär en f r oh, 
wenn es auf di eser Wel t keine Waffenschmieden mehr gäbe , aber di e Real ität 
s i eht nun einmal ander s aus . Dies ist ganz deutlich gewor den durch den 
Warns treik der unmi t telbar betroffenen Mitarbei ter de r Howal dt swerke . Der 
St opp des geplanten Bau ' s von 2 U-Boot en gefährdet die Arbei tsplä t ze von 
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rund 1.000 Mitarbeitern. Die CDU-Fraktion vertritt die Auffassung, daß 
die Mitarbeiter dieses Betriebes der Fürsorge und Hilfe aller im Rahmen 
des möglichen bedürfen. Es hätte auch wenig Nutzen, wenn man heute und 
hier zu dem Bau der U-Boote nein sagen würde, denn in der Frage von 
Waffenlieferungen gibt es keine weltweite Solidarität . Er hat Respekt 
vor denjenigen, die sich über dieses Problem immer noch Gedanken machen 
und die sich möglicherweise zu anderen Zeitpunkten anders entschieden 
hätten. Aber Gewissensfragen allein helfen hier nicht. Er hofft, daß 
dem vorliegenden Antrag seiner Fraktion zugestimmt wird. Der SPD-Fraktion 
dürfte übrigens die Zustimmung nicht schwer fallen, wenn man sich an das 
Aktionsprogramm dieser Partei zum Kommunalwahlkampf erinnert, das unter 
dem Thema "Für Arbeit und Solidarität" stand. Die CDU -Fraktion setzt 
sich ein und erklärt sich solidarisch mit den Arbeitern der Kieler Werft . 

Stadtrat L i P P e (SPD) will im Gegensatz zu seinem Vorredner nicht 
in erster Linie über den Streik sprechen , sondern über den Inhalt des 
vorliegenden Antrages, nämlich die Lieferung von U-Booten an Chile . Was 
Stadtbaurat Sauerbaum dadurch geboten hat, daß er über diese Tatsachen 
überhaupt nicht s ausgesagt hat, i s t ein Schaustück für politischen Op
portunismus . Aus Pressemitteilungen und aus den Ausführungen von Stadt
rat Sauerbaum ist zu entnehmen , daß die Lieferung von Waffen eine rein 
wirtschaftliche Sache sein soll . Dem aber muß er entgegenhalten, daß die 
Bundesrepublik Deutschland keine Aktiengesellschaft ist , sondern ein be
wußt demokratisch geführter Staat . Wer dies bestreitet, der mag sich die 
Frage beantworten, ob er die Lieferung von Waffen nach Kuba befürworten 
würde. Die Lieferung von Kriegswaffen an andere Länder bedeutet doch 
auch immer ein Werturteil über die Machthaber des jeweiligen Empfänger
staates. Bei allem Respekt vor den Argument en ist es doch makaber, daß 
u.a. Christdemokraten gegen das Regime in Chile arbeiten und argumen
tieren und die Kieler CDU-Fraktion Waffen an dieses Regime liefern 
lassen will. Nach den jüngsten Feststellungen der Bürger in Chile ist 
die Unterdrückung dort institutionalisiert. Die Politiker haben daher 
die moralische Pflicht, in diesem Zusammenhang auch über das zu reden, 
was in Chile stattfindet . Keiner aber möge das, was er über die Maßstäbe 
politischer Moral sagt, so auslegen, als wolle er den Arbeitern der 
Werft vorwerfen, sie seien nicht moralisch. Er hat durchaus Verständnis 
dafür, daß jeder um seinen Arbeitsplatz fürchtet, aber darum geht es 
hier nicht, es geht vielmehr um die Verantwortung . 

Ratsherr H e il i g (CDU) wirft ein , dies sei Scheinheiligkeit. 

Stadtrat L i p p e (SPD) erwidert, vor einem Jahr habe die CDU
Fraktion dem Antrag, ein Denkmal für den Matrosenaufstand 1918 in Kiel 
zu errichten , nicht zugestimmt . Heute aber unterstützt sie die Lieferung 
von U-Booten nach Chile . Es geht hier doch um die Verantwortung eines 
Unternehmens-Vorstandes , denn er ist verantwortlich fü r die Politik seines 
Unternehmens . Die Ursachen für das Dilemma, in dem man j etzt s teckt, liegen 
sehr viel weiter zurück . Das Unternehmen hat sich entgegen der Warnungen 
durch einen umfangr eichen Auftrag an den Iran gebunden . Dieser Auftrag i st 
nicht deshalb geplatzt, weil bösartige Politiker es verhindert haben, 
sondern weil sich bei Rüstungsaufträgen von Staaten mit totalitärer 
Struktur sehr schnell die Voraussetzungen ändern können . Nach dieser Er-
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fahrung i s t die Unternehmens l eitung in ei ner nahezu ka t astrophal en Unter
nehmenspolitik darauf ausgewichen, ander e Auf traggeber, di e s i ch gl ei ch
falls in einem akuten Spannungszus tand mit ihren Nachbarn befinden und 
nahezu das gl eiche Ausfallris iko beinhalten, zu suchen. Si e gl auben, es 
auf dem Rücken der Arbeitnehmer austragen zu können . Der Vor s t and der Ge
werkschaft IG Met all in Kiel hat die Erklärung abgegeben, daß er kein 
Verständnis f ür die Äußerung des Unter nehmens-Vor s t andes hat, daß das 
Werk Süd f ür 1 oder 1 1/2 Jahre geschlossen wer den müßt e , sofer n di ese 
bei den U-Boot e f ür Chile nicht gebaut wer den würden . Di es ist doch nichts 
ander es al s Panikmache und niemand wird doch wohl im Ernst behaupten 
wollen, daß diese U-Boot e nicht für den Zwecke verwendet wer den, f ür 
den s ie auch gebaut s ind, denn Chile bef indet si ch i n einen Spannungs
zus tand mit seinem Nachbarn Argent i nien. Was die CDU j e t zt will, das wär e 
ein klar er Ver s t oß gegen das Kri egswaffenkontrollgesetz . 

In einer Zwischenfrage möchte Ra t sherr Bo y se n (CDU) wissen, ob 
ihm bekannt i s t, daß di e Thyssen-Werke i n Emden U-Boot e f ür Argentini en 
her stellen. 

St adtrat L i P P e (SPD) antwortet, es könne doch aber ni cht die Kon
sequenz sein, daß im Gegenzug nun Chile unt er stützt werden muß . 

St adtrat H ag e i s t e in (F.D .P.) gl aubt, daß niemand St adtrat 
Sauerbaum und der CDU-Fraktion unter s t ellt, s i e woll ten mit diesem Antrag 
irgendwel che Sympathien f ür das Regime i n Chile ausdrücken. Dies is t auch 
nicht der Grund, den Antrag abzulehnen. Der artige Ant r äge aber können 
durchaus diese Wirkung haben und es gilt hier, schon ei nen sol chen Schei n 
zu vermeiden. Der Ausspruch "Ers t kommt das Fressen und dann die Mor al" 
bel euchtet sehr genau, daß dieses Problem zwei Sei ten hat, die s i ch manch
mal konträr gegenüber s t ehen. Leider gibt es immer noch keine i nter national e 
Konvention gegen den Waffenhandel. Er häl t das Argument , wenn nicht die 
Bundesr epublik di e U-Boote l ief ert, dann wi r d eben ein ander es Land 
lief ern, nicht für durchschlagend. Man sollte sich nicht unbedi ngt die 
morali schen Maßs t äbe der UdSSR zu ei gen machen und auch sehen , daß di e 
Bundesr epubli k mit i hrer Ver gangenheit - hiermi t i st ni cht nur das Dritte 
Rei ch gemei nt -, ganz ander s zu sehen i st als z . B. Frankreich; denn f ür 
eine ehemalige Kol onialmacht wie Frankrei ch gi bt es manchmal ganz ander e 
Zwänge des Handlungsfreiraumes . Die Lief erungen der U-Boote sind zum einen 
damit begründet worden , daß der Raum um Chi l e z . Z. überhaupt kein Spannungs
gebiet is t zum ander en wurde das Argument angeführt, man sollte Chi l e unter
s tützen , um Waffenl ieferungen an Argentinien auszugleichen . Diese beiden 
Argument e stehen doch aber in völligem Wider pruch zueinander. Daher kann 
es für seine Fraktion nicht i n Frage kommen , daß quas i Ausgl eichs l iefe
rungen vorgenommen wer den. Als ein weiteres Argument könnt e angeführ t wer den , 
daß man mit Panzer n , G 3 oder ander en Waffen ganz eindeutig auch die eigene 
Bevölkerung unterdrücken kann, mi t U-Boot en aber nicht . Auch dieses Ar
gument kann nicht zi ehen, denn nach allen Informationen i st die Mari ne 
in Chile nicht nur der r eaktionär s t e Tei l der Str eitkräfte , sondern auch 
der j enige , der sich am meist en bei Fol terungen her vorgetan hat. Fol te-. 
rungen kann man mi t Si cherheit auch auf oder von U-Booten aus vor nehmen . 

Sprecher geht dann auf die Frage der Arbeitsplätze bei der Werft ein und 
ist damit wi eder bei dem Ausspruch des Fr essens und der Moral . Wenn man 
die wi r tschaft l iche Situation der Bundesr epublik mit der von Chile ver 
gl eicht , dann muß man bei allem Ver ständnis für die Sorgen um Arbeits 
plät ze sagen , es wäre wohl r ichtiger, et was weniger zu fressen und et was 
mehr Mor al zu zeigen . Nach seinen Informationen aus dem HDW-Bereich trif ft 
es nicht zu, daß sofort fü r 1 bis 1 1/ 2 Jahre ca . 1000 Arbeits plätze ver 
l or engehen. Was drohen würde , wären nicht Entlassungen , sondern bestenfal l s 
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Kurzarbeit, er meint, daß dies aber in diesem Zus ammenhang hingenommen 
werden könnte . Es i s t für ihn klar, daß man s i ch nicht darauf zurück
zi ehen kann , daß man s i ch selbs t nicht die Finger schmutzi g macht . Die 
Frage von Waffenlieferungen wird immer ein schwieriges Problem bleiben . 
Bevor man sich aber a l s Mitglied des Bundest ages öffentlich und spekta
kulär zu sol chen Dingen äußert, sollte man s i ch besser vorher dafür ein
setzen, daß eine Regis trierung s t attfindet. Wenn es in den Augen mancher 
viellei cht auch Träumer ei en sind, denen er nachhängt, gibt es doch Situa
tion, in denen er sich lieber sagen l äßt, er sei ein Träumer, al s daß er 
menschenvernichtende Diktatoren unterstützt . 

St adtrat Sa u e rb a u m (CDU) i s t sei nem Vorredner dankbar, daß 
er die Diskussi on wieder versachlicht ha t, nachdem s i e durch den Beitrag 
von Stadtrat Li ppe abgeglitten war . Er t eilt zwar di e Auffassung von 
Stadtrat Hagel s t ei n nicht, ha t aber ber ei ts zum Ausdruck gebracht, daß 
er Respekt hat vor denen , di e s i ch Gedanken um dieses Problem machen. Im 
vergangenen Jahr ha t er u . a . auch mit dem SPD-Bundestagsabgeordnet en 
Norbert Gansel über diese Probleme diskutiert . Wenn ihm j etzt unter s t ellt 
wird, er will das Regime unter s tützen , was mit Sicherheit nicht seine Ab
si cht i s t, i s t dies nahezu schäbig . Und es i s t seines Erachtens ein un
geheurer Zynismus , daß ger ade St adtrat Lippe als Sprachrohr genommen wi rd , 
der sich nicht gescheut hat, s i ch in ei ne völl ig über f lüssige Position 
wählen zu lassen. (Gemeint i s t die Direktor ens t elle bei der Kie l er Wohnungs
baugesellschaft , di e Stadtrat Lippe im Januar 1981 übernimmt ) . Um auf das 
Stichwort "Für Arbeit und Solidarität" zurückzukommen , muß er f r agen, wo 
denn nun ei gentlich die Soli darität der SPD bleibt . Diese Soli darität ha t 
man doch l ediglich dann deutlich zu spüren bekommen, wenn es darum ging , 
nicht mehr haltbare per sonelle Positionen zu halten und neue zu schaf f en, 
allerdings nur in der Kieler Partei spitze . Stadtra t Lippe ha t eine völlig 
über f lüss i ge Pos ition bei der Kiel er Wohnungsbaugesellschaft erhalten , 
Stadtrat Möller erhält als künftiger Personaldezernent eine Position, bei 
der es noch ni cht not wendig war, s i e mit einem neuen Mann zu beset zen , 
und die SPD- Fraktion hält fes t an dem Geschäft sführer eines Kommunkika
tions- und Kultur zentrums , dessen Verbleib ei nfach nicht mehr ha ltbar i s t . 
Anspruch und Wirklichkeit klaffen doch bei dieser Fraktion diametral aus
einander . Die CDU- Fraktion wird s i ch nicht scheuen , diese Dinge den Wähler n 
in den nächs t en Jahren auch ganz klar vor Augen zu f ühren. 

Eigentlich hatte er gar nicht beabs i chtigt, auf dies e Dinge einzugehen, 
sondern ihm lag an einer Sachdiskussion , aber dieser Weg wurde von St adt
rat Lippe beschri tten. Der Si cher heitsrat der Bundesr epublik Deutschland 
hat die Aufgabe , über die Genehmigung der art iger Auft r äge zu entscheiden 
und die Mi t glieder des Si cherheitsr at es hatten s i cherlich die glei chen 
Bauchschmerzen bei ihrer Ent scheidung wi e auch seine Frakt ion, aber s i e 
haben s i ch f ür die Arbeitsplä t ze ent schieden. St adt rat Li ppe hat hier viel es 
über Chile gesagt , was auch er unter s trei chen kann und es gibt viel es , was 
zu diesem Thema grundsät zlich zu sagen ist . Auch er wär e f r oh, wenn Waffen 
nicht mehr hergest ellt werden müßt en , aber er l ebt nun einmal nicht auf 
dem Mond, sondern muß mit den gegebenen Ta t sachen l eben . Es ha t seiner zeit 
l ange Diskuss i onen darüber gegeben, ob z . B. Wal zstraßen in Ostblockstaat en 
geliefert werden sollten, denn di ese könnten auch schnell so umgerüs t et 
werden, daß man dami t Waffen her s t ellen kann . Sprecher scheut s i ch davor, 
di eses Thema jet zt wei t er auszuweiten , weil er weiß , daß es i m Ergebnis 
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nichts mehr bringen wird. Es geht hier nicht um ein vordergründiges 
Spektakulum, sondern es geht um das, was die Arbei ter der Werft ge
fordert haben . Seine Fraktion l äßt sich die Verantwortung für 1.000 
Mitbürger dieser Stadt nicht madig machen . 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Beschluß: Der Antrag wird mit Sti~nenmehrheit a b ge l e h n t . 

- Ratsherr Breitkopf hat bei der Beratung und Abstimmung der Vorl age 
als Angehöriger der HDW nicht mitgewirkt -

5) Geschäftliche Mitteilungen des Magistrats und des Oberbürgermeisters 

a) Erdbebenhilfe für Italien 

Kenntnis genommen; ein Abdruck dieser allen Mitgliedern der Ratsver
sammlung schriftlich vorliegenden Geschäftlichen Mitteilung des Haupt
amtes ist in der dieser Niederschrift vorgehefteten Kurzniederschrift 
enthalten . 

b) Datenschutzberi cht 1980 

Kenntnis genommen ; ein Abdruck dieser allen Mitgliedern der Ratsver
sammlung schrift lich vorliegenden Geschäftlichen Mitteilung des Vor
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses ist in der dieser Nieder
schrift vorgehefteten Kurzniederschrift enthalten . 

c) Bericht über die Hausbesetzung "Sophienhof" 

- Diese Geschäftliche Mitteilung wurde mit einer Zusammenstellung auf 
den Tisch gelegt , die Dringlichkeit der Beratung der Tagesordnung 
anerkannt -

Bürgermeister H oc h h e i m (CDU) verliest die allen Mitgliedern 
der Ratsversammlung schriftlich vorliegende Geschäftliche Mitteilung . 

Stadtrat M ö 1 I e r (SPD) erläutert , seine Fraktion habe diesen 
Bericht beantragt, weil sie der Auffassung ist, daß die Öffentlichkeit 
nicht nur mit offenen Briefen und Flugblättern informiert werden 
sollte , sondern auch aus der Sicht des Magistrats . Seine Fraktion teilt 
Inhalt und Tendenz dieses Berichtes . Die Besetzung des Sophienhofes ist 
rechtswidrig . Es ist aber auch klar, daß die Wohnsituation in Kiel ge
r ade für junge Leute und Studenten völlig unzureichend ist. Es wird 
daher begrüßt, daß die Neue Heimat in etwa in Anlehnung an die Tendenz, 
die auch der Magistrat für städtische Häuser anstrebt, die Nutzung zu
läßt . Die SPD-Fraktion steht zu der im Bebauungsplan Nr. 63 1 festge
stellten Planung. Es ist wirklich an der Zeit, daß endlich die Ruinen 
des Krieges in diesem Bereich beseitigt werden und die Bauplanung voran
schreitet . Es ist erfreulich , daß feststeht, daß nun endlich 198 1 be
gonnen wird. Aus der Sicht seiner Fraktion ist es auch richtig, daß die 
Stadt nicht vorzeitig und unnötig Häuser abreißt , sondern sie solange 
durch Wohnungssuchende nutzen l äßt, wie nicht hohe Investitionen zur 
Bewohnbarkeit notwendig sind . In dieser Angelegenheit sind sehr viele 
offene Briefe verschickt worden, mit teilweise ultimativen Forderungen, 
denen sich seine Fraktion nicht anschließt . Die SPD- Fraktion ist aber 
dafür , daß die zuständigen Vertreter der Stadt Gespräche mit den Haus
besetzern im Sinne der Schlußbemerkung des Berichtes führen . 
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Ratsherrin S i e v e r s (CDU) erinnert dar an, daß s i e in der l e t zt en 
Sitzung der Rat sver sammlung im Zus ammenhang mi t der Anfrage über die Be
schaffung von Wohnraum für Studenten an die Kie l er Bürger appelliert hat , 
Studenten aufzunehmen. Sofern s i ch heute unter den Besuchern wohnungs
suchende junge Leute oder Studenten befinden, bittet s i e die j enigen, di e 
keinen Wohnraum haben, s i ah beim Wohnungsamt zu melden. In der l et zt en 
Sitzung des Wohnungsausschusses wurde auf Antrag der CDU-Fraktion be
ri chtet, wie hoch di e Zahl der Wohnungs suchenden i n Kiel i s t. Die Zahl 
liegt bei etwa 4.000 . Das bedeutet aber nicht , daß alle keine Wohnung 
ha ben. Von di esen 4. 000 ha ben etwa 1.000 bis 1. 500 keine Wohnung , der 
Rest bemüht sich um eine ander e Wohnung . Das bedeutet, daß damit auch 
Wohnraum frei wird. Abschließend erklärt s i e , es i s t auch für die CDU
Fraktion bedauerlich, daß diesen Studenten keine besser en Möglichkeit en 
angebot en werden können. 

Wei t er e Wortmeldungen liegen nicht vor. 

- Kenntnis genommen -

6) Kleine Anf ragen - Frages tunde 

a ) Kinder gartenplätze in Elmschenhagen und Wellsee - Drs . 514 -

Hier zu liegt f ol gende Kleine Anf r age von Rat sherrn Leest vor. 

1) Wie viel e Kindergartenplä t ze s ind i n KTH i n Elmschenhagen (RO 1) 
und Wellsee (RW 7) vorhanden? 

2 ) Wieviel e Kinder von 3 bis 7 Jahren einschl . Aus l änder gibt es 
z. Z. i n Elmschenhagen und Wellsee? 

3) 
a ) Wieviel e Vor anmeldungen f ür di e best ehenden Heime und Einrich

tungen in Elmschenhagen und Wellsee liegen vor ? 
Wie soll dieser Bedar f abgedeckt werden? 

b) Wie hoch i s t der Anteil der nicht angemeldet en Kinder ? 

4) I s t zur Abdeckung dieses Bedar fs auch di e vorübergehende An
mie tung von Wohnungen z . B. Terrassenwohnungen o. ä . im 
Krooger Kamp eingeplant worden? 

- Diese Anfrage wurde mi t einer Zusammens t ellung auf den Tisch gel egt , 
die Dringl ichkeit bei der Ber a tung der Tagesordnung anerkannt -

Nachdem Ra t s herr L ee s t (CDU) seine Kleine Anfr age verlesen und 
begründet ha t, bean twortet St adtschulrat Z i m m e r (CDU) i n Ver
t r etung von St adtrat Lütgens diese Anfrage im Namen des Magistr a t s , wie 

/ i n Anlage 2 zu dieser Nieder schrift wiedergegeben . 

- Kennt ni s genommen -
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b) Datenverarbeitung in der Bußgeldsteile - Drs . 515 -

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn Petersen vor: 

1) Wie ha t sich in der Bußgeldsteile der Stadt Kiel der Einsatz 
der e l ektronischen Datenverarbeitung bewährt? 

2 ) Welche Dateien werden zu Erfassung der Verkehrssünder in Kiel 
geführt? 

3) Mit welchen Stellen nimmt die Bußgeldsteile der Stadt Kiel einen 
Datenaustausch vor? 

4) Werden Verkehrsteilnehmer, die mehrfach eine Ordnungswidrigkeit 
begangen haben , aber noch unter der Eintragungsgrenze des Kraft
fahrtbundesamtes liegen , vom Ordnungsamt der Stadt Kiel r egi
striert? 

Diese Kleine Anfrage wurde mit einer Zusammenstellung auf den Tisch 
gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung der Tagesordnung anerkannt -

Nachdem Ratsherr Pet e r se n (F .D. P. ) seine Kleine Anfrage ver
lesen und begründet hat, beantwortet Stadtschulrat Zirn m e r (CDU) 
in Vertretung von Stadtrat Quade die Kleine Anfrage im Namen des Magi-

/ strats wie in Anlage 3 zu dieser Niederschrif t wiedergegeben . 

Ratsherr Pet e r sen (F . D.P.) möchte in einer Zusatzfrage wissen , 
ob demnach auch keine EDV-Aufzei chnungen geführt werden . 

Herr L e c hel - Leiter des Ordnungsamtes 
diese Frage persönlich beantworten . 

- wird Rats herrn Peter sen 

- Kenntnis genommen -

c) Radfahrer 

Diese Kleine Anfrage wurde mit einer Zusammenstellung auf 
den Tisch gelegt, die Dringlichkeit bei der Beratung der 
Tagesordnung anerkannt -

Hierzu liegt folgende Kleine Anfrage von Ratsherrn Raupach vor: 

- Drs . 516-

1) Wel che Vorteil e hat es für die Stadt Kiel, wenn Bürger im 
innerstädtischen Bereich nich~ den Pkw benutzen , sondern mit 
dem Fahrrad fahren? 

2) Wel che Hilfs lösungen sieht die Stadt Kiel und in wel cher Reihen
folge überprüft sie diese Notlösungen , wenn es unvermeidbar i st , 
daß ein Radweg durch Baustellen blockiert ist? Welchen Stellen
\\'ert hat das Schild "Radfahrer absteigen" und wie häufig wird 
davon Gebrauch gemacht? An wel ches Amt sollen sich Bürger wenden, 
di e meinen, dieses ,Schild sei zu Unrecht aufgestellt worden? 

3) Was hat die Stadt Kiel in den vergangenen Jahren getan, um zu 
verhindern, daß parkende Autos den Radweg blockieren? Was will 
sie in Zukunft unternehmen? 
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Rat sherr 
Anf r age . 

R a u p ac h (SPD) verliest und begründet seine Kleine 

Während er seine Begründung vorträgt, unter bricht Stadtpräsi den t 
J 0 h a n n i n g die Sitzung von 16 . 39 Uhr - 16 .41 Uhr, da di e Rat s 
ver sammlung ni cht mehr beschlußfähig i s t. 

Nachdem di e Beschlußfähigkeit der Rat sver sammlung wieder herges t ell t ist, 
set zt Rat sherr Raupach seine Aus führungen for t . 

Anschließend beantwortet St adtbaurat B a r t el s (parteilos) di e 
/ Kleine Anfrage im Namen des Magi s trat s wie in Anlage 4 zu dieser Nieder

schrift wiedergegeben. 

- Kenntnis genommen -

d) Energi ever sorgung des Ostufer s mit Gas - Drs . 517 -

- Diese Anfrage wurde mit einer Zusammens t ellung auf den Tisch gel egt, 
di e Dringlichkeit bei der Ber atung der Tagesordnung anerkannt -

Hier zu liegt fo l gende Kleine Anfr age von St adtrat Sauerbaum vor: 

Hält der Magistrat die f rüher e Entscheidung , die Energiever sorgung 
auf dem Ostufer auch mit Gas durchzuführen nach wie vor f ür richtig 
oder aber für eine hist orische Fehlentscheidung? 

Bei der Ber atung der Tagesordnung wurde dar auf hingewiesen, daß di e An
f r age in der heutigen Sit zung von St adt r at Dr. Mol l nicht beantwortet 
wer den kann und somi t nicht zur Ber a tung ans t eht. 

e ) Geschäft sführ er der "Pumpe" - Drs . 518 -

- Diese Anf r age wurde mi t einer Zusammens t ellung auf den Tisch gelegt , 
die Dringlichkeit bei der Ber atung der Tagesor dnung anerkannt -

Hie r zu liegt fo lgende Kleine Anfr age von Rat sher rn Dr. Ber nhardt vor: 

1) Was ha t der Kulturdezernent unter nommen , seitdem der Vor s t and 
des Kultur- und Kommuni ka t i onszentrums "di e Pumpe e . V." förm
lich fes t gest ellt hat, daß keine Ver t r auensbasis mehr zwischen 
i hm und dem Geschäftsführer besteht ? 

2) Was hat der Kulturdezernent unternommen, sei tdem der Vor stand 
am 18 .11.1 980 dem Geschäft s führer gekündigt hat? 

3) Wel che Empfehlung wird der Dezer nent dem Ver ei n gegenüber geben , 
um s i cher zus t el len , dru6 die Pumpe ab 0 1. 0 1.1 98 1 f unktionsfähig 
bleibt? 

Bei der Ber atung der Tagesor dnung wurde dar auf hingewiesen , daß die An
f r age in der heutigen Sitzung von St adtrat Bal zer sen nicht beantwortet 
werden kann und somit nicht zur Beratung ansteht . 

7) Große Anf r agen - Fragestunde -

- Es l iegen keine Gr oßen Anfr agen vor -
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8) Sicherheitsanalyse für die Erweiterung der Ace tylen-Anlage der 
Firma AGA Gas 

- Drs . 489 -

Hierzu liegt folgender Antrag der F.D.P.-Fraktion vor: 

Die Bauverwaltung wird aufgefordert, eine ei gene Sicherheitsana
lyse für den geplant en Aus bau der Acetylen-Anlage der Firma 
AGA-Gas in Auftrag zu geben. 

Ratsherr Pet e r se n (F.D.P.) begründet den Antrag für 
seine Fraktion. Er erklärt, daß die F.D.P.-Fraktion den Änderungs
antrag , der von der SPD-Fraktion ges t ellt werden wird, übernimmt. 

Daraufhin legt St adtrat M ö 1 1 e r (SPD) den Änderungsantrag 
seiner Fraktion nur noch vor und verzichtet auf einen Redebeitrag . 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion hat fo l genden Wortlaut: 

Die Verwaltung wi rd beauftragt, beim Gewerbeaufs i chtsamt 
eine Störfallanalyse für den geplant en Aus bau der Acetylen
Anlage der Firma AGA Gas in Auf trag zu geben . 

Beschluß über den SPD-Änderungsantrag : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

Über den F.D.P.-Antrag wird nicht mehr abgestimmt. 

9) Spät sprechstunde in der Kfz-Zulassungsst elle - Drs . 490 -

Hierzu liegt folgender Antrag der F.D.P.-Frakt i on vor: 

Für die Kfz-Zulassungsst elle der Landeshauptstadt Kiel wird 
an Donner s t agen die Sprechstunde vom Vormittag auf den Nach
mittag verlagert (von 14 - 18 Uhr). 

Stadtrat H ag e 1 s t e in (F.D.P.) erinnert dar an, daß sei ne 
Fraktion auf dieses Thema vor l ängerer Zeit schon einmal eingegangen 
i s t. Vom zuständigen Dezernent en wurden nur die dr ei Argumente da
gegen gesagt: 1. Das war schon immer so , 2. das war noch nie so und 
3. da könnte j a jeder kommen. Da aber nach wie vor das dringende Be
dürfnis der Bürger nach der Spät sprechs tunde in der Kfz- Zulassungs
s t elle besteht, hat j et zt seine Fraktion den Antrag modifizi ert er
neut e ingebracht. Die F.D.P.-Fraktion zweifelt auch nicht daran, daß 
dieser Antrag angenommen werden wird, denn der SPD-Fraktion bleibt 
im Zweifel nichts übrig , al s zuzustimmen, nachdem die bürgernahe 
Verwaltung ein besonder es Anliegen des neuen Oberbürgermeisters ist . 

Ra t sherr H i r t e (SPD) beantragt , di esen Antrag an den Ordnungs
ausschuß zu überweisen. Die Sache sollte besser in diesem Ausschuß 
geklärt werden, allerdings sollte der Antrag nicht mit dem Argument 
abgel ehnt werden , es sei schon immer so gewesen . 

Weiter e Wortmel dungen l iegen nicht vor. 

Beschluß über den überweisungsantrag an den Ordnungsausschuß : 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit 
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10) Ausschußumbesetzungen - Drs . 497/498 -

Hierzu liegen folgende Anträge vor: 

a) Umbesetzung im Bauausschuß 
Antrag der CDU -Rat sherren-Fraktion 

Für das bisherige stellv. Mitglied St adtrat Karlhei nz 
St egemann wird als neues stellv. Mitglied Ratsherr 
Peter Boysen gewählt. 

b) Umbeset zung im Personalausschuß 
Antrag der CDU -Fraktion 

Für das bisherige Mitglied Ratsherr Hans-Joachim Lange 
wird als neues Mitglied Ratsherr Kurt Kuessner gewählt. 

Für das bisherige s tellv. Mitgli ed Ratsherr Kurt Kuessner 
wird als neues s t ellv. Mitglied Ratsherr Dr. Heinz Hermann 
gewählt. 

c ) Umbesetzung im Finanzausschuß 
Antrag der CDU-Fraktion 

Für das bisherige s tellv. Mitglied Stadtr atKarlheinzStegemann 
wird als neues s tellv. Mitglied Ratsherr Kurt Kuessner gewählt. 

d) Umbesetzung im Wohnungsausschuß 
Antrag der SPD-Fraktion 

Als Nachfolger f ür das ausscheidende Mitglied Hartmut Lippe 
wird Rat sherr Hol ger L ü thaIs Mitglied des Wohnungs
ausschusses benannt. 

Beschluß über die Anträge zu a) bis d) j eweils : 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

10c) Wahl eines ehrenamtlichen Magistratsmitgliedes - Drs . 519 -

Hier zu liegt folgender Antrag der SPD-Fraktion vor : 

Rat sherr Hol ger L ü t h wird ab 1. Januar 198 1 für das 
ausscheidende Magistratsmitglied Hartmut Lippe zum ehren
amtlichen Magi str a t smitglied f ür das Dezernat Wohnungsbau 
und Wohnungswesen gewählt. 

- Dieser Antrag wurde mit einer Zusammenstellung auf den Tisch gel egt , 
di e Dringlichkeit bei der Beratung der Tagesor dnung anerkannt . Es 
wurde außerdem festgelegt , daß dieser Punkt al s Punkt 10c) behandel t 
werden soll -

St adtpräsident J 0 h a n n i n g weist darauf hin, daß für die Wahl 
eines ehrenamtlichen Stadtrat es § 65 der Gemeindeor dnung gesetzliche 
Grundlage i st . In Absatz 4 wird dazu ausgeführt, daß , wenn die Wahl
stelle eines ehrenamtlichen St adtra t es während der Wahl zei t f r ei wird , 
der Nachfol ger nach § 40 Absat z 3 GO zu wähl en i st . Danach i st gewählt, 
wer die mei s t en Ja-S timmen erhält. Da in diesem Antrag aber gleichzei
tig die Zuteilung des Sachgebiet es beantragt wird, gilt hierfür § 71 
GO, wonach der Beschluß der Mehrheit von 2/ 3 der gesetzli chen Zahl der 
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Starltvertreter bedarf . Wenn niemand widerspricht , wird durch Hand
zeichen gewählt, sonst durch Stimmzettel . 

Ein Antrag auf geheime Wahl wird nicht gestellt. Es wird deshalb offen 
gewählt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

Nach der Wahl von Ratsherrn Lüth zum ehrenmntlichen Stadtrat, vereidigt 
Stadtpräsident Johanning Herrn Lüth gemäß § 66 der Gemeindeordnung . Da
bei spricht der Gewählte unter Erhebung der rechten Hand die Vereidi
gungsformel nach. 

Die Nieder schrift über die Ver eidigung befindet sich in der Akte beim 
Personalamt. 

11) Gestaltungssatzung für Elmschenhagen - Drs . 499 -

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU -Fraktion vor : 

Die als Anlage beigefügte Satzung wird beschlossen . 

_ Dieser Antrag wurde mit einer Zusmnmenstellung auf den Tisch gel egt . 
Er ersetzt den ursprünglichen Antrag der CDU -Fraktion -

Stadtrat Di e k e 1 man n (CDU) begründet , daß die Gestaltungs
satzung aufgehoben werden muß, da sie in der Praxis durchlöchert Horden 
i s t. Von der SPD-Fraktion wird heute ein Änderungsantr ag gestellt werden , 
wonach die Sat zung weiterhin für das Gebiet der Firma Frank Heimbau 
gelten soll. Nach seiner Auffassung bedeutet dies aber eine Ungl eichbe
handlung, denn diejenigen Bürger, die die Häuser von der Frank Heimbau 
kaufen konnten , haben Veränderungen vornehmen können , die anderen Bürger 
aber, die als Mieter dort wohnen, können es j etzt nicht mehr , weil die 
Satzung bestimmte Veränderungen verbietet . Er hat volles Ver ständnis 
für den Wunsch der Miet er nach gr ößeren Fenstern bzw. Anbauten , denn die 
Wohnungen entsprechen einfach nicht mehr den heutigen Maßstäben . Den 
Änderungsantrag der SPD-Fraktion hält er für überflüssig, weil die 
Frank Heimbau durch eine Selbstbindung in ihrem Gebiet die Gebäude so 
erhalten könnte . Er bittet daher die Bauverwaltung, die Angelegenheit 
in diesem Sinne zu r egeln. 

Im Gegensatz zu Stadtrat Diekelmann ist Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) 
nicht der Meinung , daß die Gestaltungssatzung am Objekt gescheitert ist . 
Dies hat vielmehr sehr unterschiedliche Gründe . Sicherlich i st es auch 
auf die Unerfahrenheit in der Selbs tverwaltung , aber auch auf die Rechts
unsicherheit in der Verwaltung zurückzuführen , denn auch nachdem die 
rechtskräfige Gestaltungssatzung vorlag , hat das Bauordnungsamt Bauge
nehmigungen erteilt , die dieser Satzung wider spr echen . Er bedauert , 
daß die Verwaltung in dieser Angelegenheit nicht immer eine gute Figur 
gemacht hat . Da es sich bei 2/ 3 des Gebietes um ein guterhaltenes Wohn
viertel der Frank Heimbau handelt, sollte die Gestaltungssatzung auch 
fü r diesen Bereich weiter gel t en . Nach Meinung seiner Fraktion ist eine 
Selbstbindung nicht ausreichend . Es muß ein Bebauungspl an beschlossen 
werden oder aber die Satzung gelten . Die SPD-Fraktion erwartet , daß nun 
aber endgültig vom Bauordnungsamt nach der Satzung verfahren wird . Er 
hätte kein Verständnis dafür , wenn nach wie vor mit Billigung der Stadt 
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hiergegen verstoßen werden würde . Der Erhalt dieser Siedlung ist nur 
durch Beachtung der Gestaltungssatzung für diesen Bereich möglich. 
Sodann stellt er namens der SPD-Fraktion zu Artikel 1 folgenden 
Änderungsantrag : 

Die Gestaltungssatzung für Kiel -Elmschenhagen-Nord vom 6. November 1979 
wird für den im beiliegenden Plan gekennzeichneten Bereich aufge
hoben . Überschrift und Text der Satzung werden entsprechend ge-
ändert . 

Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) weist darauf hin, daß er nie ein 
Hehl daraus gemacht hat, daß er in der bestehenden Gestaltungssatzung 
keine Sache sieht , die den Anspruch erheben kann , inhaltlich eine Ge
staltungssatzung zu sein . Das aber ist für ihn kein Grund, nach Vorliegen 
eines rechtskräftigen Beschlusses nicht auf die Erfüllung in der Praxis 
zu drängen . Es sind aber in der Tat Genehmigungen ausgesprochen worden , 
die nicht dem Inhalt der Satzung entsprechen . Dies ist in der Meinung ge
schehen , man würde in diesen Fällen dem Bürger die Dinge nicht mehr ver
ständlich machen können . Es war zwar falsch, aber es ist geschehen in einer 
guten oder - wenn man so will - in einer bürgernahen Absicht . Seines Er
achtens lohnt es sich immer noch, den größeren Tei l des Siedlungsgebietes , 
der noch völlig intakt ist, zu erhalten . Das Problem der Ungleichbehand
lung s i eht er im Gegensatz zu Stadtrat Diekelmann nicht so sehr, wei l er 
in dem Erhal t der bestehenden Gebäudeformen nicht unbedingt etwas Unan
genehmes für die Bürger sieht . Er meint auch, daß es zunehmend für die 
Bürger deutlich wird, daß in dem Erhalt der Wohnumwelt durchaus etwas 
Positives zum Wohle der dort Wohnenden liegt . Aus diesen Gründen bittet 
er, der von der SPD- Fraktion beantragten differenzierten Lösung zuzu
stimmen. 

Beschluß über den Änderungsantrag der SPD- Fraktion : 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit 

Beschluß über die Drucksache 499 in der Form der vorab beschlossenen 
Anderung : 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit 

12) Gewährung einer Zuwendung an die Gesellschaft Bundesrepublik 
Deutschland - Union der Sozialistischen Sowj et-Republiken 

Hierzu liegt folgender Antrag der CDU - Fraktion vor : 

- Drs . 500 -

Der im Ausschuß für Kieler-Woche und Städtefreundschaften am 
18.11.1 980 gefaßte Beschluß betreffend die Gewährung eines Zu
schusses an die Gesellschaft Bundesr epublik Deutschland - Union 
der Sozialistischen Sowjet- Republiken in Schleswig-Holstein e . V. 
zur Abdeckung von Stornogebühren für nicht in Anspruch genommene 
Eintrittskarten zur Eröffnungsfeier der Olympischen Segelwettbe
werbe in Tallinn in Höhe von DM 1.1 34 ,-- wird aufgehoben . 
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Der Antrag der Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland - Union der 
Sozialistischen Sowjet-Republik in Schleswig-Holstein e . V. auf 
übernahme der Stornogebühren für nicht in Anspruch genommene Ein
trittskarten zur Eröffnungsfeier der Olympischen Segelwettbewerbe 
in Tallinn/UdSSR in Höhe von DM 1.1 34 ,-- wird abgelehnt; eine Zu
wendung wird nicht gewährt . 

Ratsherr Dr. Her man n (CDU) begründet den Antrag für seine 
Fraktion. Er erinnert daran, daß zunächst eine Freundschaftsfahrt 
der Stadt Kiel zu den Olympischen Segelwettbewerben in Tallinn ge
plant war. Da aber aufgrund der politischen Verhältnisse (gemeint 
ist der Einmarsch sowjetrussischer Truppen in Afghanistan) nur 
spär lich Anmeldungen zu dieser Fahrt kamen, fiel sie dann aus. Da
raufhin plante dann die Deutsch-Sowjetische Gesellschaft eine 
Reise nach Tallinn. Von den ursprünglich 88 Anmeldungen blieben 
aber nur noch 22 Teilnehmer übrig. Der zuständige Dezernent für 
Auslandsbeziehungen hat im Ausschuß für Kieler Woche und Städte
freundschaften erklärt, daß man diese Fahrt zwar unterstützen würde, 
aber keinesfalls finanziell . In dieser Situation kann Sprecher es 
nur als Zumutung empfinden, daß jetzt die Steuerzahler für eine 
überstürzte Entscheidung einer Gesellschaft in die Bresche springen 
sollen. 

Ratsherr N Y kam p (SPD) kritisiert, daß dieser Antrag nicht 
schriftlich begründet worden ist. Der amtierende Stadtpräsident 
hätte den Antrag ei gentlich gar nicht annehmen dürfen. Aber viel
leicht ist es so, daß der CDU-Fraktion gar nichts zur Begründung 
eingefallen ist. Der vorliegende Antrag besteht aus zwei Anträgen, 
nämlich einmal aus der Aufhebung des Beschlusses des Ausschusses 
für Kieler Woche und Städtefreundschaften und zum anderen aus der 
Ablehnung des Antrages der Gesellschaft. Es soll hier durch die 
Ratsversammlung etwas korrigiert werden, aber nicht , weil es als 
sachlich falsch angesehen wird. Die Halbherzigkeit, mit der Stadt
rat Schöning als der zuständige Dezernent die städtische Freund
schaftsfahrt nach Tallinn betrieben hat, spricht für sich . Und an
dere Dinge in seinem Dezernat zeigen gleichermaßen seine Halbher
zigkeit . Die SPD-Fraktion begrüßt es daher um so mehr, wenn andere 
Stellen die Initiative ergreifen und in die Bresche springen . Grund
sätzlich sollte man daher solche Bemühungen unterstützen. 

Stadtrat Die k e 1 man n (CDU) wirft ein, daß verschiedent
lich auch Anträge der SPD-Fraktion ohne schriftliche Begründung in 
der Ratsversammlung behandelt wurden. 

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g bestätigt, daß in der letzten 
Zeit häufig Anträge ohne schriftliche Begründung von dem jeweils 
amtierenden Stadtpräsidenten angenommen worden sind . 

Stadtrat Sau erb a u m (CDU) stellt klar, daß kein Mitglied 
seiner Fraktion etwas gegen die Gesellschaft hat, aber die Vertreter 
der Gesellschaft wollten damals dem zuständigen Dezernenten, Stadt
rat Schöning, bescheinigen, daß er es an Initiative hat fehlen 
lassen, und dabei wurde sehr laut in der Öffentlichkeit "getönt". 
Wenn sich aber jemand die Entscheidung schwer gemacht hat, mit der 
Fraktion zu stimmen , dann ist es Stadtrat Schöning gewesen . Er hat 
seine politische Auffassung hierzu dargelegt und im übrigen seine 
Pflicht als Dezernent getan . Die Fahrt der Deutsch-Sowjetischen 
Gesellschaft war doch von vornherein ein totgeborenes Kind , und ein 
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Verein muß es sich gefallen lassen, daß er, wenn er falsche Entschei
dungen trifft, auch die Konsequenzen tragen muß. Im übrigen erscheint 
es ihm beinahe so, als ob Ratsherr Hänsler, der Presseprecher der Ge
sell schaft war, Angst vor der eigenen Courage bekommen hat und deshalb 
zurückgetreten ist . 

Stadtrat S c h ö n i n g (CDU) hat wohl kaum mehr an Unverständnis 
gehört als die Äußerung, daß er etwas gegen Ostkontakte habe. Er be
trachtet die Möglichkeiten, Beziehungen zu Städten in sozialistischen 
Ländern zu unterhalten, auf der Grundlage der Möglichkeiten, die der 
Bundesrepublik Deutschland gegeben sind durc.h den Abschluß der entspre
chenden Verträge, und diese Verträge sind für ihn nicht nur geltendes 
Recht, sondern elementarer Bestandteil deutscher Außenpolitik. Wenn 
ihm fehlendes persönliches Engagement nachgesagt wird, dann muß er ent
gegenhalten , daß von der Deutsch-Sowjetischen Gesellschaft bei dieser 
FahrtzwnSchluß die gleichen Gründe genannt wurden, die auch er nennen 
mußte. Die Stadt hat aber keine Stornogebühren zahlen müssen, obwohl es 
dabei um 300 Karten für die Eröffnungsfeier ging . In dieser Situation 
stellt sich für ihn die Frage, weshalb man ihm nachsagt, daß er angeb
lich überhaupt nichts von diesem Geschäft versteht. Seines Erachtens 
ist die Fahrt der Deutsch-Sowjetischen Gesellschaft geplant worden, 
weil sich zwei SPD-Mitglieder profilier en wollten. Im übrigen ist es 
so , daß man bei Anträgen auf finanzielle Unterstützung zumindest von 
einer gewissen Eigenbeteiligung ausgeht. Davon ist aber in diesem Fall 
nicht die Rede. Die Gesellschaft verläßt sich voll und ganz auf den 
Steuerzahler . So aber geht es nicht, denn die öffentliche Hand ist 
kein Sel bstbedienungsladen . 

Ratsherr H ä n sie r (SPD) geht dann auf die Äußerung von Stadt
rat Sauerbaum ein, daß Stadtrat Schöning die Freundschaftsfahrt der 
Stadt Kiel sorgfältig vorbereitet hat. Dies wird von ihm bestritten. 
Die städtische Fahrt wurde schon vor den Olympischen Spielen abgesagt, 
so daß es möglich war, die Kartenbestellung zu stornieren . Im übrigen 
ist es so , daß die Fahrt der Deutsch-Sowjetischen Gesellschaft keines
wegs ein Alleingang war. Es haben Kontakte zu Bonn bestanden. Sprecher 
erklärt , daß er seine Tätigkeit als Pressesprecher der Deutsch-Sowje
tischen Gesellschaft aus Zeitgründen aufgegeben hat. Auf die Arbeit von 
Stadtrat Schöning als Dezernent für Auslandsbeziehungen Vlird seine 
Fraktion im nächsten Jahr zurückkommen , denn sie hat den Eindruck, daß 
die Ostkontakte unter ihm nicht nur vernachlässigt, sondern t eilweise 
im Bestand gefährdet werden. Stadtrat Schöning ist als Dezernent eher 
eine Belastung für die Ostkontakte als eine Hilfe. 

Beschluß: Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit a b gel e h n t. 

Ratsherrin Hofer hat als Vorsitzende der Deutsch-Sowjetischen Gesell
schaft bei der Beratung und Beschlußfassung dieser Vorlage nicht mit
gewirkt. 

Danach wird die Sitzung von 17.43 Uhr bis 18.02 Uhr zu einer Pause unter
brochen. 
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13) Freigabe von Verpflichtungsermächtigungen für das neue Feuerlöschboot 

Hierzu liegt folgender gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der -Drs . 501 -
F. D. P.-Fraktion vor: 

Die Verpflichtungsermächtigung über 820 .000, -- DM bei der Haus
haltsstelle 130 .007 . 9350 - Beschaffung eines Feuerlöschbootes -
ist freizugeben . 

Zur Begründung führt Stadtrat Die k e 1 man n (CDU) aus , daß die 
Gefahr besteht, daß das derzeitige Boot jeden Tag aus dem Verkehr ge
zogen werden muß , daher hat die Ratsversammlung auch die Beschaffung 
eines neuen Feuerlöschbootes beschlossen . Nachdem der Planungsauftrag 
für das neue Feuerlöschboot vergeben ist, wurde die Freigabe der rest
lichen 820 .000, -- DM beantragt . Der Kämmerer hat aber den Antrag abge
lehnt . Die Fraktionen im Ordnungsausschuß haben daraufhin beschlossen, 
einen interfraktionellen Antr ag in der Ratsversammlung zu stellen. 
Sprecher hat Ratsherrn Günther gebeten , daß die SPD als größte Fraktion 
in der Ratsversammlung den entsprechenden Antrag einbringt . Einige Tage 
später hat er dann jedoch erfahren, daß Stadtrat Möll er entgegen der Ab
sprache im Ausschuß den interfraktionellen Antrag nicht unterschrieben 
hat . 

Sofern heute die Mittel nicht f r eigegeben werden und bei den Haushalts
beratungen 198 1 neu in die Diskussi on um die Beschaffung des Feuerlösch
bootes eingestiegen wird, könnte dies eine Verzögerung von 1 1/ 2 Jahren 
bedeuten . Aus seiner Sicht kann ein Ernstfall mit dem vorhandenen Boot 
nicht mehr gelöscht werden . Als Argument gegen den Antrag ist angeführt 
worden , daß die im Haushalt vorgesehenen 2,5 Mio . DM nicht ausreichen . 
Es ist richtig , daß er gesagt hat , daß sich die Gesamtmaßnahme durch die 
Verteuerung vielleicht bis zu 3 Mio . DM erhöhen könnte . Die Zustimmung 
der Ratsversammlung ist seinerzeit aber in keinem Fall von den Zuschüssen 
Dritter konkret abhängig gemacht worden . In der damaligen Beratung hatte 
er darauf hingewiesen , daß Verhandlungen mit dem Bund laufen und daß die 
Absicht erklärt wurde, daß sich der Bund beteiligen wird . Es gibt münd
liche Aussagen hierzu, die bei 50 % liegen . Das Vorhaben wird vom Land 
mit 30 % bezuschußt . Wenn sich das Land nicht beteiligen würde, wäre dies 
das erste Mal . Eine schriftliche Zusage liegt allerdings noch nicht vor . 
Sofern 198 1 mit dem Bau des Feuerlöschbootes nicht begonnen werden kann, 
besteht die Gefahr, daß die Mru~nahme nicht mehr aus dem Schiffbauförde
rungsprogramm (ca . 12 % der Bausumme) bezuschußt wird, weil das Programm 
ausläuft . Wenn der Kämmerer meint, daß er aus formellen Gründen diesem 
Antrag nicht zustimmen kann , dann sollte er diese Linie aber auch durch
gängig bei Maßnahmen anderer Dezernenten vertreten . Der Feuerschutz hat 
mit Sicherheit eine gewisse Priorität und man sollte auch bedenken , daß 
für ein Feuerlöschboot die fertigen Unterlagen noch gar nicht vorhanden 
sein können . 

Ratsherr Pet e r sen (F . D. P. ) erinnert daran, daß seine Fraktion 
von Anfang an die Auffassung vertreten hat , daß dieses Feuerlöschboot 
wichtig ist . Man muß tatsächlich für die Zukunft überlegen, ob man über
haupt noch mit Verpflichtungsermächtigungen arbeiten soll . Seine Fraktion 
hat immer klar erklärt , daß sie das Feuerlöschboot nicht nur zur Be
kämpfung von Bränden im Hafen sieht, sondern auch und gerade als Mittel 
zur Ölbekämpfung . Die Stadt ist verpflichtet, die Sicherung des Hafens 
in diesem Bereich zu garantieren und sollte sich ihrer Verantwortung auch 
voll bewußt sein . Aus diesen Gründen trägt seine Fraktion den Antrag mit . 
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Das derzeit in Betrieb stehende Feuerlöschboot ist im übrigen eine Zu
mutung für die Feuerwehrleute, die dort Dienst machen müssen . Eine ge
wisse Kostensteigerung i st für die F.D . P. nicht so entscheidend . Sie 
würde akzeptiert werden . 

Bürgermeister H oc h h e i m (eDU) erkl ärt, daß er keine sachlichen 
Bedenken gegen ein neues Feuerl öschboot hat, und daß er im übrigen zu dem 
Zeitpunkt, als diese Maßnahme beschlossen wurde, noch gar nicht Kämmerer 
war. Seine Pflicht als Kämmerer ist es , zu prüfen, ob die haushaltsrecht
lichen Voraussetzungen vorliegen . Das ist aber hier nun einmal nicht der 
Fall. Das Kämmereiamt hat daher mit Recht den ersten Freigabeantrag ab
gel ehnt. Wenn vom Dezernenten gesagt wird , daß zwar zunächst 2 ,5 Mio . DM 
veranschlagt waren , es aber auch 3 Mio. DM werden könnten , dann muß man 
doch zugeben, daß dies keine genauen Angaben sind. Er hat auch keine An
haltspunkte dafür finden können, daß der Dezernent den genauen derzeitigen 
Kostenansatz angeben kann. Im übrigen ist ihm nicht klar , wieso es nicht 
möglich ist, nachzuweisen, was das Schiff zur Zeit kosten würde, wenn man 
doch andererseits die Geräte beschaffen kann . Wichtig bei dieser Sache ist 
aber auch die Frage der Zuschüsse von dritter Seite . Es i st zwar richtig , 
daß die Gewährung von Zuschüssen nicht Voraussetzung für die Entscheidung 
war , aber man*auch danach fragen, was denn eigentlich an Eigenmitteln auf 
gebracht wer den muß. Seines Erachtens hätten in der Zwischenzeit durchaus 
schriftliche Unt erlagen beschafft werden können . Er muß die Ratsver samm
lung heute davor warnen, diesen Beschluß in dieser Form und zu diesem 
Zeitpunkt zu fassen und bittet daher, den Antrag abzulehnen . Weshalb eine 
Verzögerung von 1 1/ 2 Jahren eintreten soll ist ihm nicht verständlich, 
denn spät estens bei den Haushaltsberatungen 198 1 würde die Sache entschieden 
werden. 

Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) schließt sich in der rechtlichen Beurteilung 
und in der Bewertung den Ausführungen seines Vorredners an . Die Notwen
digkeit eines neuen Feuerl öschbootes wird auch von seiner Fraktion gesehen . 
Zwar haben die SPD-Mitglieder im Ordnungsausschuß zugestimmt , aber nicht 
im Finanzausschuß. Was Recht ist , das muß auch Recht bleiben , man muß sich 
an die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung halten . Die Zeitver
zögerung sieht er auch nicht in dem Ausmaße , wie hier vom Dezernenten dar
gestellt. 

Stadtrat Die k e 1 man n (eDU) weist darauf hin, d~~ die Liefer
frist 6 bis 9 Monate beträgt . Er hat hier nur gesagt, daß der Kämmerer 
nicht mit zweierlei Maß messen soll. Im übrigen ist es doch wohl so , daß 
publikumswirksame Maßnahmen von der SPD gerne mitgetragen werden , aber 
alles , was die Sicherheit betrifft, lohnt für diese Fraktion offensicht 
lich nicht . Es geht nicht darum , daß er dieses Boot haben will, aber ihm 
ist klar, daß der Schutz auf diesem Gebiet nicht ausreicht . Er bittet da
her, alles zu tun, damit dieser baldmöglichst gewährleistet werden kann. 
Abgesehen davon stellt sich für ihn wirklich die Frage, weshalb heute die 
Entscheidung nicht getr offen werden kann, wenn doch all e der Auffassung 
sind , daß im Februar für dieses Boot das Gesamtvolumen beschlossen werden 
soll . 

Bürgermeister Hoc h h e i m (eDU) muß sich mit Nachdruck dagegen 
wehren , daß i hm unterstellt wird , er würde sich gegen Sicherheitsvor
kehrungen stellen . Davon ist nie die Rede gewesen . Als Kämmerer aber hat 
er die Verpflichtung , die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu beachten, 
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die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei die3er Maßnahme l eider noch nicht 
vorhanden s ind. Die ents prechenden Unterlagen müssen aber zu dem Zeit
punkt, wenn endgültig über den Ankauf und den Bau des Bootes ber a t en 
wird, mit allen Konsequenzen, d. h. auch mit der Angabe über die Höhe 
der Eigenmittel, schriftlich vorliegen. Nach sei ner I nf ormation bleibt 
übrigens die Bezuschussung über das Schiffbauförderungsprogramm auch 
in 1981 erhalten. 

St adtrat Sa u e rb a u m (CDU) bemerkt, daß doch für alle f est
s t eht, daß Kiel ein neues Feuerlöschboot braucht . Der zus t ändige Aus 
schuß, der Ordnungsausschuß , hat s i ch mit diesem Thema bef aßt und zu
gestimmt. St adtra t Diekelmann hat dann die Frei gabe der Mittel beantragt . 
Er r äumt ein, daß man durchaus unter schiedlicher Meinung über die Dinge 
sein kann, aller di ngs war er bei seiner Unter schri f tlei s tung davon aus 
gegangen, daß doch e i gentlich alles klar i s t. In der Rat sver sammlung 
s ind schon ander e Dinge , die man politisch wollte , von den Politikern 
durchgese t zt worden, wenn man von der Notwendigkei t der Sache über zeugt 
war. Insofern i s t es für ihn heute nicht so sehr entscheidend, ob nun 
alle Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Man sollte daher den Antrag 
bzw. den Beschluß al s pol i tische Absichtserklä rung i m Inter esse der 
Bürger werten. Er kann nicht sagen, ob nun eine Ver zögerung von 
1 1/ 2 Jahren oder nur 2 Monat en eintrit t, wenn aber die Fachleute 
sagen, daß Tei lber eiche vor zeitig vergeben werden müssen, weil möglicher
wei se Engpässe in der Fertigung ents t ehen, dann ni mmt er das so an. 

Weiter e Wortmeldungen liegen hier zu nicht vor . 

Beschluß : Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit a b ge l e h n t. 

Auf Antrag der CDU-Fraktion wird die Abs timmung wiederholt, dabei werden 
die Stimmen ausgezählt. Diese erneute Abs timmung ergibt das Stimmverhält
nis 

23 : 23 . 

Damit is t dieser Antrag bei Stimmengl eichheit a b ge l e h n t . 

14) Satzung für den Beirat für türkische Arbei t nehmer - Drs . 502 -

Hier zu liegen a l s Ber a tungsunterlagen vor: 

a ) Der Antrag des Ausschusses für Kie l er Woche und Städt efr eundschaft en 
vom 24. Oktober 1980 mit f ol gendem Wortlaut: 

a ) Die anliegende Sat zung für den Beirat f ür türkische Arbei t 
nehmer wird beschlossen. 

b) Die Zuständigkeit sordnung i s t bei nächster Gel egenhei t en t s pre
chend zu ändern. 

b) Ein Alternativant r ag hier zu von der CDU-Frakt i on , der fol genden Wortl aut 
hat : 

1) Ans t elle eines Beirat es für "türkische Arbeitnehmer" wi r d ein 
sol cher für "aus l ändi sche Arbeitnehmer und i hre Famil i en" ge
bi ldet. 
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2) Die als Anlage beigefügte Satzung wird erlassen . 

3) Die Zuständigkeitsordnung ist bei nächster Gelegenheit ent
sprechend zu ändern . 

Da erst heute von der CDU -Fraktion eine umformulierte Satzung zu dem 
Alternativantrag vorgel egt wurde und die F.D.P.-Fraktion aufgrund des 
mit der Tagesordnung übersandten Satzungstextes ihre Entscheidung ge
troffen hat, beantragt Ratsherr Pet e r sen (F.D .P.) namens 
seiner Fraktion Vertagung . 

Stadtpräsident J 0 h a n n i n g , der sich während seines Rede
beitrages von seinem Stellvertreter in der Sitzungsleitung vertreten 
läßt, bittet die F.D.P.-Fraktion, doch noch einmal darüber nachzuden
ken, ob sie diesen Vertagungsantrag wirklich aufrecht erhalten will. 
Es hat nun ein Jahr gedauert, um den Auftrag der Ratsversammlung aus
zuführ en . Die Politiker und die Stadt werden doch unglaubwürdig, auch 
gegenüber denjenigen, für die man diesen Beirat einrichten will, wenn 
jetzt nicht endlich eine Entscheidung getroffen wird . 

Stadtr at Ha g eis t ein (F .D. P. ) erwidert, wenn diese Angelegen
heit ein Jahr "geschmort" hat, dann ist es mit Sicherheit nicht die 
Schuld seiner Fraktion . Und wenn nun heute zu dem Alternativantrag der 
CDU -Fraktion eine neue Fassung der Satzung auf den Tisch gelegt wird, 
dann ist es auch nicht das Problem der F.D. P., daher bleibt der Ver
tagungsantrag seiner Fraktion bestehen . 

Oberbürgermeister L u c k h a r d t (SPD) weist darauf hin, daß er 
für den Fall , daß die Ratsversammlung dem vom Ausschuß für Kieler Woche 
und Städtefreundschaften beschlossenen Satzungstext folgt nach den Be
stimmungen der Gemeindeordnung wahrscheinlich dem Beschluß widersprechen 
müßte . 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

V er tag t 

15) Betr .: Baubeginn und Finanzierung des Krankenhausvorhabens an 
der Metzstraße 

Berichterstatter : Stadtrat Dr. Moll 

- -Drs . 503 -

Antrag : a) Die Gesamtkosten des Neubaues des Städtischen Krankenhauses 
an der Metzstraße werden auf der Grundlage des vom Sozial
minister des Landes Schleswig-Holstein mit Erlaß vom 
27 . November 1980 genehmigten und nach den Bestimmungen des 
KHG als förderungs fähig anerkannten Leistungsumfanges fest 
gestellt auf 75 . 113.000, -- DM . 

Abweichend von § 10 der Baumittelrichtlinien können gemäß 
§ 16 GemVO Mehrausgaben insoweit geleistet werden, als der 
Sozialminister des Landes Schleswig-Holstein diese nach den 
Bestimmungen des KHG als förderungsfähig anerkannt und ent
sprechende Zuweisungen zugesagt hat . 
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b) Aus Mitteln des städtischen Haushalts sind folgende Teil
maßnahmen , die vom Land als nicht förderungsfähig einge
stuft worden sind , durchzuführen : 

Herrichtung des Grundstücks 
Zentralisierte Patienten-Lichtruf
Sprechanlage (ZPLS) 
Antennenanlage 
Fernsprechanschlüsse am Patientenbett 
Erstellung des Raum- und Funktions
programmes 

Insgesamt : 

1. 340 .000, -- DM 

520 .000 ,-- DM 
12.000 ,-- DM 

450 .000,-- DM 

289 . 500, -- DM 

2. 611. 500 ,-- DM 

c) Nachs t ehender Gesamtfinanzierungsplan wird festgestellt : 

1. Zuwei sungen von Fördermitteln vom Land nach KHG: 

1969/197 1 : 
1980: 
198 1 : 
1982 : 
1983 : 
1984 : 
1985: 
1986 : 

bis zu 
bis zu 
bis zu 
bis zu 
bis zu 
bis zu 
bis zu 

410.701 ,90 DM 
3. 500 .000 ,-- DM 
5.000.000,-- DM 
7.000.000,-- DM 

15.000 .000 ,-- DM 
15.000 .000 ,-- DM 
15.000 .000,-- DM 
14. 202 . 298 ,10 DM 

75 .11 3.000 ,-- DM 

2. Aus Mitteln des städtischen Haushalts bzw. des Vermögens
planes des Städtischen Krankenhauses : 

1979 : Erschließung 
1981: Erschließung 
1982 : Erschließung 
1983: Erschließung 
1985 : 

180.000,-- DM 
300 .000,-- DM 
220 .000, -- DM 
170.000, -- DM 

1. 74 1 . 500 , -- DM 

2. 61 1. 500 ,-- DM 

d) Der Erl~~ des Sozialministers des Landes Schleswig-Hol s t ein 
vom 27. November 1980 wird anerkannt . Dem Baubeginn des Kran
kenhausneubaus an der Met zstraße im Rahmen des danach geneh
migt en und als förderungs fähig anerkannten Leistungsumfanges 
wird zugestimmt. 

e ) Mit dem Sozialminister des Landes Schleswig-Hol stei n ist wegen 
der Anerkennung der För derungsfähigkeit der nach dem Antrag 
zu b) bisher nicht anerkannt en Maßnahmen weiter zu verhandeln . 

Stadtrat Dr. M o l I 
vorliegende Vorlage . 

(CDU) erläutert die umfangr eiche schr iftlich 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 
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16) Betr.: Änderung der Entgeltsordnung für das Bergschulheim 
St . Andreasberg 

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

- Drs. 464 -

Antrag : Der als Anlage beigefügte 6. Nachtrag zur Entgeltsordnung für 
das Bergschulheim St . Andreasberg vom 12. November 1970 wird 
genehmigt . 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

17) Betr.: Erziehungsbeihilfen - Drs . 465 -

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag : Die Fortzahlung von freiwilligen Erziehungsbeihilfen zur Förde
rung bedürftiger Schül er der 10. Klassen an allgemeinbildenden 
Schulen wird mit dem 31. Dezember 1980 eingestellt. Die hierzu 
erlassenen Bewilligungsrichtlinien vom 04.0 1.1 979 werden aufge
hoben . 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

18) Betr.: Zuschüsse zum Schulessen an Ganztagsschulen - Drs. 466 -

Berichterstatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag : In Abänderung des Beschlusses der Rat sversammlung vom 
21. November 1974 wird für Schüler, die am Schul essen in den 
Ganztagsschulen teilnehmen, als freiwillige Leistung folgende 
Zuschußregelung beschlossen: 

1. Für eins von vier Kindern im Alter bis zu 18 J ahren einer 
Familie - ohne Rücksicht darauf, wieviele dieser Kinder am 
Schulessen teilnehmen - wird ein Zuschuß zum Schulessen in 
Höhe von 1,-- DM gewährt . 

Kinder, die Bezüge aus einem Ausbildungs- bzw. Arbeitsver
hältnis erhalten oder Ansprüche auf Leistungen nach dem Bundes 
ausbildungsförderungsgesetz erhalten , werden nicht berück
sichtigt . 

2. In besonderen Härtefällen kann der Zuschuß auch dann gewährt 
oder können die Gesamtkos t en übernommen werden, wenn die vor
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind . Bemessungsgrund
lage für die Berechnung der Einkommensgr enze i st der § 79 
Bundessozialhilfegesetz. 

3. Ziffern 1. und 2. finden auch dann Anwendung , wenn Kinder am 
Essen t eilnehmen, ohne daß am Nachmittag Unterricht statt
findet. 

4. Die Regelung tritt mit Beginn des Schuljahres 1981/82 in Kraft . 

Auf Antrag von Stadtrat B a 1 ze r sen (SPD) wurde diese Vorlage 
bei der Ber atung der Tagesordnung bis zur Februarsitzung z ur ü c k -
g e s t e l 1 t . 

- 24 -



- 24 -

19) Betr.: Erhöhung der Mittel für Gast schulbeiträge für Schüler - Drs . 460 -
an Landesberufsschulen 
hier : Genehmigung einer Eilentscheidung des Magi s trat s 

Berichter s tatter: Stadtschulrat Zimmer 

Antrag : Folgende Zus timmung des Magi s trats wird genehmigt: 

Bei der HHSt. 24.677 - Gas t schulbeiträge f ür übrige Ber ei che -
wird der sofortigen Lei s tung einer überplanmäßigen Ausgabe von 
93.100,-- DM zugestimmt. 

Der Betrag wird gedeckt durch Einsparungen bei den Haushalts 
s t ellen 

22 .1 20 . 9353 - Ausstattung des Bildungszent rums Mettenhof mit 
Inventar - 70.000,-- DM 

25 . 542 - Wasser -, Gas- und Strombezug - 23 .100,-- DM 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

20) Betr.: Raumprogramm für den 2. Bauabschnitt des Berufschulzentrum - Drs . 504 -
Gaarden 

Berichter s tatter: Stadtschulra t Zimmer 

Antrag : 1. Aufgehoben werden: 

a) Der Beschluß der Ratsver sammlung vom 21.02.1979, Drs . 47, 
soweit er als Standort für die überbetrieblichen Ausbil
dungsstätten und die Berufsfe lder Bautechnik und Holzt echnik 
den Berei ch zwischen Flintkampsr edder, Prinz-Heinrich-Straße , 
Sportanlage Wiker SV, Timmerberg vor s i eht. 

b) Der Beschluß der Rat sver sammlung vom 10.07.1 980, Drs . 271 
(Verlagerung des gesamten Berufs f eldes Elektrot echnik und 
des Berufs f eldes Gesundheit nach Gaar den) . 

2. Vorbehaltlich der Zus timmung des Kultusmini s t er s werden die 
Ber ei che des Berufsfe ldes Elektrot echnik sowie die Berufs f el der 
Bautechnik, Hol zt echnik und Farbtechnik und Raumgest altung in 
das Berufsschulzent rum Gaarden verlegt. 

Der Schulentwicklungsplan Teil 11 - Sekundar stufe 11 - wird 
insoweit geändert. 

Dieser neu f ormulierte Antrag wurde mi t einer Zusammenst ellung auf den 
Tisch gel egt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einst i mmig 
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21) Betr .: Beschaffung einer Schneefräse für das Bergschulheim - Drs . 505 -
St . Andreasberg 
hier: Genehmigung einer Eilentscheidung des Oberbürger

meis t ers 

Berichterstatter: Oberbürgermeister/ Stadtschulrat Zimmer 

Antrag: Die nachfolgende Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 
9. Dezember 1980 wird genehmigt. 

Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 2922 .100 . 9350 
- Beschaffung einer Schneefräse für das Bergschulheim St . 
Andreasberg - wird der sofortigen Leistung einer außerplan
mäßi gen Ausgabe in Höhe von 32 .000, -- DM zugestimmt. 

Der Betrag wird gedeckt durch Sperrung eines gleich hohen 
Betrages bei der Haushaltsstelle 23 . 542 - Wasser-, Gas- und 
Strombezug -. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

22) Betr. : Mehrkosten für den Neubau des 2. Bauabschnittes für das - Drs. 461 -
Bildungszentrum Elmschenhagen 

Berichterstatter : Stadtschulrat Zimmer 

Antrag : 1. Fol gende Eilentscheidung des Magistrats wird genehmigt . 
1.1 Bei der Haushaltsstelle 23 .092 . 940 - Neubau des 2. BA 

für das Bildungszentrum Elmschenhagen - wi rd ein Ge
samtausgabebedar f von 3. 605 .000 ,-- DM anerkannt . 

1. 2 Es wird der sofortigen Leistung einer überplanmäßigen Aus 
gabe in Höhe von 255 .000,-- DM bei dieser Haushaltsstelle 
zugestimmt. 

1. 3 Der Betrag wird wie fo l gt gedeckt : 

700 .000 . 986 - St ädt . Anteil e an den Kosten für 
Entwässerungsanlagen 213 .000, -- DM 

700 .035 . 951 - Ausbau der Kopperpahler Au - 42.000 ,-- DM 

255 .000, -- DM 

Auf die Frage von Ratsherrn Pet e r sen (F.D.P.), ob es zutrifft, 
daß auch Landesmittel verlorengegangen sind , antwortet Stadtschulrat 
Zirn m e r (CDU), daß dieses nach Auskunft des Hochbauamtes nicht der 
Fall ist . 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht ohne Gegenstimme bei zwei Stimm
enthaltungen 
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23 ) Betr. : Ver gabe eines Stipendiums an einen Studenten bzw. j ungen - Drs . 506 -
Wissenschaftler aus Pol en 

Berichterstatter : Stadtschulrat Zimmer 

Antrag : Die Landeshauptstadt Kiel ver gibt für die Zeit vom 1. Oktober 1980 
bis 31. Juli 1981 zusätzlich zum laufenden Stipendiumprogramm ein 
Stipendium an einen Studenten bzw. jungen Wissenschaftler aus 
Pol en. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

24) Betr.: Übernahme der Planung und Durchführung der Sinfoniekonzerte des 
Philharmonischen Orchest er s der Landeshauptstadt Kiel in s t ädtische 
Regi e 

Berichterstatter : Stadtrat Balzersen 

Antrag : a ) Der Kündigung des Vertrages zwischen der Landeshauptstadt Kiel 
und dem Ver ein der Mus ikf r eunde bis zum 31. Dezember 1980 mit 
Wirkung zum 31. Juli 198 1 wird zugestimmt . 

b) Die Sinfoniekonzerte des Philharmonischen Orchesters der Landes
hauptstadt Kiel und die Verans taltungen der Konzertreihe musica
nova werden ab 1. August 1981 von der Landeshaupts t adt Kiel 
durchgeführt. 

Anmerkung : 

Diese Vorlage ist im Magistrat abgelehnt worden und stand somit nicht mehr 
zur Beratung in der Ratsversammlung an . Stadtrat Balzersen beantragte aber 
bei Punkt 1 - Genehmigung der Tagesordnung - die Vorlage an die Ratsver
sammlung zu ziehen. Wid er spruch dagegen wurde nicht erhoben, so daß die 
Angel egenheit damit in der Ratsver sammlung heute behandelt wird . 

Stadtrat Ba I ze r sen (SPD) beginnt mit dem Hinweis , daß im Ge
gensatz zu dem VdM bei dem Kommunikations- und Kulturzentrum die "Pumpe" 
eine Selbständigkeit notwendig ist. Bei dem VdM handelt es sich um einen 
Verein mit homogener Mitgliederstruktur, der sich voll auf ehrenamtliche 
Aufgaben zur Förderung der Musik konzentrier en sollte . Sprecher zählt hier
zu die Aufgaben auf , die dem VdJVJ nach der Satzung obliegen . Den Nachweis 
guter Ver einsarbeit hat dieser Ver ein immer dann erbracht, wenn er s i ch 
seinen Aufgaben der Ver ei nsarbeit widmen konnte . Durch die Übernahme der 
GeschäftsführungderSinfoniekonzerte in städtische Regie wird dieser Ver 
ein durchaus nicht in Frage gestellt, denn er könnte sich dann künftig 
ver s tärkt seinen eigentlichen Aufgaben widmen . Der VdM, der ehrenamtlich 
geführt wird, ist mit dieser Aufgabe bisher überfordert gewesen und es 
sind dadurch auch inner e Aufgaben des Ver eins zu kurz gekommen . Da der 
neue Vorschlag des VdM keine Verbesserung darstellt, hält Sprecher den 
Vor schlag der übernahme in städtische Regie für einen guten Weg . 

Ratsherr Dr. B e rn h a r d t (CDU) bemerkt, daß seine Fraktion sich 
erlauben wird, auch bei anderen Dingen diese hohen Maßstäbe anzulegen . Er 
denkt hierbei z . B. an die "Pumpe". Bei einem ehrenamtlich geführten Ver
ein wie dem VdM kann es zu Fehlern kommen. Man muß einen solchen Ver ein 
auch in die Lage versetzen , seine Aufgaben vernünftig ausführen zu können, 
vorausgesetzt man will ihn als freien Träger überhaupt erhalten . Nach 
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Auffassung seiner Fraktion muß der Staat nicht unbedingt Aufgaben an 
sich ziehen, die ihm nicht wesenseigen sind . Die Organisation von Sin
foniekonzerten kann besser von einern freien Träger ausgeführt werden. 
Nach dem neuen Vorschlag des VdM könnte mit einern städtischen Zuschuß 
von 9.000 - 10.000,-- DM jährlich etwas vernünftiges auf die Beine ge
stell t \-Jerden. Im übrigen ist ihm nicht ganz klar, was die zukünftigen 
Inhaber der zwei Halbtagsplanstellen nach BAT VIb machen sollen, denn 
sie sind doch wohl kaum in der Lage, die notwendigen Aufgaben zu erle
digen . Wenn die Angelegenheit solange Zeit gehabt hat, dann sollte man 
auch dem Verein die Chance geben, sich in zwei weiteren Spielzeiten zu 
bewähren. Anschließend stellt Sprecher folgenden Alternativantrag namens 
der CDU-Fraktion: 

Der Kündigung des mit dem "Verein der Musikfreunde" bestehenden 
Vertrages wird nicht zugestimmt. Der Kulturdezernent wird beauf
tragt, auf der Grundlage des z . Z. gültigen Vertrages eine Ver
einbarung mit dem VdM zu treffen, die diesen besser als bisher 
in die Lage versetzt, die Aufgaben eines selbständigen freien 
Trägers im Kieler Kulturleben wahrzunehmen. 

Stadtrat Hag e 1 s t ein (F.D.P.) sieht zwischen dem VdM und 
der "Pumpe" keine Zusammenhänge . Beide Einrichtungen sollten dement
sprechend unterschiedlich behandelt werden. Die Mitarbeiter und Mit
glieder des VdM engagieren sich und wenn einmal nicht alles so läuft, 
wie man es sich wünscht, dann muß man auch ganz real sehen, daß über
all Fehler vorkommen, auch bei den hochqualifizierten Mitarbeitern der 
Kieler Stadtverwaltung. Solange ein solcher Verein vorhanden ist , der 
etwas machen will, sieht er keinen Grund, städtischerseits einzugreifen . 
Seiner Fraktion geht es darum, die Vielfalt und die Eigeninitiative im 
kulturellen und auch in anderen Bereichen zu fördern und nicht darum, 
nun alles durch Bürokraten regeln zu lassen . Offensichtlich will man 
aber seitens der SPD gar nicht mehr den Versuch machen, mit dem VdM 
zu einer besseren Zusammenarbeit zu kommen. Die F.D.P. ist aber der 
Meinung, daß man dem Verein die Chance geben sollte, sich noch einmal 
bewähren zu können und wird daher dem Alternativantrag der CDU -Fraktion 
zustimmen . 

Stadtrat B a 1 zer sen (SPD) erinnert daran, daß alle seine Vor
gänger im Amt des Kulturdezernenten ihre Schwierigkeiten mit diesem Verein 
gehabt haben. Die Stadt Kiel stellt das Philharmonische Orchester mit 
einern Kapital von rund 650 . 000, -- DM für die Sinfoniekonzerte zur Ver
fügung. Aus seiner Sicht kann der Verein mehr leisten, als im Moment 
und das Kieler Orchester sollte eine Basis erhalten, daß seine Konzerte 
auch beachtet werden. Wenn erst 10 Tage vor einern Konzert die Werbung 
anläuft , dann ist dies eine Mißachtung . 

Auf die Zwischenfrage von Ratsherrn H e il i g (CDU) , ob dem Verein 
ein Angebot gemacht worden ist, daß die ehrenamtliche Geschäftsführung 
von der Stadt Kiel unterstützt wird, erwidert Stadtrat B a 1 zer sen 
(SPD) , daß die Geschäfts führung auf die Stadt übergehen soll. Bei den bis
herigen flankierenden Maßnahmen wird es aber bleiben . 

Weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt liegen nicht vor. 
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Stadtpräsident J 0 h a n n i n g 
alternativ abstimmen . 

läßt dann über die bei den Anträge 

Dabei erhält der CDU-Antrag 23 Stimmen und die Drucksache 507 24 Stimmen. 

Damit ist die Drucksache 507 angenommen . 

25 ) Betr.: Grundüberholung des Museumsschiffes "Bussard" - Drs . 462 -
hier: Genehmigung ei ner Eilentscheidung des Magi strats 

Berichterstatter : Stadtrat Balzersen 

Antrag : Folgende Zustimmung des Magistrat s wird genehmigt: 

Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 32 1. 964 
- Grundüberholung des Museumsschiffes "Bussard" - wird einer 
sofortigen außerplanmäßigen Ausgabe von 30 .000 ,-- DM zuge
s timmt . 

Der Betrag wird gedeckt durch Einsparungen bei folgenden Haus
haltsstellen : 

15.000,-- DM bei 300 . 59 12 - Fahnenbiennale -
900,-- DM bei 321.545 - Gebäude- und sonstige Schadenver s i cherungen -

1. 500 ,-- DM bei 322 . 545 " " " " 
7. 600 ,-- DM bei 322 . 530 - Mie t e für Grunds tücke 
5.000, -- DM bei 340 . 594 1 Her ausgabe einer Dokumentation "Kiel in 

der Literatur" 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

26 ) Betr.: Bereits t ellung von Mitteln für Wasser, Gas und Be
l euchtung im Kulturamt 

- Drs . 508 -

Berichter s tatter: St adtra t Balzersen 

Antrag : a) Zugestimmt wird einer überplanmäßigen Ausgabe nach § 82 GO in 
Höhe von 11. 900 ,-- DM bei der Haushaltsst ell e 321. 542 - Fisch
halle / Wasser-, Gas- und Str ombezug -

b) Zur Deckung der überplanmäßi gen Ausgabe werden gleichzeitig 
gesperrt bei den Haushalt sstellen 

300. 5421 Wasser, Gas, Strom 
Stadtbilderei 

321. 545 Grundsteuern und sonsti ge 
Grunds tücksabgaben 

322 . 545 Gebäude- und sonstige Schadens
ver sicherungen 

341. 545 Gebäude- und sons tige Schadens
ver s i cherungen 

360 . 620 Unterhaltung , Pflege und Ersatz von 
Gedenktafeln , Denkmälern , Plastiken , 
Wahrzeichen und Brunnen 

4.000,-- DM 

4.000,-- DM 

1. 200 , -- DM 

1. 500 , -- DM 

1. 200 ,-- DM 

11. 900 , -- DM 
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Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

27) Betr.: Mehrausgaben f ür Beihilfen an Verbände der Frei en Wohl- - Drs . 485 -
fahrt spf l ege auf dem Gebiet der Al tenhi l fe 

Berichter s tatter: St adt rat Lütgens 

Antrag : Zugestimmt wird der Leis tung einer über pl anmäßi gen Ausgabe in 
Höhe von 20 .000,-- DM bei der Haushaltsst elle 470.7020 - An 
verschiedene Verbände der frei en Wohlfahrtspf l ege für Aufgaben 
auf dem Gebiet der Altenhi lfe -. 

Der Betrag wird gedeckt durch Sperrung eines gl ei ch hohen Betrages 
bei der Haushaltsst elle 41.730 - Lei stungen an natürliche Per sonen 
außerhalb von Einrichtungen -

Ratsherrin W i t t (CDU) möchte wissen, wie der Sozia l ausschuß abge
s timmt hat . Die seinerzeitige Kürzung hat alle Organi sationen betroffen, 
nicht nur die Arbeiterwohlfahrt, aber die Arbeit erwohlfahrt ist di e j enige 
Institution, die nunmehr einen Antrag s t ellt. Was aber für alle gilt, 
sollte auch für sie gelten, zumal die Arbeit erwohlfahrt mehrfach über das 
normal e Maß hinaus Mittel beHilligt bekommen hat . Da diese Dinge unge
klärt s ind, s t ellt s i e namens der CDU-Fraktion den Alternativantrag , 
s t att eines Betrages von 20.000,-- DM ei nen Betr ag von 5.000,-- DM zu 
zahlen. Diese Mittel s ind f ür die Altenklubs zu verwenden. 

Sodann wird die Frage aufgeworfen, ob Ratsherri n Reyer a l s Vor s i tzende 
des Krei sverbandes Kie l der Arbeiterwohlfahrt befangen i st . 

Für St adtra t S au e rb a u m (CDU) bes t eht hier an kein Zweifel, denn 
die betrof f ene Ver einigung soll durch di esen Beschl uß begüns tigt werden . 
Selbs t wenn es Zweifel gibt, würde er daf ür plädier en, daß Betroff ene dann 
nicht mits timmen. 

Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) bemerkt, bisher sei es doch so gewesen , daß 
Ratsherrin Reyer, sofern es s i ch um allgemeine Haushal tst i t el handelt e , 
aus denen ver schiedene Organisationen Zuschüsse erhielten , ni cht befangen 
war . Obwohl die Rechtsposition seiner Fraktion eindeutig ist, bittet er 
Ratsherrin Reyer, den Sitzungssaal zu verlassen. Dar aufhin verläßt Ra t s 
herrin Reyer den Sit zungssaal . 

Ra t sherr S t ei n (SPD) wei s t dar auf hin, daß er bereit s an ander er 
St elle deutlich gemacht hat, daß Zusagen gegenüber Verbänden nicht im 
Laufe des Haushalts j ahres rückgängi g gemacht wer den können . Nach Auffas
sung seiner Frakt ion handelt es s i ch bei dem vorliegenden Antrag um ei ne 
vernünf tige Regelung . Die CDU- Frakt i on geht in ihrem Antr ag davon aus , daß 
Altenklubgemei nschaft en unter stützt werden. Es kann doch aber ni cht an
gehen, daß am Ende eines Haushalts j ahres die Verbände "hängen" gel assen 
werden. 

Weiter e Wortmeldungen liegen nicht vor. 

St adtpräsident J 0 h a n n i n g l äßt sodann alter nativ abs t i mmen . 
uabel erhalt dl e Drucksache 485 dle Mehrhelt und lSt soml t angenommen . 
Der CDO-AIternat l vantrag l St daml t a b ge l e h n t . 
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- Wie ber eits aus dem Diskussionst ext hervor geht, hat Ratsherrin 
Reyer während der Beratung den Sitzungssaal verlassen und an der 
Beschlußfassung nicht t eilgenommen -

28 ) Betr . : Einrichtung eines Grundlehrgangs für arbeits l ose J ugend- - Drs . 456 -
liche 

Berichter statter: St adtrat Lütgens 

Antrag : 1. Zur Förderung arbeits l oser J ugendl icher ist ein Grund
lehrgang rrr ab 0 1.09. 1981 mit 15 - 21 Plät zen einzurich
t en . 

2. Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauft r agt, die per sonellen 
und sächlichen Vor ausset zungen zu schaffen . 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht ei nst i mmig 

29) Betr .: Anbau einer Hausmei s t erwohnung am Jugendtref f Gaar den - Drs . 457 -

Berichter s tatter : St adtrat Lütgens 

Antr ag : 1. Die Ver waltung wird beauftragt , di e planerischen Vor aus 
set zungen für den Anbau einer Hausmei s t erwohnung am 
Jugendtreff Gaarden zu schaffen. 

2. Folgendem Raumprogramm für den Anbau wird zuges timmt : 

Wohnraum 20 qm 
Küche 7 qm 
Schlafraum 15 qm 
2 Ki nder zimmer 30 qm 
Bad/WC 8 qm 
Garage und 
Arbeits r aum 16 qm 
Nebenräume 

96 qm 

Rat sherrin W i t t (CDU) erklärt, daß ihre Fraktion di ese Maßnahme 
grundsät zlich bejaht, auch die Trennung zwischen der Hausmeisterwohnung 
und der Gärtnerunterkunf t . Völlig unver ständlich aber sind die hohen Bau
kos ten , denn es s ind keine Baulandkost en notwendig und keine Planungs
kost en. Das Hoc hbauamt sollte wirklich darüber nachdenken, ob es nicht 
möglich i s t, diese Maßnahme mit einem r ealis t ischen Pr eis von etwa 
200 .000, -- DM durchzuf ühren. 

St adtbaurat Ba r t e l s (parteilOS ) verdeutlicht , daß i n den 
400 .000 , - - DM überdurchschnittlich hohe Kost en f ür Er schließungsaußen
anl agen und Baunebenkost en enthalten sind. Die ei gentlichen Hochbaukosten 
betragen nur rund 65 % dieser Summe . Außerdem ist eine Art Honor ar ent
halten, da es s i ch um Eigenlei s tung handelt . 

St adtra t Sa u er b a u m (CDU) macht nochmal s klar, daß sei ne 
Fraktion f ür den Anbau der Hausmeisterwohnung i st , denn nur so i st das 
Jugendzentrum f unkt i onsfähig . Die Frage der Kosten ist jedoch noch nicht 
ausdiskutier t . Um ei n Zeichen zu set zen und damit die Verwaltung sich 
zwingt, billi ger und kostenspar ender zu arbeiten , wird die CDU dem Antrag 
ni cht zustimmen . 
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Stadtpräsident J 0 h a n n i n g macht deutlich, daß auch die SPD
Fraktion über dies e hohe Kos t ens umme entset z t gevJesen i s t. Es wär e not
wendig gewesen, die Zus ammenset zung der Kosten i n der Vorlage aufzu
gliedern . 

Stadtbaurat Bar t e l s (parteilos ) muß hier energi sch dem Vorwurf 
entgegentre t en, daß di e Verwaltung zu t euer baut . Wenn man einen sol chen 
Auftrag an einen freien Architekten ver gibt, wird man schon sehen , wel che 
Kost en dabei her auskommen. 

Stadtra t L ü t ge n s (SPD) wei s t darauf hin , daß es heute nur um 
das Raumprogramm geht . Die noch of fenen Fragen könnten doch i m Bauaus
schuß geprüf t wer den. 

Weiter e Wortmeldungen liegen nicht vor . 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß er geht mit Stimmenmehrheit 

30) Betr .: Erhöhung der Gebührensätze für die Benutzung der Sommer - - Drs . 509 -
bäder der Landeshauptstadt Kiel 

Bericht er s tatter : Stadtrat Ipsen 

Antrag : Die beigefügt e Gebührensatzung für die Benutzung der Sommer 
bäder der Landeshaupts tadt Kiel wird beschlossen . 

Stadtrat I P se n (SPD) trägt vor, daß vom Rechtsamt gebet en worden 
i s t , bei der Gebührensatzung für die Sommerbäder der Landeshauptst adt im 
Text folgende Änderungen vor zunehmen: 

a) Hi nwei s auf die geset zlichen Bestimmungen 

Hie r soll es hei ßen : 

Auf grund der §§ 4 und 18 der Gemeindeor dnung f ür Schleswig-Hol s t e i n in 
der Fassung vom 11. 11. 1977 (GVOB1 . Schl .-H. S . 410), geändert durch das 
Geset z vom 15. Februar 1978 (GVOB1 . S . 28 ) und der §§ 1, 2 ,4 und 6 des 
Kommunal abgabenges etzes des Landes Schleswig-Hol stein in der Fassung 
vom 17. Mär z 1978 (GVOB1 . S . 71), zulet zt geänder t durch das Geset z 
vom 18. Dezember 1979 (GVOB1 . S . 526 ) wird nach Beschlußfassung durch 
die Ratsver sammlung vom 17 . 12.1 980 di e fo l gende Gebührensat zung er 
l assen. 

b) Änder ung im § 5 

§ 5 Abs . 2 muß hei ßen : 

Die Gebührensat zung für die Benutzung der s t ädtischen Sommerbäder vom 
04 . 12.1 975 (Kie l er Nachrichten vom 27. Dezember 1975) und di e 1. Nach
tragssat zung vom 16.06. 1977 (Kie l er Nachrichten vom 25 .06 . 1977 ) t r et en 
gl ei chzei t i g außer Kraft . 
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Sprecher weist ferner darauf hin, daß die Erhöhung nicht 66,7 % beträgt , 
sondern effektiv nur 15 %. Für Kinder und Jugendliche tritt überhaupt 
keine Erhöhung ein . 

Beschluß über die Drucksache 509 einschließlich der von Stadtrat Ipsen 
vorgetragenen Anderungen : 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

31) Betr .: 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Schwimm- - Drs. 510 _ 
hallen und Warmbadeanstalten der Landeshaupts tadt Kiel 

Berichterstatter : Stadtrat Ipsen 

Antrag : Die beigefügte 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die 
Schwimmhallen und Warmbadeanstalten der Landeshauptstadt Kiel 
vom 4. Dezember 1979 wird beschlossen . 

Stadtrat I p sen (SPD) trägt vor, daß vom Rechtsamt gebeten worden 
ist, bei der Gebührensatzung für die Schwimmhallen und Warmbadeanstalten 
der Landeshauptstadt Kiel im Text folgende Änderung vorzunehmen: 

Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen : 

Hier soll es heißen: 

Aufgrund der §§ 4 und 18 der Gemeindeordnung für Schl eswig-Hols tein in der 
Fassung vom 11.11.1977 (GVOB1 . Schl.-H. S . 410), geändert durch das Ge-
setz vom 15 . Februar 1978 (GVOB1. S. 28) und der §§ 1, 2 ,4 und 6 des Kommunal
abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 17 . März 1978 
(GVOB1. S . 71) , zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18 . Dezember 1979 
(GVOB1 . S. 526 ) wird nach Beschlußfassung durch die Ratsversammlung vom 
17.1 2.1980 die folgende Nachtragssatzung erl assen . 

Beschluß über die Drucksache 510 einschließlich der von Stadtrat Ipsen 
vorgetragenen Anderung : 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

32 ) Betr .: Gewährung einer Beihilfe an den Reitverein Roßgarten für den - Drs . 468 _ 
Kauf eines Voltigierpferdes, die Ellerbeker Turnvereinigung 
für den Kauf eines Renn-Kajaks und die Frei e Turnerschaft 
Vorwärts für die Sanierung des Vereinsheimes 

Berichterstatter : Stadtrat Ipsen 

Antrag: Der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 

a) 4.000,-- DM bei der Haushaltsstelle 550 . 120 . 987 
- An den Reitverein Roßgarten für den Kauf eines Voltigier

pfe rdes -

b) 2.000 ,-- DM bei der Haushaltsstelle 550.121. 987 
An die Ellerbeker Turnver einigung für den Kauf eines 
Renn-Kajaks -
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c) 7 . 500,-- DM bei der Haushaltss t elle 550.1 22 .987 
- An die FT Vorwärts f ür die Sanierung des Ver einsheimes -

wird zuges timmt . 

Die Ausgaben i n Höhe von insgesamt 13. 500,-- DM werden gedeckt 
durch Sperrung eines gl ei chhohen Betrages bei der Haushalts 
s t elle 550 . 7001 - Förderung der Ver eins - und J ugendarbeit -

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

33 ) Betr .: Neufassung der Richt l i nien für den Ei nsatz kommuna l er 
Mittel der Landeshaupts t adt Kiel zur För derung der 
Wohnungsver sorgung 

Berichter s t atter : St adtrat Lippe 

- Drs . 492 -

Antrag : Den Richtlinien für den Einsat z kommunal er Mittel der Landes
haupts t adt Kiel zur Förderung der Wohnungsver sorgung in der al s 
Anlage bei gefügt en Fassung wird zuges timmt . 

Da Stadtrat Hagel s t ein im Magi s tra t eine Formulierung a l s sprachlich schlecht 
gerügt hat, beantragt Stadtrat L i P P e (SPD ) , den bisher igen Sat z i n 
Ziff . 2.1 der Richtlinien zu s trei chen und dafür fo l genden Sat z einset zen : 

"Zur Förderung des Wohnungsbaues gewährt die Landeshaupts t adt 
Kielobj ektbezogene Baudarlehen." 

Nach Meinung von Rat sherrin S i e v e r s (CDU) kann diese Vorlage i n 
der vorliegenden Form nicht geschlossen wer den. Bei der Neufassung der 
Richt linien geht es ni cht nur um r edaktionelle Änderungen , sondern t ei l 
wei se auch um neue Punkte . Z. B. wi rd dadurch eine nachträgliche Subven
t ionierung möglich. Diese Richtlinien zi el en dar auf ab, Zins -
erhöhungen, di e über all im Wohnungsbau aufgetret en sind, zu subventionier en. 
Eine obj ektbezogene Förderung aber i st unger echt, die Förderung muß viel
mehr sys t emger echt und unter dem Gesi chtspunkt des Gleichheitsgrundsat zes 
durchgeführt werden, denn sons t werden auch Wohnungen von Leuten geför dert , 
di e durchaus nicht bedürftig s ind. Durch diese Richtli nien werden Bürger 
zwei erlei Rechts geschaff en . Wenn i hrem Änderungsantr ag , den sie namens 
der CDU-Fraktion s t el len wird, nicht zuges timmt wird , wird s i e not falls 
die Kommunalaufsichtsbehörde anrufen und alle Mögl ichkeiten, die i hr ge
geben sind, ausschöpfen. 

Sodann s t ellt die namens der CDU-Fraktion f ol genden Änderungsan trag : 

"Aus den Richtlini en wer den die j eni gen neuaufgenommenen Punkte 
geändert, die dar auf hinzi el en, Annuitä t sdarlehen zu bewill igen , 
um Hypothekenzinserhöhungen (wie 1980 ) objektbezogen zu subven
tionier en . Dafür soll eine i ndividuell e För derung bei Nachwei s 
einer besonderen Bedürftigkeit möglich sei n." 

Bezug nehmend auf das Bei spiel von zwei Altenwohnhe imen , verdeutli cht 
St adtrat L i P P e (SPD ) , daß es aus seiner Sicht gute Gründe auch 
für eine nachträgl iche För derung gibt. Die Frage i s t doch, ob man durch 
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ein quasi zusätzliches kommunales Wohngeld einen erheblichen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand will . Dieser ist bei der Subjektförderung seines Er
achtens notwendig . Die Subj ektförderung kann er sich auch nur mit dem 
Rechtsanspruch des einzelnen Bürgers vorstellen,bei der Objektförderung 
aber gibt es diesen nicht . Sprecher gibt zu , daß auch diese Richtlinien 
nicht jeder sozialen Notlage gerecht werden, aber die Mittel sind nun ein
mal beschränkt und man wird nie alles t un können . 

Ratsherrin Sie v er s (CDU) kann dieser Darstellung überhaupt nicht 
folgen, denn ihres Erachtens muß kein Rechtsanspruch folgen . Sie erklärt 
nochmals , daß sie mit diesem Problem in die Öffentlichkeit gehen und es 
prüfen lassen wird. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor . 

Beschluß über den Änderungsantrag der CDU - Fraktion : 

Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit a b ge l e h n t . 

Beschluß über die Drucksache 49 2 in der von Stadtrat Lippe vorgetragenen 
Form: 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit 

34) Betr .: Modernisierungsbroschüre - Drs . 491 -

Berichterstatter: Stadtrat Lippe 

Antrag : 

Beschluß : 

Folgende Eilentscheidung nach § 82 Abs . 1 Satz 3 GO 
wird genehmigt : 

Bei der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 620 . 596 
- Sonstige Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit - wird einer 
sofortigen außerplanmäßigen Ausgabe von 20 .000, -- DM zuge
stimmt . Die Ausgabe wird gedeckt durch Kürzung des Haushalts
ansatzes bei 621 .000 . 9873 - Einmalige Zuschüsse an übrige Be
reiche für Wohnungsmodernisierung -

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

35) Betr .: Änderung des Tarifs für die Reinigung der Schlammkisten - Drs. 486 -
auf Grundstücken 

Berichterstatter : Stadtrat Quade 

Antrag : Dem beigefügten Entwurf eines 10. Nachtrages zum Tarif der 
Landeshauptstadt Kiel für die Reinigung der Schlammkisten auf 
Grundstücken wird zugestimmt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 
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36) Betr .: Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in - Drs. 487 -
Kiel - 7. Nachtragssatzung -

Berichterstatter : Stadtrat Quade 

Antrag : Die anliegende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Reinigung 
der öffentlichen Straßen in Kiel wird beschlossen . 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

37) Betr .: Tarifänderung für die Müllverbrennungsanlage der Müll- - Drs . 493 -
verbrennung Kiel GmbH 

Berichterstatter : Stadtrat Quade 

Antrag : Dem Vertreter der Landeshauptstadt Kiel in der nächsten ordent
lichen Gesellschafterversammlung der Müllverbrennung Kiel GmbH 
wird Weisung erteilt, der im Abschnitt VIII Ziffer 5 der Benut
zungsordnung für di e Müllverbrennungsanlage mit Wirkung ab 
01.01 .1 98 1 festgesetzten Tariferhöhung von 6, - - DM auf 6 ,60 DM 
je angefangener 100 kg angelieferter Abfälle zuzustimmen. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

Die Aufsichtsratsmitglieder der Müllverbrennung Kiel GmbH, die Rats
herren Bergien , Hirte, Raupach und Prof . Spickhoff haben an der Bera
tung und Beschlußfassung nicht teilgenommen . 

38) Betr . : Änderung der allgemeinen Tarifpreise für Wasser der Stadt- -Drs . 484 -
werke Kiel AG 

Berichterstatter : Stadtrat Dr . Moll 

Antrag : Der Vertreter der Landeshauptstadt Kiel in der Gesellschafter
versammlung der Versorgung und Verkehr Kiel GmbH wird angewiesen , 
in der Gesellschafterversammlung oder im schriftlichen Verfahren 
gemäß § 12 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages folgendem Beschluß 
zuzustimmen : 

Beschluß : 

"Es werden mit Wirkung vom 01 .01 . 1981 die in der Anlage 
zur anliegenden Vorlage der Stadtwerke Kiel AG vom 
30 .09 .1980 aufgeführten Wasserpreise i m Versorgungs
gebiet der Stadtwerke Kiel AG festgesetzt ." 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat oder ihres Beschäftigungs
verhältnisses haben die Ratsherren Breitkopf, Fröhlich, Hänsler, Küster, 
Hans- Joachim Lange, Petersen und die Stadträte Möller und Schöning an der 
Beratung und Beschlußfassung nicht teilgenommen . 
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39) Betr.: Verkauf der Geschäft sant eile der Landeshauptstadt 
Kiel an der Kiel-Schönberger Eisenbahn GmbH an die 
Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH 

Berichter s t atter: St adtra t Dr. Moll 

- Drs . 494 -

Antrag : Dem Verkauf der Geschäft sant eile der Landeshaupts tadt Kiel 
an der Kiel -Schönberger Eisenbahn GmbH an die Verkehrsbe
triebe Krei s Plön GmbH oder den Krei s Plön gemäß anliegendem 

I Vertragsentwurf (Anlage 1) und anliegendem Entwurf einer Zu
satzver einbarung betr. Koordini erung des öffentlichen Per-

I sonennahverkehrs im nordöstlichen Kiel er Randber ei ch (Anlage 2) 
wird vorbehaltlich der Genehmigung durch di e Kommunal aufs i chts 
behörde nach § 108 Absatz 2 GO zuges timmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

40) Betr.: Kiel er Haf engebühren-Satzung und Kiel er Haf enentgel ts- - Drs . 496 -
Ordnung 

Berichter s t atter: St adtra t Dr. Moll 

Antrag : Den bei gefügt en Entwür fe n 

a ) der 4. Nachtragssat zung zur Kiel er Hafengebühren-Sat zung 
vom ........... 1980 (Anlage A) 

b) der 5 . Nachtragsordnung zur Kiel er Hafenentgel t s -Or dnung 
vom ........... 1980 (Anlage B) 

wird zuges timmt. 

Außerdem liegt zu diesem Punkt f olgender Antrag der CDU-Frakt ion be
treff end Kiel er Haf engebühren-Sat zung vor: 

" Die obengenannte Satzung wird der gestalt geänder t , daß Schiffe , 
die die Wer ften zur Repar atur anlaufen , von der Zahlung von 
Hafengebühren befr eit werden." 

Rat sherr K ü s t e r (CDU) t eilt mi t, daß seine Frakt i on mehrhei t 
lich der Drucksache 496 nicht f ol gen wird. Es geht ihr darum, daß der 
§ 11 Abs . 2 der Hafengebühren-Sat zung gestrichen wi r d. Dabei handelt 
es aber nicht um e ine Subventionierung einer Wer ftgruppe oder einer 
Werft; sondern darum, s i ch der Regelung wie z . B. in Hamburg , Br emen 
oder Rotterdamm anzupassen. Die ents prechenden Mi ttel s i nd nicht von der 
r estlichen Hafenwirtschaft aufzubringen, sondern von der Gesamtzahl der 
St euer zahler. Dies i s t ein kleiner Beitrag zur Si cherung der Arbeits 
plätze auf den Wer f t en. Die F.D.P.-Fraktion hat erklär t , daß s i e dem 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion zus timmen wird. 

Ra t sherr R ü d e 1 (SPD) führt aus , daß sei ne Fraktion der Vor lage 
der Haf en- und Verkehrs betriebe wegen der schlechten s t ädt ischen Haus 
halts lage , des hohen Defi zi tes der Haf en - und Verkehrsbetriebe und der 
Gefahr eines Präzedenz falles zus timmen wi rd. Die Satzung wurde auch in 
der Struktur geändert, um der Howaldtswerke-Deutsche Werft AG ei nen 
Anrei z zu geben, z . B. s i nd Schiffe über 50 .000 BRT f r ei , d . h. je gr ößer 
ei n Schiff , dest o ni edriger die Gebühr. I m übrigen machen die Hafenent-

- 37 -



- 37 -

gelte nur zwei 0 / 00 des Volumens von HDW aus . Aus seiner Sicht s ind di e 
Hafengebühren ein ungeei gnetes Mittel für eine kommunale Wirtschafts
förderung . Abgesehen davon hat die HDW einen erheblichen Vorteil durch 
den Wegfall der Lohnsummensteuer. 

Stadtr at S t e g e m a n n (CDU) hat Verständnis für die Hal t ung seiner 
Fraktion . Es mag in den Vor stellungen der CDU-Fraktion durchaus ein Be
trag zur Wirtschaftsförderung liegen; trotzdem aber sind Stadtr at Schöning 
und er ander er Ansicht . Si e meinen , daß jedwede Art von Subventionierung 
ungerecht ist und nur im äußersten Fall vorgenommen werden sollte . Ger echt 
wär e es , wenn man s i ch bei der Höhe der kommunalen Steuer n und Abgaben an 
das unbedingt Notwendige halten und damit die Wirtschaft insgesamt ent
las ten würde . Auch er hat die Befürchtung , daß dieser Fall, der auf HDW 
bezogen ist, Präzedenzfäll e nach sich ziehen könnt e . Aus den vorgenannten 
Gründen Herden Stadtrat Schöning und er der Drucksache 496 zus timmen. 

Beschluß über den Änderungsantr ag der CDU-Fraktion : 

Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit a b ge l e h n t . 

Beschluß über die Drucksache 49 6: 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mi t Stimmenmehrheit 

41) Betr .: Vertrag über die Abnahme von Schmutzwasser mit der 
Gemeinde Molfsee 

Berichterstatter : Stadtbaurat Bartels 

- Drs . 469 -

Antrag : Dem Abschluß eines Ver trages nach dem als Anlage beigefügten 
/ Vertragsentwurf, der bereits von der Gemeinde Molfsee r echts

gültig unterschrieben wurde , wird zugestimmt . 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einst immig 

42) Betr .: Umbenennung der Dänischenhagener Str aße - Drs . 470 -

Ber ichter statt er: Stadtbaurat Bartels 

Antrag : a ) Das al s Sackgasse ausgebaute Teil stück der Dänischenhagener 
Str aße erhält die Bezeichnung 

Rote Kate . 

b) Das vor einigen Jahren neu gebaute Tei l stück der Dänischen
hagen er Str aße in Richtung Al tenhol z-Klausdorf wird in die 

Altenholzer Str aße 

einbezogen . 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 
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43) Betr .: Straßenbenennung im Industriegebiet Wellsee 
- B-Plan Nr. 539 a -

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

- Drs . 480 -

Antrag: Die im B-Plan Nr. 539 a ausgewiesene Schleifenstraße wird mit 

Borsigstraße 

benannt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

44) Betr .: Straßenbenennung im Hörn-Gelände 
- B-Plan Nr. 615 -

- Drs . 481 -

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag : Die im Hörngelände vorgesehenen Straßen werden einheitlich mit 

Adolf-Westphal-Straße 

benannt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

45) Betr. : Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr - Drs. 482 -

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag : Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig
Holstein (StrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30 . Januar 1979 (GVOBI . Schl .-Holst . S . 163) werden folgende 
Straßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet : 

a) Als Gemeindestraßen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 a StrWG 

1. Brüggerfelde einschließlich Stichstraße 
2. Göteborgring zwischen Skandinaviendamm und Faluner Weg 
3. Stichstraße Grüffkamp 
4. Moorblek 
5 . Waldweg im Bereich Haus Nr. 18 

b) Als beschränkt öffentliche Straßen nach § 3 Abs. 1 Nr . 4b StrWG 

1. Verbindungsweg zwischen An der Schanze und Poststraße/ 
Möhrkestraße 

2. Fußweg zwischen der Straße Brüggerfelde und der Hage
buttenstraI~e 

3. Verbindungsweg Grüffkamp zwischen der Stichstraße Grüffkamp 
und Brammerkamp 

4. Verbindungswege zwischen Lütjenburger Straße und Willy
Jacob-Weg 

5. Weg neben der St . Joseph Kirche 
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6. Fußgängerbrücke Herzog-Friedrich-Straße einschließlich 
Treppenturm 

7. Fußgängerbrücke ZOB-Hauptbahnhof über die Raiffeisen
s traße einschließlich der äußeren Plattform vor dem 
Hauptbahnhof 

8. Fußgängerbrücke ZOB-Bahnhofskai mit Treppenturm über die 
Kaistraße 

9. Fußgängerbrücke über den Wall zum Seegarten mit Treppen
turm einschließlich der Fußwegverbindung vom NDR-Gebäude 
zur Eggerstedtstraße 

c ) Als sonstige öffentli che Str aßen nach § 3 Abs . 1 Nr. 4c StrWG 

Beschluß : 

1. Fußwegverbindung zwischen der Stichstr aße Brüggerfelde und 
der Straße Petersburger Weg - befahrbar -

2. Parkplätze südl. der Fußwegverbindung zur Hagebuttens traße 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

46) Betr.: Rahmenplanung "Südliche Innens tadt" - Drs . 511 -

Berichterstatter: Stadtbaurat Bartels 

Antrag: 1. Die Planungskategorie "Städtebaulicher Rahmenplan" wird als 
zusätzlich notwendiges Planungs- und Handlungsinstrument an
erkannt und nach Maßgabe der Selbstverwaltung für einzelne 
Stadtt eile (Stadtteilbereiche) eingeführt. 

2. Bei der Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne sind Bürger 
und Selbstverwaltung analog zum Arbeitsablaufmodell (Anlage 1) 
ausreichend zu beteiligen. 

3. Für die Rahmenplanung "Kiel, Südliche Innenstadt" werden die 
nachfolgend aufgeführten Planungsziele und Leitvorstellungen 
(Anlage 2) beschlossen. Sie bilden zusammen die Grundlage der 
vorliegenden t eilräumlichen Entwicklungsplanung . Der Entwurf 
"Rahmenplanung Südliche Innenstadt" ist in seinen Unterpunkten 
2.4-2. 6 , 3.4-3. 6, 4.4-4.7, 5.4-5. 7, 6.4-6. 7, 7.4-7. 6 , 8 .4-8.7 
Orientierungsrahmen, die Unt erpunkte 4. 8 , 5. 8 , 6. 8 , 7. 8 , 8 . 8 
bilden mit dem zusammenfassenden Kapitel 9 den Handlungsrahmen 
f ür die städtischen Ämter. 

4. Der Rahmenplan "Südliche Innenstadt" ist fortzuschreiben. 
Änderungen der Leitvorstellungen bedürfen der erneuten Be
schlußfassung . 

St adtbaurat Ba r t el s (parteilos) erläutert die Vorl age und weist 
darauf hi n, daß auf Antrag der Verwal tung im Magi strat eine neue Formu
lierung der Ziff . 3 des Antrages beschlossen wurde . Es soll ver sucht 
werden , durch präzise Koppelung an bestimmte Teile des Planes den Hand
lungsrahmen doch wieder aufzunehmen , allerdings beschränkt auf die Dinge , 
die nur Handlungsrahmen sein können . 

Ratsherr H ei l i g (CDU) kritisiert, daß die Vorlagen des Baude
zernat es immer er st am Ende der Tagesordnung s t ehen und kaum ausgiebig 
beraten werden können, da die Sitzung dann schon weit fortgeschritten ist . 
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Sodann stellt er namens der CDU-Fraktion folgenden Änderungsantrag : 

Namens und im Auftrage der CDU-Ratsherren-Fraktion beantrage 
ich, die Ziff . 1 des Antrages (Drucksache 511) wie folgt zu 
ändern : 

Die Planungskategorie "Städtebaulicher Rahmenplan" wird als zu
sätzliches Planungsinstrument anerkannt und nach Maßgabe der Selbst
verwaltung für einzelne Stadtteile (Stadtteilbereiche) einge
führt. 

Er weist zusätzlich darauf hin, daß seine Fraktion der neuen Fassung der 
Ziff . 3 der Drucksache 511, die heute auf den Tisch gelegt wurde, nicht 
zustimmt. Zwar hält seine Frakti on einen städtebaulichen Rahmenplan für 
eine bedenkenswerte und vielleicht sogar nützliche Angelegenheit, er ist 
aber nicht unbedingt notwendig und keinesfalls allseelig machend . Seine 
Fraktion warnt davor, hier ein Debakel zu erleben , wie bei anderen Neue
rungen, z . B. bei der Gestaltungssatzung. Völl ig ungelöst bleibt auch, 
wie man in der "Südlichen Innenstadt" den Bereich, der sehr dem sozialen 
Abstieg verfallen ist, sanieren will und ungelöst ist auch , wie man die 
verkehrliche Problematik unter einen Hut bekommen will . Zusammenfassend 
kann nach Meinung seiner Fraktion mit viel Vorsicht und der nötigen Skepsis 
etwas hieraus werden . Keiner sollte sich aber wundern, wenn in etwa fünf 
Jahren noch die gleichen Probleme bestehen, die man jetzt glaubt gelöst 
zu haben . 

Nach Meinung von Stadtbaurat Bar tel s (parteilos) würde bei der 
von der CDU-Fraktion beantragten Änderung aus diesem Rahmenplan zwar ein 
schönes Werk zum Nachblättern werden, aber nicht mehr, denn er ist dann 
völlig unverbindlich . Ein wenig Mut zum Risiko gehört nun einmal schon 
dazu, denn sonst stellt man Planung überhaupt in Frage . Er geht nicht 
davon aus , daß man in den nächsten fünf Jahren allzuviel erreichen wird. 
Sicherlich wird man aber einige Schritte t un können, z . B. neue Wohnungs
formen erreichen oder anstelle des Schrottbetriebes Wohnungsbau durch
führen . Bei den Parkproblemen geht er davon aus, daß quantitativ nicht 
allzuviel erreicht werden kann . Bei diesem Plan geht es darum , in eine 
bestimmte Richtung arbeiten zu können. 

Stadtrat M ö 1 1 e r (SPD) erklärt , daß seine Fraktion der geänderten 
Ziff . 3 des Antrages zustimmen wird , obwohl man sich im Bauausschuß an
ders geäußert hat . Nunmehr aber ist der Handlungsrahmen sinnvoll von der 
Verwaltung eingegrenzt worden , nämlich auf die Bereiche, in denen Hand 
lungen vermutl ich auch zu erwarten sind . Im übrigen geht es seiner Frak
tion darum, Rahmenplänen etwas mehr Wirkung zu geben , als dies offen
sichtlich Pläne bei der CDU-Fraktion haben . 

Weitere Wortmel dungen liegen nicht vor . 

Beschluß über den Änderungsantrag der CDU-Fraktion : 

Der Antrag wird mit Stimmenmehrheit a b gel e h n t . 

Beschluß über die Drucksache 511: 

Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehrheit bei 
mehreren Stimmenthaltungen 
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47) Betr . : Änderung von Gebühren im Friedhofswesen - Drs . 426 -

Berichter s tatter : Stadtbaurat Bartel s 

Antrag : Der anliegenden 8. Nachtragssat zung zur Gebührensat zung für 
Friedhöf e und Feuerbestattungsan l agen der Landeshaupts t adt 
Kiel vom 27 . Dezember 1972 in der Fassung der 7 . Nachtrags
satzung zur Gebührensat zen vom 21. Dezember 1979 wird zuge
s timmt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

48 ) Betr .: Änderung von Entgelten im Friedhof swesen - Drs . 427 -

Berichter s t atter : St adtbaurat Bartel s 

Antrag : Dem anliegenden 8. Nachtrag zur Entgeltsordnung für die 
städtischen Friedhöfe in Kiel vom 27 . Dezember 1972 in der 
Fass ung des 7 . Nachtrages zur Entgel tsordnung vom 
21. Dezember 1979 wird zugestimmt . 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß er geht eins timmig 

49 ) Betr .: 3. Nachtrag zur Satzung der Landeshaupts t adt Kiel über - Drs . 479 -
di e Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

Ber ichter s t atter : St adtbaurat Bartel s 

Antrag : Die 3. Nachtragssatzung zur Sat zung der Landeshaupts t adt Kiel 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wird ent sprechend 
dem in der Anlage bei gefügt en Wortlaut beschl ossen . 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

50) Betr . : 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 525 - Drs . 420 -

Berichter s t atter : St adtbaura t Bartel s 

Antrag : Der Bebauungsplan Nr . 525 für das Baugebiet Pree t zer Straße l 
Biel enbergstraße /Mühlentei ch/Os t gr enze des Flurs tücks 220 1 
Hofstraße /Sör ensens traße /Werfts traße wird geändert . Die Ände
rung wird hiermit al s Aufs t e llung beschlossen. Das Änderungsge-

1 biet is t in dem bei gefügt en Über s i chtsplan gekennzeichnet . 

_ Bei der Ber atung der Tagesordnung wurde mi tgeteilt, daß di ese Vorlage 
in der gestrigen Magi s tra t ssitzung vom St adtbaurat z ur ü c k g e -
zog e n worden i s t -

51) Betr .: Bebauungsplan- Nr . 664 - Drs . 463 -

Berichter s t a t ter : St adtbaura t Bartel s 
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Antrag : Der Bebauungsplan Nr. 664 für das Baugebiet Kiel-Proj ensdor f , 
südl ich St eenbeker Weg , zwischen B 503 und Schwar zer Weg , wird 
ents prechend dem in der Sitzung aushängenden Plan a l s Satzung 
beschlossen . 
Der s t ädtebaulichen Begründung wird zuges t i mmt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht ei nstimmig 

52 ) Betr.: Bebauungsplan Nr . 611 
Teilauf hebung des B-Planes Nr. 497 

Berichter s t atter: St adtbaura t Bartei s 

- Drs . 473 -

Antrag : Für das Baugebiet Elmschenhagen zwischen El lerbeker Weg und 
Radebrook wird der Bebauungsplan Nr. 611 ents prechend dem in 
der Sitzung aushängenden Plan a l s Satzung beschlossen. 

Glei chzeitig wird der durch den B-Plan Nr. 611 zu er set zende 
Teil aus dem r echtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 497 f ür 
das Baugebiet beider seits des Ellerbeker Weges im Ber ei ch 
Tröndelweg und Radebrook aufgehoben. 

Der s t ädtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Beschluf-6 : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

53 ) Betr.: Bebauungsplan Nr. 683 
Aufhebung des B-Planes Nr. 165 

Berichter s t atter: St adtbaura t Bartei s 

- Drs . 474 -

Antrag : Für das Baugebiet Kie l-Wellingdorf, zwischen der Sohs t s traße , 
Langenkampweg , Schönberger Straße , dem Grundstück Schönber ger 
Str aße 90 und dem Arsenal, wird der Bebauungsplan Nr. 683 auf 
gest ellt. 

/ Das Gebiet i s t in dem bei gefügt en über s i chtsplan gekennzei chnet . 

Glei chzeitig wird der Bebauungsplan Nr. 165 mit dem Baugebiet 
St ol zeweg , Ballastberg , Sohs t s traße , Langenkampweg , Schönberger 
Straße aufgehoben. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins t i mmig 

54) Betr.: Bebauungsplan Nr. 688 - Drs . 475 -

Berichter s t atter: St adtbaura t Bartei s 

Antrag : Für das Baugebiet Prüne , Weber s traße , Her zog-Friedrich-S traße , 
Schaßstraße , Adelheids traße wird der Bebauungsplan Nr. 688 
aufges t ell t . Das Gebiet i st i n dem beifügten übersichtsplan 
gekennzeichnet. 

Beschluf-6 : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht ei nstimmig 
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55) Betr.: Bebauungsplan Nr. 69 1 - Drs. 476 -

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag : Für das Baugebiet Kiel-Oppendorf, nordöstlich des Schwentine
wanderweges, umschlossen von der Stadtgrenze , der südöstlichen 
Grundstücksgrenze Oppendorfer Weg 44 und den rückwärtigen Grund
stücksgrenzen Spitzenkamp Nr. 52 bis 62 wird der Bebauungsplan 
Nr. 69 1 aufgestellt . Das Gebiet ist in dem beigefügten Über
sichtsplan gekennzeichnet . 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

56) Betr.: Bebauungsplan Nr. 676 
Aufhebung des B-Planes Nr. 303 

- Drs. 477 -

Berichterstatter: Stadtbaurat BarteIs 

Antrag: 1. Die in der Zeit der öffentlichen Auslegung vom 01 .08.1 980 bis 
01.09.1980 vorgebrachten Bedenken und Anregungen von 

a) Herrn W. Quedens, Franckestr . 20 
b) dem Wasser- und Schiffahrtsamt Kiel-Holtenau 
c) dem Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

des Landes Schleswig-Holstein 
d) den Stadtwerken Kiel AG 

werden berücksichtigt. 

e) der Unteren Landschaftspflegebehörde 

werden teilweise berücksichtigt, 

f) Herrn Heinrich Karstens, Grödeweg 2 
g) dem Ehepaar Fiehn, Grödeweg 8 
h) Herrn Prof. Dr. Hamelmann, Langeneßweg 1, vertreten 

durch Herrn Dr. Goldammer 
i) Herrn Alfred Schönfeld , Langeneßweg 5 

werden nicht berücksichtigt. 

11. Für das Baugebiet Kiel-Suchsdorf, Alte Chaussee, Pellwormer 
Weg, Nord-Ostsee-Kanal wird der Bebauungsplan Nr. 676 ent
sprechend dem in der Sitzung aushängenden Plan als Satzung 
beschlossen. Gleichzeitig wird der gebietsgleiche Bebauungs
plan Nr. 303 aufgehoben. 

Der städtebaulichen Begründung wird zugestimmt. 

Beschluß: Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

- 44 -



- 44 -

57) Betr .: Bebauungsplan Nr. 653 - Drs . 478 -

Berichterstatter : Stadtbaurat Bartels 

Antrag : Für den genehmigt en Bebauungsplan Nr. 653 mit dem Baugebiet 
Kiel-Wik, Nor d-Ostsee-Kanal, Schleusenstraße . Prinz-Heinri ch
Str aße , Wiker Sportplatz werden folgende Auflagen al s Satzung 
beschlossen : 

1. Im Einmündungsbereich der al s Geh-, Fahr- und Leitungsr echt e 
festgesetzten Verbindung der Straße "Auberg" und der "Schleusen
straße" wird die eingezeichnete Baugrenze durch eine Str aßenbe
grenzungslinie er setzt . 

2. Im Einmündungsbereich der "Glücksburger Straße" in die 
"Schleusens traße" wird die überbaubare Grundstücksfläche 
nördlich der Glücksburger Straße bis auf das Si cht drei eck 
zurückgenommen . 

3. Die Auf l age hinsichtlich der er forderlichen Standorte der Trans
formatiorenstationen, der Sicherung der Hochdruck-Gasl eitung und 
der für diese erforderlichen Sicherheitsabstände wird nicht be
rücks i chtigt. 

Ratsherrin S i e v e r s (CDU) bezi eht s ich auf den heutigen Beschluß, 
mit dem die Entscheidung der Ratsver sammlung vom 21.02. 1979, soweit sie 
als Standort für die überbetrieblichen Aus bildungsstätten und die Berufs 
felder Bautechnik und Holztechnik den Ber ei ch zwischen Flintkampsr edder, 
Prinz-Heinrich-Straße , Sportanlage Wiker SV, Timmerberg , vorsieht, aufge
hoben wurde . Aufgrund dieser Entscheidung hat sie den Stadtbaurat gefr agt , 
ob denn der Beschluß zum B-Plan 653 überhaupt noch notwendig ist, da man 
sich doch offensichtlich wegen der Auf hebung des früheren Beschlusses wird 
anders verhalten müssen . Der Stadtbaurat ist aber nicht bereit, die Vor
lage zurückzuzi ehen. Hierauf wollte Sprecherin noch einmal deutlich hin
wei sen. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

58 ) Betr .: Ver änderungssperre Nr. 26 - Drs . 483 -

Berichter s tatter : Stadtbaurat Bartels 

Antrag : Die bei gefügt e Sat zung der Landeshauptstadt Kiel über die Ver
änderungssperre Nr. 26 für ein Teilgebiet aus dem Plangeltungs
bereich des Bebauungsplanes Nr. 688 , best ehend aus dem Grundstück 
der Br auerei "Zur Eiche" wird beschlossen . 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht einstimmig 

59) Betr .: 46. Änderung des Flächennutzungsplanes - Drs . 471 -

Berichter statter: St ad tbaurat Bartels 

Antrag : Die 46. Änderung des Flächennutzungsplanes - Fassung 1970 - für 
einen Bereich in Elmschenhagen-Nord, östlich des Ellerbeker 
Weges , nördlich der Bebauung Radebrook, wird entsprechend dem in 
der Sitzung aushängenden Plan endgültig beschlossen . 

Dem Erläuterungsbericht wi r d zugestimmt. 
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Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß er geht eins timmig 

60) Betr.: 65. Änderung des Flächennutzungsplanes - Drs . 472 -

Berichter s t atter: Stadtbaurat Bartel s 

Antrag : Die 65 . Änderung des Flächennutzungsplanes - Fassung 1970 - für 
ei nen Ber ei ch in Kie l-Proj ensdorf, südl ich des St eenbeker Weges , 
zwischen B 503 und Schwar zer Weg , wird ent s prechend dem in der 
Sitzung aushängenden Plan engültig beschlossen. 

Dem Erläuterungsbericht wird zuges timmt. 

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

61) Betr.: Erhöhung der Diens trei semittel des J ugendamtes - Drs . 52 1 -

Berichter s t atter: St ad t schulrat Zimmer 

Antrag : Der überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 82 GO bei der Haushalts 
s t elle 4685/ 65 4 - Diens trei sen - i n Höhe von 2. 682 ,07 DM wird 
zugestimmt. Zur Deckung wi rd ei n gl e i cher Betrag bei der Haus 
haltsst elle 407/762 - J ugendpflegefahrten - gesperrt. 

_ Diese Vorlage wurde zu Beginn der Sitzung auf den Tisch gel egt; die 
Dringlichkeit anerkannt. Außerdem wurde fes t gel egt, daß der Punkt nicht 
wie vor gesehen, al s Punkt 63 , sonder n a l s Punkt 61 behandel t wird -

Beschluß : Nach Antrag 
Der Beschluß ergeht eins timmig 

62 ) Betr.: Neubeset zung i m Kura t or i um der Volkshochschule - Drs . 513 -

Berichter s t atter: St adtschulrat Zimmer 

Antrag : In das Kurat orium der Volkshochschule der Landeshauptstadt 
Kiel wird Herr Peter Grüner a l s Vertret er des Deut schen Ge
werkschaft s bundes gewählt. 

_ Diese Vorlage wurde mit ei ner Zusammens t ellung auf den Tisch gel egt; 
di e Dringlichkei t bei der Ber a tung der Tagesor dnung anerkannt. Außer dem 
wurde fes t gel egt, daß di eser Punkt ni cht al s Punkt 64, wie ausgezei chnet, 
sondern al s Punkt 62 behandelt wird -

Beschluß : Nach Ant r ag 
Der Beschl uß er geht ei nst i mmig 

63 ) Ver schiedenes 

a ) Ver anlagung der Bürger zu den Entwässerungsgebühren am Wehdenweg 

S t a d t pr ä s i de n t trägt vor, daß i n der Bürger f r agestunde 
ein Anl ieger des Wehdenweges bei ihm war und sich darüber beschwer t 
hat , daß die Anl ieger des Wehdenweges auf der e i nen Seite erheblich 
höher e Anliegerkost en fü r die Her s t el l ung der Entwässerungsl e i t ung zu 
zahlen haben als di e Anlieger auf der ander en Str aßenseite . Das ist 
darauf zurückzuführen , daß auf Anordnung des Ordnungsamtes stets ei ne 
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Fahrspur am Wehdenweg benutzbar sein muß. Desha;lb sind die Entwässerungs
leitungen nicht in die Straßenmitte , sondern nur auf eine Straßenseite 
gelegt worden. Die Differenzen pro Grundstück betragen ca . bis zu 
2 .000,-- oder 2 . 500, -- DM. Stadtpräsident hält diese Regelung für un
gerecht . Er bittet den Stadtbaurat , zu prüfen, ob die Satzung nicht 
rückwirkend geändert werden kann, um eine Gleichheit für die Heran
ziehung zu den Anliegerkosten zu erreichen . 

Stadtbaurat Bar tel s (partei l os) erwidert , daß eine andere 
Regelung nach der Satzung nicht möglich ist. Er weiß auch nicht, ob 
es sich bei der jetzigen Regelung um eine unbillige Härte handelt, 
wird aber der Angelegenheit nachgehen. 

- Weitere Veranlassung durch Stadtbaurat Bartel s -

b) Baustelle Gutenbergstraße/Westring 

Ratsherr K ü s t e r spricht nochmals die Baustelle Gutenbergstraße/ 
Westring an . Er führt aus , daß jetzt bereits zum dritten Mal gefr agt 
wird, wann die Baustelle endlich fertig ist . 

Stadtbaurat Bar tel s antwortet, daß der Straßenbau im Jahre 
1981 an dieser Ecke beendet wird, ohne sich auf einen genauen Zeitpunkt 
festlegen zu wollen . Ratsherr Küster bittet daraufhin um genaue Zeit
angabe . 

- Weitere Veranlassung durch Stadtbaurat Bartels -

c) Nächste Ratssitzung 

S t a d t prä s i den t teilt mit, daß die nächste Ratssitzung 
turnusmäßig am 15. Januar 1981 stattfindet. Er fragt an , ob es wegen 
der Weihnachtsferien nicht besser wäre, diese Ratssitzung erst am 
22. Januar durchzuführen. 

Stadtrat M ö 1 1 erteilt darauf mit , daß in dieser Sitzung mehrere 
Umbesetzungen in Ausschüssen und auch Wahlen vorgenommen werden sollen, 
so daß er bittet, die Sitzung am 15. Januar stattfinden zu lassen. 
Widerspruch dagegen wird nicht erhoben . 

- Kenntnis genommen -

d) Dank an das ausscheidende Ratsmitglied Stadtrat Lippe 

S t a d t prä s i den t trägt vor, daß Stadtrat Lippe der Rats
versammlung seit 1974 angehört . Er wurde 1978 zum ehrenamtlichen Stadt
rat gewählt und übernahm das Dezernat für Wohnungsbau und Wohnungswesen . 
Während dieser Zeit hat er sich immer mit großen Engagement für den 
Wohnungsbau und das Wohnungswesen in Kiel eingesetzt . Er scheidet auf 
seinen Wunsch aus, um den p.ienst bei der Kieler Wohnungsbaugesellschaft 
anzutreten . Dazu wünscht Stadtpräsident ihm viel Erfolg und eine allzeit 
glückliche Hand . 

- Kenntnis genommen -
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Wei t ere Wortmeldungen liegen nicht vor . 

Stadtpräs ident J ohanning wünscht allen Anwesenden geruhsame 
Weihnachts tage und ein gutes und gesundes Jahr 198 1. 

," 

~ L.I .. ,: "·.e 
Rats herr Ratsherr 

Schriftführer 



-DER STADTBAURAT- Kiel, den 17. Dez. 1980 

Bürgeranfrage von Herrn Albrecht Kempe, Sonthofener Str. 14, 
vom 4.12.80 

Gestaltung des Bebelplatzes in Elmschenhagen -

Die o.g. Bürgeranfrage beantworte ich im Namen des 
Magistrats wie folgt: 

Zu 1: 

Zu 2: 

Zu 3: 

Zu 4: 

Es ist richtig, daß Herrn Dombrowski zusätzlich zu 
einer bereits früher verkauften Fläche eine ehe
malige Verkehrsfläche am Bebelplatz verkauft wurde. 
Der entsprechende Vertrag wurde unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung durch die Selbstverwaltung beschlossen. 
Diese liegt bislang nicht vor, sondern soll nunmehr, 
nachdem die Verkehrsfläche entwidmet ist, eingeholt 
werden. 

Nein. 

Die Verwaltung hat Herrn Dombrowski keine Zusiche
rungen im Sinne Ihrer dritten Frage gemacht. 

Die Landeshauptstadt Kiel beabsichtigt, nach Ab
schluß der Neubaumaßnahme (Gaststätte, kleiner SB
Laden und Polizeidienststelle), den Bebelplatz 
attraktiver als bisher zu gestalten, so daß er -
zum Teil als Grünanlage angelegt - der Erholung der 
Bürger dient und zugleich Kommunikationszentrum für 
diesen Bereich Elmschenhagens werden kann. 

Bar tel s 



J u gen d amt 
42.600.08 - Ne/Se -

Kiel, den 15.Dez2m ~) er 
App.: 2840 

Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU-Ratsherren-Fraktion vom 
10.12.1980 

Im Namen des Magistrats beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

1. Wie viele Kindergartenplätze sind in Kindertagsheimen in 
Elmschenhagen (RO 1) und Wellsee (RW 7) vorhanden? 

In den genannten Planungsbereichen R01 und RW7 stehen ins
gesamt 300 Kindergartenplätze zur Verfügung, davon 60 für 
Hortkinder und 80 in Kinderstuben. 

2. Wie vi el e Kinder von 3 bis 7 Jahren einschließlich Ausländer 
gibt es z.Z. in Elmschenhagen und Wellsee? 

In Elmschenhagen und Wellsee leben z.Z. 901 Kinder im Alter 
von 3 bis 7 Jahren, davon insgesamt 97 Ausländerkinder. 

3a) Wie viele Voranmeldungen für die bestehenden Heime und 
Einrichtungen in Elmschenhagen und Wellsee liegen vor? 
Wie soll dieser Bedarf abgedeckt werden? 

1980 

In beiden Stadtteilen liegen z.Z. insgesamt 222 Voranmeldungen 
vor, davon 73 zur sofortigen Aufnahme in städte Kindertages
heimen, die übrigen Voranmeldungen beziehen sich auf einen 
späteren Zeitpunkt und auf freie Träger, die ihre Anmeldungen 
nicht nach sofortiger und späterer Aufnahme differenzieren. 

Nach der Kindergartenbedarfsplanung, die vom Jugendwohlfahrts
ausschuß am 5.5.1980 verabschiedet wurde, liegt der Bedarf 
in den Planungsbereichen Kronsburg/Wellsee für 1981 an 
5. und für 1982 an 4. Stelle, in Elmschenhagen-Nord für 1981 
und 1982 an 12. Stelle und für Elmschenhagen-Süd für 1981 
an 7. bzw. für 1982 an 13. Stelle. Diese Bedarfsziffern kenn
zeichnen die Priorität im Stadtgebiet. 

Im Hinblick auf den zu erwartenden Wohnungsbau im Bereich 
des Krooger Kamps in Elmschenhagen-Süd ist im Bebauungsplan 
411c der Standort für den Bau eines Kindertagesheimes aus
gewiesen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind im Hin
blick auf die nachrangige Priorität Mittel nicht vorgesehen. 

3b) Wie hoch ist der Anteil der nicht angemeldeten Kinder? 

Von den in beiden Stadtteilen insgesamt 901 lebenden Kindern 
im Alter von 3 bis 7 Jahren besuchen 240 Kindertagesheime 
bzw. Kinderstuben und 222 Kinder sind angemeldet. 
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4. Ist zur Abdeckung dieses Bedarfs auch die vorübergehende 
Anmietung von Wohnungen, z.B. Terrassenwohnungen o.ä., 
im Krooger Kamp eingeplant worden? 

Die Möglichkeit der Anmietung von Wohnungen - z.B. auch 
Terrassenwohnungen u.ä. - wurde geprüft. Im Jugendamt 
liegen leider negative Antworten vom Wohnungsamt, Liegen
schaftsamt und der Wohnungsbaugesellschaft Schleswig-Holstein 
schriftlich vor. Darüber hinaus wurden hinsichtlich des 
Raumbedarfs die Eltern der städtischen Kindertagesheime 
und der Ortsbeirat Wellsee mit der Bitte angesprochen, sich 
auch nach geeigneten Räumlichkeiten umzusehen. Ein konkretes 
Projekt hat sich inzwischen leider zerschlagen. 
Die ehemalige IISeeperleli steht gegenwärtig auch nicht zur 
Verfügung, da sie anderweitig vermietet ist. 
Aufgrund der Verhandlungen mit dem Liegenschaftsamt, Wohnungs
baugesellschaften und Maklern zeigt sich jedoch, daß Wohnraum 
für den genannten Zweck nur sehr schwer zu beschaffen sein 
wird. 



Die Plätze sind auf folgende Einrichtungen verteilt: 

Kindertagesheim Tiroler Ring 75 + 40 Hort 
Kindertagesheim Jettkorn 60 + 20 Hort 
St. Antoniusheim 25 
Kinderstube Well see 32 
Kinderstube E'hagen-Dorfplatz 1 5 
Kinderstube E'hagen-Weinberg 22 
Kinderstube Rönne 1 1 



Kleine Anfrage der F . D. P.-Fraktion 

Fragesteller : Ratsherr Uwe Petersen 

1) Wi e hat sich in der Bußgeldstelle der Stadt Kiel der Einsatz 
der elektronischen Datenverarbeitung bewährt? 

Zu 1) 

Der Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung bei der Verfolgung 
und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten hat sich bewährt . 
Inzwischen haben alle Kreise und kreisfreien Städte Schleswi g-Holste ins 
- und damit dem Beispiel Kiel s fol gend - die automatisierte Daten
verarbeitung im an~esprochenen Bereich eingeführt. 

2 ) Welche Dateien werden zur Erfassung der Verkehrssünder ln Kiel 
geführt? 

Zu 2 ) 

Keine . 

3) Mit weJchen Stellen nimmt die Bußgeldstelle der Stadt Kiel elnen 
Datenaustausch vor? 

Dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg werden entsprechend der burres 
e inheitlichen Regelung sämtliche r echt skräft i g abgeschlossenen Bußßeld
verfahren gemeldet , soweit sie eintragungspflichtiß sind . Eine Eintragung 
wird nur vorgenommen be i Bußgeldbescheiden über 40,-- DM . 

4) Werden Verkehrsteilnehmer, die mehrfach eine Ordnungswidrigkeit 
begangen haben , aber noch unter die Eintragungsgrenze des Kraftfahrt
Bundesamtes liegen, vorn Ordnungsamt der Stadt Kiel registriert? 

Zu 4) 

Nein . 



-DER STADTBAURAT- Kiel, den 16. Dez. 1980 

Kleine Anfrage der SPD-Fraktion - Eckehard Raupach _ 
vom 8.12.80 

Im Namen des Magistrats beantworte ich die o.g. Kleine 
Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Zu 2: 

Besucher der Innenstadt, die anstelle des Pkw 
das Fahrrad benutzen, nehmen an ihrem Ziel keinen 
Parkplatz in Anspruch. Das ist besonders zu be
grüßen bei Berufstätigen. 

Unter Berücksichtigung der Fahrtzwecke (Wirtschafts
verkehr und Einkaufsverkehr), aber auch wegen des 
im innerstädtischen Bereich leider noch unzuläng
lichen Radwegenetzes, muß man jedoch davon ausgehen, 
daß dem erwünschten Entlastungseffekt durch Be
nutzung des Fahrrads enge Grenzen gesetzt sind. 
Das wird die Stadt Kiel nicht davon abhalten, im 
Rahmen des Verkehrsausbaus, auch im innerstädtischen 
Bereich, Radwege anzulegen, wo immer die örtlichen 
Verhältnisse es zulassen. 

Die Verkehrsregelung bei Bauarbeiten wird in jedem 
Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen 
Zwänge zwischen der bauausführenden Firma, dem 
Tiefbauamt und dem Ordnungsamt als Verkehrsbehörde 
festgelegt. 

Wird ein Radweg durch eine Baustelle blockiert, 
kann der Radfahrer zumeist den daneben liegenden 
Gehweg mitbenutzen. Nur in Fällen, bei denen die 
Breite des Gehweges für den Fußgänger- und Radfahrer
verkehr nicht ausreicht, wird das Schild "Radfahrer 
absteigen" aufgestellt. Der Radfahrer hat hier die 
Pflicht abzusteigen und muß sein Fahrrad bis zum 
Ende der Baustelle schieben. 

Das genannte Schild wird auch dann aufgestellt, wenn 
im Bereich des Gehweges Tiefbauarbeiten vorgenommen 
werden. In diesen Fällen bleibt der Radweg aus Ver
kehrssicherheitsgründen den Fußgängern vorbehalten. 

Sollten Bürger der Meinung sein, daß ein Schild zu 
Unrecht aufgestellt worden ist, können sie sich an 
das Ordnungsamt - Verkehrsaufsicht - wenden. 
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Zu 3: 
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Die Überwachung des ruhenden Verkehrs und damit 
auch die Freihaltung der Radwege von ordnungswidrig 
abgestellten Fahrzeugen ist Aufgabe der Polizei. 
Die Polizei nimmt diese Aufgabe im Rahmen ihrer 
personellen Möglichkeiten wahr. 

Bei der Neuanlage von Parkständen in der Nachbar
schaft von Bürgersteigen und Radwegen wird stets da
rauf geachtet, vorhandene Radwege freizuhalten. Das 
ist wegen des Verkehrsverhaltens vieler Kraftfahrer 
zumeist aber nur möglich durch Aufstellen von 
Pollern. 

Es ist nicht zu leugnen, daß gerade das Parkver
halten in Kiel von einer auffallenden Rücksicht~~ ~ 
losigkeit gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern, 
den Fußgängern und Radfahrern, zeugt. Der Magistrat 
wird deshalb bei der Polizei erneut auf eine inten
sivere Überwachung des ruhenden Verkehrs dringen und 
anregen, daß von dem Mittel des Abschleppens auch in 
Kiel in einem Maße Gebrauch gemacht wird, wie es 
in vielen anderen Städten seit langem üblich ist. 

Bar tel s 



NIE DER S eHR 1FT 

über die Sitzung der Ratsversammlung 

am 17. Dezember 1980 

Nichtöffentliche Sitzung 

Beginn: 20.49 Uhr Ende: 21 .1 5 Uhr 

Sitzungsunterbrechung : ./. 

Anwesend : Siehe Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

Vorsitzender: Stadtpräsident Johanning 

1. Schriftführer : Ratsherr Heß 

2. Schriftführer : Ratsherr Krumrey 



I [ 

Hauptamt 

. , 
<, 

An 
, . 

das Rechtsamt a) 

b) Herrn Oberbürgermeister 

h i e r 

Kiel, den Jro. OJ.. J<ig;t 

Betr. : Niederschrift über die Sitzung der Ratsversammlung am )1. ;/J. )Cfcfo .............. 

Nach Abstimmung mit dem Rechtsamt (Schreiben vom 4.2.1977, Az.: 02.10.05 -
He/La) kann bei den Niederschriften über die Sitzung der Ratsversammlung auf 
das Widerspruchsverfahren verzichtet werden, da nach der Rundverfügung I. Teil 
Nr. 11 \Om 1. August 1966 gemäß C. 1. (1) Satz 3 hierfUr die Kurzniederschrift 
maßgebend ist. Von den Niederschriften nimmt das Rechtsamt entsprechend C. 2. (5) 
Satz 4 der genannten Rundverfügung I edigl ich Kenntnis. 

Die Beschlüsse der Kurzniederschrift und der Niederschrift sind inhaltsgleich, da 
sie zw ischen dem BUro des Stadtpräsidenten und dem Hauptamt abgestimmt werden. 

Gegen die Kurzniederschrift der oben angegebenen Sitzung wurde kein Wider
spruch erhoben. 

/Wir bitten, von der beigefügten Niederschrift Kenntnis zu nehmen. 



H a u p t a mt Kiel, den 10 . März 198 1 

1) Abschriften der Niederschr i f t über die Sit zung der Ratsver sammlung am 
17 .1 2.1 980 erhalten das Bür o des Stadtpr äsidenten , das Rechnungsprüf ungs-
amt, die SPD- Fraktion, die CDU-Fraktion und die F.D.P.-Fraktion zur 
Kenntnis . 

2) Auszüge erhal ten : 
01) 1'2) I) • (vr ~ 

~ll\ 

Von Punkt der Nieder schrift a ) 72 z . K. 
b) 30 z . K. 

" " 3 a " " 61 z . K. 

" " 4 a " " 72 z . K. 

" " 5 a " " 00 z . K. 

" " 5 b " " 03 z . K. 

" " 5 c " " a ) 61 z . k. 
b) 64 z . K. 
c ) 66 z . K. 
d ) 92 z . K. 

" " 6 a " " 42 z . K. 

" " 6 b " " 10 z . K. 

" " 6 c " " 66 z . K. 

" " 6 d " " 72 z . K. 

" " 6 e " " 30 z . K. 

" " 8 " " a ) 10 z . K. u. w. V. 
b) 63 z . K. u. w. V. 

" " 9 " " a) 10 z . K. u. w. V. 
b) 00 z . K. 

" " 10 " " a ) 00 z . K. u. w. V. 
b) 60 z . K. u. w. V. 
c ) 0 1 z . K. u. w. V. 
d) 90 z . K. u. w. V. 
e) 64 z . K. u . w. V. 
f) Büro 

St adtpräsident z . K. 

" " 10 c " " a ) 00 (2x) z . K. u. w. V. 
b) 0 1 z . K. u. w. V: 
c ) Büro 

Stadtpräsident z . K. 

" " 11 " " a ) 61 z . K. u. w. V. 

" " 12 " 11 05 z . K. 

11 11 13 11 11 a ) 13 z . K. 
b) 90 z . K. 

11 11 14 11 11 a) 05 z . K. 
b) 02 z . K. 
c) Ausländeranwal t z . K. 
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Von Punkt 15 der Nieder schrift a) 52 z . K. u. w. V. 
b) 90 z . K. 

" " 16 " " a) 20 z . K. u . w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 17 " " 20 z . K. u. w. V. 

" " 18 " " 20 z . K. 

" " 19 " " a ) 20 z . K. u. w. V. 
b) 90 z . K. 

" " 20 " " a) 20 z . K. u. w. V. 
b) 61 z . K. 
c ) 65 z . K. 

" " 21 " " a) 20 z . K. u. w. V. 
b) 90 z. K. 

} 
" " 22 " " a) 20 K. V. z . u. w. 

b) 90 z . K. 

" " 23 " " 30 z . K. u. w. V. 

" " 24 " " Theaterverwaltung z . K. u. w. V. 

" " 25 " " a) 30 z . K. u. H. V. 
b) 90 z . K. 

" " 26 " " a) 30 z . K. u. w. V. 
b) 90 z . K. 

" " 27 " " a) 40 z . K. u. w. V. 
b) 90 z . K. 

" " 28 " " a) 42 z . K. u. w. V. 
b) 00 z . K. 
c) 01 z. K. 

" " 29 " " a ) 42 z . K. u. w. V. 
b) 65 z . K. 

" " 30 " " a) 51 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 31 " " a) 51 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

" " 32 " " a) 51 z . K. u. w. V. 
b) 90 z . K. 

" " 33 " " 64 z . K. u. w. V. 

" " 34 " " a) 64 z . K. u. w. V. 
b) 90 z . K. 

" " 35 " " a) 71 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 
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Von Punkt 36 der Nieder schrift a) 71 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z. K. 
d) 90 z . K. 

11 11 37 11 11 71 z . K. u. w. V. 

11 11 38 11 11 72 z . K. u. w. V. 

11 11 39 11 11 72 z . K. u. w. V. 

11 11 40 11 11 a) 81 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

11 11 41 11 11 60 z . K. u. w. V. 

11 11 42 11 11 a) 60 z . K. u. w. V. 
b) 04 z . K. 
c) 61 z . K. 

~ 

/ , d) 62 z . K. 

11 11 43 11 11 a ) 60 z . K. u. w. V. 
b) 04 z . K. 
c) 61 z . K. 
d) 62 z . K. 

11 11 44 11 11 a) 60 z . K. u. w. V. 
b) 04 z. K. 
c) 61 z . K. 
d) 62 z . K. 

11 11 45 11 11 60 z . K. u. w. V. 
11 11 46 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 47 11 11 a) 60 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

11 11 48 11 11 a) 60 z . K. u. w. V. 
I:' .- b) 02 z . K. 

c) 0 3 z . K. 
d) 9U z . K. 

11 11 49 11 11 a) 60 z . K. u. w. V. 
b) 02 z . K. 
c) 03 z . K. 
d) 90 z . K. 

11 11 50 11 11 61 z . K. 

11 11 51 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 52 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 53 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 54 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 55 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 56 11 11 61 z . K. u. w. V. 

11 11 57 11 11 61 z . K. u. w. V. 

- 4 -



- 4 -

Von Punkt 58 der Niederschrift 61 z . K. u. w. V. 

" " 59 " " 61 z . K. u. w. V. 

" " 60 " " 61 z . K. u. w. V. 

" " 61 " " a) 42 z . K. u. w. v. 
b) 90 z . K. 

" " 62 " " 20 z . K. u. w. V. 

" " 63 a " " a) Stadtbaurat z . K. u. w. V. 
b) 60 z . K. u. w. V. 

" " 63 b " " 66 z . K. u. w. V. 

Nichtöffentliche Sitzung 

" " " " 30 z . K. u. w. V. 

" " 2 " " 90 z . K. u. w. V. 

" " 3 " " a) 30 z. K. u. w. V. 
b) 03 z . K. 

" " 4 " " 92 z . K. u . w. V. 

" " 5 " " 92 z . K. u. w. V. 

" " 6 " " 92 z . K. u. w. V. 
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SITZUNG 

des Magis~~om .............. . 
der Ratsversammlung vom. (1:,. !:);. 9~, 

Einen Auszug der Niederschrift über die Sitzung 

des~ats 
der Ratsversammlung (nicnt-)öffentlich heute erhalten: 

- ---- -- -- - -------------------------------------------------------------
Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 

J~i J-t ((rlh)f i',5/d' LI Punkt: · fi A(1Y1 I( /C.{G.v f,u Io/.s, ___________________________________________ L ____ _________________ _ 

~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~i ~1-~l~ - ~ ~ ~ ~I~ ~ - ;~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ --r{;;; ~-h . 
_ }~~ _____________________ ~~~~_1 -~~~~~+2~F~ ---------~-:~----

v1 Punkt: Je '/1c 0 AA °20 lt 4-4 ~Y:, //f, J. i/f 
- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - -1- 1- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
00 Punkt: S(-t Cl 1 {Oe J Q )of~ . 

-~;---------------------~;t~-,; -b+ ÄIf-~' ~-- ';,-r -~ ----C-~ ~, 
------------------ -- -- ------------- --r--,--,-- -- t -- --~;----------

lf Punkt: - (0 3'?> 3'l- . ht}:&(/!#.--
-- -- ------ -- ---- ---------------- 7 -- r -- ~-- ---- ----- ------------------
~ G Punkt: t) G <0 c GJ (, cf( .//t'. J.l1 

--------------------------------- --,---- -----------------------------

__ ) _____ ____ _________ .. ___ :"~~~t~ _______________ ____ _____ cg_~~ _l~~~ ___ _ 

(0 Punkt: U 1_{'1/~ J~I lf- _ 't f(}{ //1. J /.4 

-öj ------------- -- - ------ ;:;;t~ ;0-1- ~~tJ.r: r -- - -- ------LU:~ . ~ -----
---------- ----- - --------------~ ~ ~lG- 1j~ -~0 - 4----j~ -ß-J ------- - -- ----

10 Punkt. fo ';(3 JAS I A jt~ 114 ')j tri lfI1l 1 1 11~ ---------- ---- ---- ------------ -- --/--- t-- t- -- -- -- - - - 1 ___ l; __ _ 

_ ~ ~i '~ __ 1 t~ __ (\ l~ _ ~~ ~ _1 ____ :"~~~t~ _c../_ ~(S!_G_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ __ __ r ___ _ 
Os Punkt: ;1.2 ;14 .f% ;'1 

~j~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~1} ~~~_~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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--------------------------------------------------------------------

Amt Betrifft: Unterschrift - Datum 
---------------------------- ---- ----------------------------------

P k l-, I '+1 / . A6J 
)2 un t: tu- I 3" 31 3.l-; -s ,"-0 ~ :s 

------------------------------ --- -- f -- --r-- --r -- J~ - - ----------
114 ) ,( 0~ LA Cfj) L{ L.J cJ:.!- Punkt: I i., cA . ' 0 I :) 
----------- - ------------------ 7-----------------------~----7--~ ----
j-d; Punkt : "5 / :: 4'% 
-------------------------- - --- 1 -------------------------~~-~~----
~~q __________________ ~~~~t~ _A~r i! !~ l- lJ )!! ~ 1~j:!_j .:i-/- ____ ~_ :/1 __ _ 
G;s Punkt: Ja (} //~ .da 1.1'4 _________________________________ __________________ ~J __________ _ 

/1 'O_ KHX'L .... c.uf'vtl{ Punkt: y-- ~ 
----------------- ------------t -------------------------~- ---------

Punkt: l+ "7s 
------------------------------ ------------------------- -(--------
5A Punkt: 3S J~ V U~ .1j 
------------------------------ ~ -- t -- f ----------------- ------~-------
-t ~ Rmkt: J.; 3 6 S !? //f 
~ ~ i ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~0~~~ ~~: ~~~~ ~~~ -~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~:?:~1i~ ~~~~ 

i 

- a 
~.y Punkt: Y-..L lf Y-lf ...-7 ~ ~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7- - i - - -1- - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~ ___________________ ~~~~t~~1 1~r ________________ ~_~~!_~~ ____ _ 
f C!. cJ 16 1.1 "/ ~ Punkt: fcJ c. t&: ,A'V. J. t!' 4' 

----------------------------~- -------------------------------------
Punkt: 

--------------------------------------------------------------------

J'lA.,/ 6 }] Q hJ ( ~ i(i(hJPunkt: ItSJ) c ------------ --------------- -------------

CJ Punkt: 

Ja Punkt: A J 
----------------------------- -r -----------------~ 
10 Punkt: J-

----~-i'--

----------------------------- --------------------
0.) Punkt: J 
----------------------------- -------------------~--~-

(1.2 Punkt: ~ t)' b r1 "-' / 04 . 
---- -- --- -- - ------ ---- ---- ---1- - -- ------- -- ----- ---- ____ 6 ------ 'd::'} 

Punkt: 

Punkt: 

Punkt: 

Punkt: 
---------------------------------------------------------------------




